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Donnerstag + Freitag jeweils 19.30 Uhr

am Brunnenplatz 
Hauptstraße 73  
76872 Freckenfeld 

     

Freckenfeld
Dorfladen & Café Terrasse

3.+4. HeggMac „Feierabend Blues“ 
…endlich wieder Musik: 2 Abende – 2 Programme – Open Air

Bewirtung ab 17.30 

Donnerstag: Flammkuchen

Freitag: Leckeres vom Grill 

In Zusammenarbeit mit der Ortsgemeine Freckenfeld
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Notfalldienste

Notruf
Im Notfall immer ��������������������������������������������������������������������������112
Bei akuten lebensbedrohlichen Notfällen wie starken Herzbe-
schwerden, Bewusstlosigkeit oder schweren Verbrennungen muss 
direkt der Rettungsdienst unter der Nummer 112 angefordert wer-
den, der innerhalb kürzester Zeit beim Patienten ist�
Polizei ��������������������������������������������������������������������������������������������110
Polizeiinspektion Wörth ������������������������������������������������07271/9221-0
Feuerwehr ��������������������������������������������������������������������������������������112

Ärztlicher Notdienst
Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale in der Asklepios-Klinik, Luit-
poldstr� 14, Kandel, Tel� 116117 (allgemeine Nummer), direkte Durch-
wahl: 07275/19292
Öffnungszeiten:
Mo�, 19�00 bis 8�00 Uhr Folgetag
Di�, 19�00 Uhr bis 8�00 Uhr Folgetag
Mi�, 14�00 Uhr bis 8�00 Uhr Folgetag
Do�, 19�00 Uhr bis 8�00 Uhr Folgetag
Fr�, 15�00 Uhr bis 8�00 Uhr Montag
Im Notfall immer 112
Bei akuten lebensbedrohlichen Notfällen, wie starken Herzbeschwer-
den, Bewusstlosigkeit oder schweren Verbrennungen, muss direkt 
der Rettungsdienst unter der Nummer 112 angefordert werden�

Kinder- und Jugendnotdienst
Samstag, Sonntag und Feiertag,
von 09�00 bis 11�00 Uhr und 17�00 bis 19�00 Uhr
Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale Vinzentius-Krankenhaus, 
Landau, Cornichonstraße 4, Tel� 06341/19292

Augenärzte
Für augenärztliche Notfälle
zuständig Augenklinik Westpfalz Klinikum, Hellmut-Hartert-Str. 
1,
67655 Kaiserslautern, Zentrale: Tel.: 0631-2030
Das Westpfalz Klinikum hat also Bereitschaftsdienst:
Täglich 19�00-7�00 Uhr, Mittwochs 14�00 Uhr bis Donnerstags 7�00 
Uhr, Freitags 16�00 Uhr bis Montags 7�00 Uhr sowie Brückentage, 
alle Feiertage (an diesen ab 18�00 Uhr des Vortages)�
Die Augenärzte Südpfalz sind lediglich für Notfälle in ihren Praxen 
zuständig , Mo-Fr von 7- 19�00 Uhr, Mittwochs bis 14�00 Uhr und 
Freitags bis 16�00 Uhr
oder 24-Stunden Notdienst-Augenklinik
Städtisches Klinikum Karlsruhe, Augen-Klinikambulanz
Moltkestr. 90, 76131 Karlsruhe, Tel. 0721-974-0

Zahnärzte
Samstag, 24. Juli 2021
Sonntag, 25. Juli 2021
Dr� Steffen Merz, Kronenstraße 5, Maximiliansau, Tel�: 07271/41111
Patiententelefon:
Das Patiententelefon der zahnärztlichen Organisationen in Rhein-
land-Pfalz ist telefonisch erreichbar unter der Rufnummer 06131 / 
8927-29040, montags bis donnerstags von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
und 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr, oder per E-Mail: patienteninformations-
stelle@kzvrlp�de� Weitere Informationen unter www�zahnarzt-patien-
tentelefon-rlp�info

Tierärzte
Unter der Ruf-Nr� von Frau Dr� Dagmar Schlegel, Kandel, Telefon 
07275/2500, können Sie über den Anrufbeantworter den jeweiligen 
Notdienst am Wochenende bzw� unter der Woche abfragen�
Tel� 07274/2460, Kreisgeschäftsstelle Germersheim
Hans Graf Sponeck Straße 33, 76726 Germersheim

Apotheken
Die Notdienstapotheken sind an den genannten Tagen von 08�30 
Uhr bis zum folgenden Tag 08�30 Uhr dienstbereit�
Telefonansage des Apothekennotdienstes über die landesweit gül-
tige Rufnummer: 01805/258825 plus Postleitzahl des Standortes�
Internet: www�lak-rlp�de
Samstag, 24.07.2021
Alte Apotheke von 1837, Obere Hauptstraße 1, Herxheim, Tel�: 
07276/8578
Sonntag, 25.07.2021
Bienwald-Apotheke, Hauptstraße 59, Kandel, Tel�: 07275/1204
Montag, 26.07.2021

Marien-Apotheke, Marienstraße 2, Hagenbach, Tel�: 07273/1224
Dienstag, 27.07.2021
Apotheke im Maximilianscenter, Maximilianstraße 1, Maximiliansau, 
Tel�: 07271/979780
Mittwoch, 28.07.2021
Fröschel Apotheke, Siemensstraße 31, Jockgrim, Tel�: 07271/52524
Donnerstag, 29.07.2021
Tulla-Apotheke, Tullastraße 3a, Wörth-Maximiliansau, Tel�: 
07271/41448
Freitag 30.07.2021
St� Georgsapotheke, Hauptstraße 95, Kandel, Tel�: 07275/1350

Soziale Dienste
AWO

Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt Kandel, Waldstraße 38,
Tel� 07275-8919
Sprechstunde am letzten Mittwoch im Monat 16:00 bis 18:30 Uhr
AWO Beratungsstelle für Partnerschafts-, Familien und Lebensfra-
gen, Kandel, Tel� 07275-9886850
AWO Schuldnerberatungsstelle/Insolvenzberatung, Landau, Tel� 
06341-83613
Sozialer Medizinischer Dienst, Alten- und Krankenpflegedienst
(SoMeDi), Tel� 06341-897686
Zentrum für Seelische Gesundheit (Stk) Tagesstätte Kandel,
Tel� 07275-913063

Pflegedienst
Luitpoldstr� 81, 6770 Hatzenbühl,
Tel: 07275-98860, Rund um die Uhr erreichbar über die Handy Nr�: 
0176-11767710,
Bürozeiten von Montags bis freitags von 8:00 bis 17�00,
Wir bieten: Ambulante Krankenpflege, Ambulante Hauswirtschaft, 
Essen auf Rädern, Tagesstätte für Senioren, Alltags und Demenz-
betreuung�

Krebsinformationsdienst
Tel� 0800 420 30 40, kostenfrei, täglich von 8 - 20 Uhr
E-Mail: krebsinformationsdienst@dkfz�de,
Internet: www�krebsinformationsdienst�de und
www�facebook�de/krebsinformationsdienst

Ökumenische Sozialstation Hagenbach, Kandel, Wörth e.V.
Arthur-Nisio-Str� 23, 76744 Wörth am Rhein
Tel� 07271/76080, www�sozialstation-woerth�de

Wörther Tafel e.V.
In den Niederwiesen 7
Öffnungszeiten:
Mittwoch von 11�00 uhr - 13�00 Uhr
Donnerstag von 13�00 Uhr - 17�00 Uhr
Anmeldung: Mittwoch 11�00 Uhr, Donnerstag 13�00 Uhr
Info unter 01732804310

Störungsdienste
Bereitschaftsdienst bei Störungen im Abwasserbereich

Mobilnummer: 0172/6973 571

Bereitschaftsdienst bei Störungen in der Wasserversorgung 
(Kandel, Erlenbach, Minfeld, Steinweiler, Vollmersweiler und 

Winden)
Achtung: geänderte Telefonnummer: Tel� 07275/618446�
Unter dieser Rufnummer ist ein Anrufbeantworter
geschaltet, der den zuständigen Mitarbeiter über Funk verständigt�
Zusätzlich bitte auch die Ruf-Nr� 01722018337 anrufen�

Bereitschaftsdienst bei Störungen in der Wasserversorgung 
(Freckenfeld)

Tel� 0172/2537375

Störungsdienst Erdgas -Thüga Energienetze GmbH
Tel� 0800/0837 111

Stromversorgung der Pfalzwerke Netz AG
Pfalzwerke AG Kandel, Landauer Straße 28, 76870 Kandel
Tel� 07275/955410
Bei Störungen im Stromnetz: 0800/7977 777 (außer Winden)

Stromversorgung der Ortsgemeinde Winden
Bereitschaftsdienst bei Störungen in der Stromversorgung der Orts-
gemeinde Winden, Tel� 0171/7506 502 (Stadtwerke Bad Bergzabern)�
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Impfen im Landes-Impfzentrum Südpfalz in Wörth
Wir sind gerne behilflich!

Die Termine werden ausschließlich zentral durch das Land vergeben.
Eine Termin-Hotline ist wie folgt erreichbar:
- per Telefon: 0800/575 81 00 oder
- per E-Mail: www.impftermin.rlp.de
Das Impfzentrum befindet sich im Hafengebiet der Stadt Wörth.
Genaue Adresse: Mobilstraße, 76744 Wörth
Mit dem öffentlichen Personennahverkehr kann das Impfzentrum nicht unmittelbar angefahren werden. Wer mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln zum Bahnhof nach Wörth gelangt, hat dort die Möglichkeit, einen kostenlosten Bus-Shuttle in 
Anspruch zu nehmen. Im Halbstunden-Takt fährt von dort ein großer Reisebus, bei dem die Abstände gewahrt werden 
können, zur Einrichtung in das Wörther Hafengebiet.
Die Fahrten am Bahnhof Wörth beginnen jeweils zur vollen und halben Stunde, ab dem Impfzentrum sind die Abfahr-
ten jeweils auf die 15te und 45ste Minute terminiert.

Für Seniorinnen und Senioren bieten wir als Verbandsgemeindeverwaltung unsere Hilfe an:
Sie haben noch keinen Impftermin?
Wir stehen Ihnen bei der Vereinbarung eines Impftermins helfend zur Verfügung und erledigen zusammen mit Ihnen 
die erforderlichen Formalitäten und führen die notwendigen Telefongespräche bzw. den E-Mail.-Verkehr.
Sie haben bereits einen Impftermin und sind mobilitätseingeschränkt?
Sofern Sie mobilitätseingeschränkt sind und niemanden haben, der Sie zum Impfzentrum bringt, versuchen wir die 
Fahrt zu organisieren und setzen dazu auch unseren „Bürgerbus“ ein.
Alles ist barrierefrei; bei Bedarf stehen - gerade für ältere und geheingeschränkte Personen - Rollstühle bereit; gleich-
sam gibt es behindertengerechte Toiletten.
Innerhalb der Verbandsgemeindeverwaltung stehen Ihnen als helfende Ansprechpartnerinnen
- Frau Janna Haastert oder
- Frau Manuela Tolkmitt
zur Verfügung.

Beide Ansprechparterinnen sind während der üblichen Dienstzeiten der Verwaltung über die Telefonzentrale unter der 
Telefonnummer 07275/9600 zu erreichen.
Rufen Sie an! - Wir helfen gerne!

Ihre
Verbandsgemeindeverwaltung

Terminvergabe auch online möglich!

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde,
leider müssen Sie weiterhin für alle notwendigen Besuche in der Verwaltung einen Termin mit den zuständigen 
Sachbearbeitern vereinbaren.

- Für das Bürgerbüro gibt es jetzt die Möglichkeit, den Termin online zu buchen. Auf der Startseite www.vg-
kandel.de gelangen Sie mit einem Klick zur Onlinebuchung. Sie wählen Ihre gewünschte Leistung aus, klicken 
auf „Weiter“ und wählen Ihren Wunschtermin. Diesen buchen Sie durch Eingabe Ihrer Kontaktdaten.

Sie erhalten an Ihre Mailadresse eine Bestätigung des gebuchten Termins. Einfach & effektiv.

Termine können auch über die Telefonzentrale (07275/9600) vermittelt werden.

- Ausweisdokumente oder sonstige amtliche Unterlagen können direkt an der Zentrale abgeholt werden; dies 
bedarf keiner vorherigen Terminvereinbarung.

- Innerhalb des Verwaltungsgebäudes besteht für alle Bürgerinnen und Bürger die Verpflichtung, einen Mund- 
und Nasenschutz zu tragen. Die Hände sind im Eingangsbereich an den dort aufgestellten Desinfektionssta-
tionen zu desinfizieren; zwischen den einzelnen Personen ist ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten.

- Nach dem Aufziehen der Maske und der Händedesinfektion ist eine Anmeldung an der Zentrale erforderlich, 
um den Termin bestätigen zu lassen.

KFZ-Zulassungsstelle der Kreisverwaltung, Außenstelle Kandel
Eine Bearbeitung Ihres Anliegens ist ohne vorherige Terminvereinbarung nicht möglich.
Termine können unter den Tel.-Nrn. 07275/960-141 oder 07275/960-142 vereinbart werden.
Wir hoffen auf ihr Verständnis!

Bleiben Sie gesund!

Weitere Informationen zum Coronaviris (SARS-CoV2) unter:
https://corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-warn-und-aktionsplan-rlp/
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VerbandsgemeindeVerbandsgemeinde

Amtlicher Teil

Öffnungs- und Sprechzeiten 
der Verbandsgemeindeverwaltung

Bitte beachten:
Für alle notwendigen Besuche in der Verwaltung müssen Sie 
einen Termin mit den zuständigen Sachbearbeitern vereinbaren.
Termine können auch über die Telefonzentrale (07275/9600) ver-
mittelt werden.
KFZ-Zulassungsstelle der Kreisverwaltung, Außenstelle 
Kandel
Eine Bearbeitung Ihres Anliegens ist ohne vorherige Terminver-
einbarung nicht möglich.
Termine können unter den Tel.-Nrn. 07275/960-141 oder 
07275/960-142 vereinbart werden.
Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde Kandel
Frau Melanie Löhle, Sprechstunden nach Vereinbarung. Tel.: 
07275/9600. E-Mail: gleichstellung@VG-Kandel.de
Seniorenbeauftragte der Verbandsgemeinde Kandel
Seniorenbeauftragte der Verbandsgemeinde Kandel, Frau 
Manuela Tolkmitt, Sprechstunden nach Vereinbarung, Tel.: 
07275/960-314. E-Mail: manuela.tolkmitt@vg-kandel.de
Verbandsgemeindejugendpflegerin
Die Jugendpflegerin der Verbandsgemeinde Kandel, Katharina 
Hilbert, hat ihr Büro im Zimmer 214 (1. OG) der Verbandsge-
meindeverwaltung Kandel, Gartenstr. 8, Termine nach Verein-
barung unter der Tel.-Nr. 07275/960129, E-Mail: jugendpflege@
vg-kandel.de. Aktuelle Veranstaltungen finden Sie hier im Amts-
blatt oder unter 
www.vg-kandel.de http://www.vg-kandel.de/ Veranstaltungen

Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde Kandel
Frau Victoria Singler, Sprechstunden nach Vereinbarung. 
Tel.: 07275/960-210, E-Mail: victoria.singler@vg-kandel.de
Tourismusbüro am Bahnhof
Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr.
Tel.: 07275/619945, Fax: 07275/618462, info@suedpfalz-touris-
mus-kandel.de, www.suedpfalz-tourismus-kandel.de

Die Verbandsgemeinde Kandel und die jeweilige 
Wohngemeinde gratuliert allen Altersjubilaren/innen, 
die in den nächsten Tagen 70 Jahre und älter werden, 
recht herzlich!

Erlenbach
26.07.2021 Nauerth Karl-Heinz   70 Jahre

Kandel
26.07.2021 Dahl Hans   70 Jahre
30.07.2021 Zeich Helga   70 Jahre

Minfeld
28.07.2021 Laubach Günter   85 Jahre

Steinweiler
26.07.2021 Kraus Ursula  70 Jahre
28.07.2021 Reichert Friedmund  70 Jahre
31.07.2021 Scholze Hans   80 Jahre
01.08.2021 Oeßwein Paula  80 Jahre

 
 

 
 

Corona-Teststation der Verbandsgemeinde Kandel 
im  Protestantischen Gemeindezentrum, Schulgasse 2, Kandel,  
hat auch weiterhin geöffnet 
 

 

Wie bereits angekündigt, ist die Corona-Teststation der Verbandsgemeinde in die Stadtmitte in die Räume  
des Prot. Gemeindezentrums, Schulgasse 2, umgezogen. 
Die Teststation ist ebenerdig und barrierefrei über die Schulgasse und dem Hofzugang zwischen dem Gemeindezentrum 
und den dortigen Garagen zu erreichen. 

 

 
 

    
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
       

   
    
 

Bitte beachten: 
Voranmeldung ist auch weiterhin an allen Tagen erforderlich, 
Link zur Online-Terminvergabe: https://www.clicknbook.de/vg-kandel/ 
oder telefonisch unter der Corona-Hotline 07275/9479912 (montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr) 

Öffnungszeiten der Teststation im Prot. Gemeindezentrum

 Samstag, 24.07.2021, von 09.00 Uhr bis 12:00 Uhr

 Sonntag, 25.07.2021, von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

 Montag, 26.07.2021, von 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr

 Dienstag, 27.07.2021, von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

 Mittwoch, 28.07.2021, von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

 Donnerstag, 29.07.2021, von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr

 Freitag, 30.07.2021, von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr und
von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr
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Brennholzabgabe ab Herbst 2021
Die Bestellung von Brennholz im Bienwald für die Saison 
2021/2022 erfolgt ausschließlich über einen neuen Meld-
ebeleg, welcher über die Internetseite www.bienwald.wald-
rlp.de, am Forstamt, Bahnhofstraße 28, 76870 Kandel (Tel. 
07275/9893-0, E-Mail Forstamt.Bienwald@wald-rlp.de) oder 
beim vor Ort zuständigen Revierleiter (Kontakt ebenfalls über 
die Internetseite) erhältlich ist.
Der Klimawandel macht sich stark bemerkbar.
Die Trockenheit, der vergangenen Jahre und die damit ein-
hergehenden Folgeschäden machen den Buchen schwer zu 
schaffen. Mittelfristig müssen wir damit rechnen, das stärkere 
Buchen aus dem Waldbild des Bienwaldes verschwinden 
werden und somit auch für den Brennholzmarkt bei weitem 
nicht mehr in der Menge zur Verfügung stehen, wie es viele 
Selbstwerber aus den Jahren vor den Dürresommern gewohnt 
waren.
Junge Bestände aus klimastabilerer Eiche sind im Bienwald 
auf größerer Fläche vorhanden. Durch Pflegeeingriffe werden 
diese Bestände fit für die Zukunft gemacht.
Das dabei anfallende schwächere Stammholz bietet sich als 
Ersatz für Buche geradezu an. Der Brennwert der Eiche liegt 
nur geringfügig unter der der Buche.
Klimawandel bedingte Folgeschäden führen auch zu einem 
höheren Anfall an Nadelholz. Hiervon ist im Bienwald vor allem 
die Kiefer stark betroffen. Durch starke Vermehrung von in 
Holz lebenden Insekten lassen die bereits schon geschwäch-
ten Kiefern absterben. Diese absterbenden Bäume nutzen wir 
verstärkt, auch für die Brennholzvermarktung.
Mit der Nutzung von lokaler Eiche und Kiefer können auch 
Sie als Brennholzkunde einen aktiven Beitrag leisten, den 
Wald in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen.
Das Brennholz wird aufgrund Zertifizierung nur noch als Pol-
terholz am Forstweg abgegeben.
Die Brennholzbestellung ist bis zum 15.09.2021 beim Forst-
amt oder den Revierleitern abzugeben. Die Holzabgabe erfolgt 
für den Brennholzkunden, möglichst ortsnah, in Staffelungen 
von 5fm und ein Vielfaches bis spätestens April des Folge-
jahres. Bei den Revierleitern schon abgegebene Bestellungen 
behalten ihre Gültigkeit.
Ein Sachkundenachweis zur Arbeit mit der Motorsäge wird 
vorausgesetzt (Motorsägeschein). Bei der Aufarbeitung des 
Holzes ist das Tragen von Schutzausrüstung zwingend 
erforderlich.
Das aktuelle Verfahren der Brennholzbestellung ergibt sich aus 
der Notwendigkeit, die hohe Holznachfrage, bei in den letz-
ten Jahren reduzierten personellen Möglichkeiten, effizienter 
bedienen zu können. Wie bisher, soll auch weiterhin die regio-
nale, private Brennholzkundschaft bevorzugt bedient werden.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an das Forst-
amt unter Tel.-Nr. 07275/9893-106 (Holzverkauf) oder 
07275/9893-0 (Zentrale).

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters 
des Wahlkreises 211 - Südpfalz

für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 
am 26. September 2021

1. Sitzung des Kreiswahlausschusses am 30. Juli 2021
Gemäß § 5 Abs. 3 Bundeswahlordnung gebe ich bekannt, dass 
der Kreiswahlausschuss des Wahlkreises 211 - Südpfalz

am Freitag, 30. Juli 2021 um 16:00 Uhr
im Ratssaal der Stadt Landau, Rathaus, Marktstraße 50

in Landau in der Pfalz
zu seiner 1. Sitzung zusammentritt.
Der Kreiswahlausschuss entscheidet über die Zulassung der 
eingereichten Wahlvorschläge im Wahlkreis 211 - Südpfalz für 
die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 
2021.
Zu dieser Sitzung hat jedermann Zutritt.

Landau in der Pfalz, 13. Juli 2021
Thomas Hirsch
Oberbürgermeister und Kreiswahlleiter

Ticketbuchungen können über das Online-
Ticketsystem vorgenommen werden. 
Dazu steht auf der Startseite der 
Homepage www.vg-kandel.de
der Button „Waldschwimmbad“ 
mit dem Hinweis „Jetzt Eintrittskarte kaufen“
zur Verfügung.

Neu ist, 
dass mit dem durch die 
Online-Buchung erzeugten 
QR-Code direkt über das  Eingangsterminal 
das dortige Drehkreuz passiert 
werden kann. 
Das Ticket muss nicht mehr 
an der Kasse vorgezeigt werden.

Ihre 
Verbandsgemeindewerke Kandel

Öffnungszeiten:
Montag – Sonntag
08.00 – 13.00 Uhr
14.00 – 19.00 Uhr

Bitte beachten:
Von 13.00 – 14.00 Uhr 
bleibt das Bad geschlossen!

NEU
Ab sofort wird die maximale 
Anzahl der Badegäste auf 600 
Personen erhöht!

NEU
Ab sofort wird die maximale 
Anzahl der Badegäste auf 600 
Personen erhöht!
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Die Verbandsversammlung des Wasserzweckverband Bienwald 
wählte in ihrer Sitzung am 13. Juli 2021 Dietmar Teufel als neues 
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses.

Wörth am Rhein, den 14.07.2021
Dr. Dennis Nitsche
Verbandsvorsteher

 Sperrmüllbörse
Folgende Gegenstände sind kostenlos abzugeben!
- Schrankwand teak massiv, 1,89m (H) x 3m (B) 

x 0,45m (T) bzw. 0,63m, unten jeweils Schubla-
den oben Doppeltüren bzw. Schiebe-/Klapptür, 
aus ca. 1960, Esszimmerkommode aus Eiche 
massiv ca. 1,90m (B) und 0,80m (H), sehr guter 
Zustand, Tel.: 0176-64089816

- Zwei Radiatoren, Tel.: 07275/2273
- Gardarobenständer gold mit Glasablage und 

passenden Kleiderbügeln, Holzkinderschreib-
tisch höhenverstellbar, Tel.: 06340/918699

- Waschbetonplatten zu verschenken, 16 Stück 
40x40x 5cm und 9 Stück 60x40x5 cm, nur an 
Abholer, Tel.: 0151.180.138.98

- Couchgarnitur 2-sitzer, 1 Sessel und 1 Hocker, 
Tel.: 07275/618911

- 2 Kieferbetten und ein Nachttisch, 
Tel.: 06349/7348

- Kinderhochstuhl gepolstert umbaubar zum Kin-
dertisch und Stuhl, Reisebett mit Matratze kaum 
gebraucht, Puppenhaus mit Möbel, 2 Kinderti-
sche, drei Stühle aus Kunststoff, Aufblasbares 
Kinderplanschbecken, Tel.: 06340/904429

- Kinderwagen mit 2 integrierten Aufsätzen, 
Tel. 06349/5309

- gut erhaltenes 10 Jahre altes Schlafsofa mit 
Bettkasten, zerleg- und transportierbar in drei 
Teilen, bezogen mit braunem Strukturstoff, ca. 
2,1m mal 1,05 m Stellfläche, Liegefläche 1,6 m 
mal 2,0 m, Tel.: 0152 09810374

Wenn Sie Gegenstände haben, für die Sie keine 
Verwendung mehr finden, die aber zu schade zum 
Wegwerfen sind, rufen Sie kurz bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Kandel unter der Tel.-Nr. 
07275/960114 oder 07275/960201 an oder per 
E-Mail an amtsblatt@vg-kandel.de, um Ihr kosten-
loses Inserat aufzugeben. Da Ihre Anzeige immer 
3 Wochen hintereinander veröffentlicht wird, bitten 
wir Sie, unter der genannten Rufnummer Bescheid 
zu sagen, wenn der Gegenstand abgeholt wurde.

Nichtamtlicher Teil

Agentur für Arbeit Landau
Fachkräftebedarf - bundesweite JOBBÖRSE der Agentur 

für Arbeit effektiv nutzen
Agentur für Arbeit Landau informiert Unternehmen in digi-
talen Vorträgen am 3. August und 9. September 2021 über 
die effektive Nutzung der Jobbörse der Bundesagentur für 
Arbeit
Der Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit bietet ein umfas-
sendes Dienstleistungsangebot für Unternehmen, die auf der 
Suche nach neuen Mitarbeitenden sind. Neben der Vermittlung 
von Arbeitskräften, der Beratung hinsichtlich Weiterbildung und 
Qualifizierung von Mitarbeitenden sowie finanzielle Unterstüt-
zungsleistungen betreibt die Bundesagentur für Arbeit die JOB-
BÖRSE - Deutschlands meistgeklicktes Online-Jobportal.
Zur effektiven Nutzung der JOBBÖRSE für Unternehmen, bietet 
die Agentur für Arbeit Landau digitale Vorträge für interessierte 
Unternehmen an.
Die einstündigen Veranstaltungen finden am Dienstag, den 3. 
August und am Donnerstag, den 9. September jeweils ab 16 
Uhr statt. Neben Informationen zum online Account in der JOB-
BÖRSE wird der Online-Service für Arbeitgeber erläutert. Der 
Vorteil der Nutzung liegt auf der Hand: online Stellenmeldungen 
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Mitteilung zu Rattensichtung
in der Verbandsgemeinde

In der letzten Zeit erhalten wir wieder Meldungen über die Sich-
tung von Ratten. Wirksame Maßnahmen gegen die Nagetiere 
sind die Auslegung von Giftködern, welche von uns beauftragte 
Fachfirmen durchführen. Hierzu werden diese speziellen Köder 
ein- bis zweimal pro Jahr an verschiedenen Stellen im Kanalsys-
tem platziert.
Zu diesen genannten Maßnahmen können Bürgerinnen und Bür-
ger jedoch auch vorbeugend tätig werden und somit helfen, die 
Verbreitung von Ratten zu verhindern bzw. zu begrenzen.
So sollten Sie keinerlei Küchenabfälle in der Toilette entsorgen, 
keine Speiseabfälle auf einem offenen Komposthaufen ablagern 
und auch darauf achten, dass die Deckel der Bio- und Restmüll-
tonnen vollständig verschlossen sind. Ebenso sollten die Gelben 
Säcke erst am Abholtag rausgestellt werden.

Ihre Verbandsgemeindewerke Kandel

Wasserzweckverband Bienwald
Wahl von Ausschussmitgliedern

Bekanntmachung der Ersatzperson gem. § 66 Abs. 3 Kom-
munalwahlordnung
Gunther Sehringer hat seine Mandate als Mitglied in der Ver-
bandsversammlung des Wasserzweckverband Bienwald und 
als Mitglied des Rechnungsprüfungsausschuss des Wasser-
zweckverband Bienwald niedergelegt.
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sowie Anträge auf Förderleistungen rund um die Uhr, ohne War-
tezeiten und ohne Beachtung von Öffnungszeiten.
Für die digitalen Veranstaltungen und den Erhalt der Zugangs-
daten ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an landau.quali-
fizierung@arbeitsagentur.de erforderlich.
Informationen zur JOBBÖRSE gibt es unter https://www.arbeits-
agentur.de/jobboerse-informationen-fuer-arbeitgeber

Fit für den Arbeitsmarkt:
Gemeinsam die Zukunft gestalten
Die Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-
Neckar (MRN) reagieren auf den schnellen Wandel in der 
Arbeitswelt mit der Berufsberatung im Erwerbsleben
Die Berufswelt ist in Bewegung, der Arbeitsmarkt wandelt sich in 
nie gekannter Geschwindigkeit. Wer sich nicht mitbewegt, verliert 
oftmals den Anschluss. Das verlangt Arbeitgebern und Beschäf-
tigten ein hohes Maß an Veränderungsbereitschaft ab - ruft aber 
auch Sorgen und Ängste hervor, denen man sich nicht alleine stel-
len muss. Mit der Berufsberatung im Erwerbsleben (BBiE) möchte 
die Arbeitsagentur Menschen auf dem Weg in die moderne Arbeits-
welt begleiten und beraten. In der MRN ziehen hierbei die Agen-
turen für Arbeit Landau, Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg 
an einem Strang. Das Beratungsangebot des Teams der Berufs-
beratung im Erwerbsleben der Metropolregion Rhein-Neckar 
richtet sich an alle, die schon erste Erfahrungen in der Berufswelt 
gesammelt haben und über berufliche Perspektiven nachdenken. 
„Wir beraten nicht nur Arbeitslose und Arbeitsuchende, sondern 
sind für alle Erwachsenen da. Besonders die Beschäftigten stellen 
hierbei eine Zielgruppe dar, der wir uns intensiv widmen möchten. 
Wir bieten unkomplizierte Beratungen zu individuell vereinbarten 
Terminen an. Dabei muss man nicht unbedingt in die Agentur 
für Arbeit kommen, denn wir beraten auch telefonisch oder per 
Video“, erklärt BBiE-Teamleiterin Silke Haas.
Ausbildung, Qualifizierung, Weiterbildung - und das am besten 
ein Leben lang - sind heutzutage die Schlüssel zum berufli-
chen Erfolg. „Wer auf Dauer einen sicheren Job haben möchte, 
muss dranbleiben und sich stetig weiterbilden“, sagt Haas. In 
einem Beratungsgespräch wird die individuelle Situation genau 
betrachtet, um entweder auf vorhandenen Kenntnissen aufzu-
bauen oder ganz neue Zukunftsmodelle zu entwickeln.
So gibt es keine kurzlebigen Tipps, sondern eine individuelle 
Beratung
• zur Erweiterung der beruflichen Qualifikation
• zur beruflichen Neu-/Umorientierung
• zum Erreichen perspektivischer Ziele
• zum Nachholen eines Berufsabschlusses
• zum Wiedereinstieg nach einer beruflichen Pause.
Arbeitgeber möchte man ebenfalls sensibilisieren, denn diese 
profitieren vor dem Hintergrund zunehmenden Fachkräftebe-
darfs stark von der besseren Qualifizierung ihrer Beschäftigten. 
„Für Arbeitgeber und ihre Beschäftigten ist es wichtig, den eige-
nen Standort regelmäßig zu überprüfen, um einen Handlungs-
bedarf frühzeitig zu erkennen und zu planen. Dabei wollen wir 
helfen - das ganze Erwerbsleben lang“, meint Haas. Letztlich 
gehe es bei BBiE um das Kerngeschäft der Arbeitsagenturen - 
die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. „Das gelingt nun mal am 
besten, wenn man sie von vornherein verhindert. Dazu wollen 
wir mit diesem neuen Beratungsangebot beitragen“, sagt Haas.
Der Kontakt zum BBiE-Team MRN mit den Standorten 
Landau, Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg:
0800 4 5555 00 (kostenlose Servicehotline)
Ludwigshafen.Beratung4.0@arbeitsagentur.de
Weitere Informationen gibt es auf der BBiE-Homepage:
www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/bbie

AWO Kreisverband Südpfalz
AWO-Beratungsstelle für Partnerschafts-, 

Familien- und Lebensfragen
Unser Beratungsangebot umfasst:

- Partnerschafts- und Eheberatung
- Familienberatung
- Lebensberatung / Beratung bei individuellen Problemen 

und Lebenskrisen
- Beratung bei Trennung und Scheidung
- Beratung zu Umgangsrecht und Sorgerecht
- Vorträge und Seminare

Wir unterliegen der Schweigepflicht.
Unser Beratungsangebot ist kostenfrei.
Träger der AWO-Beratungsstelle ist die Sozial-
therapeutische Kette gGmbH des AWO-Kreis-

verband Südpfalz e.V.
Kontakt:
AWO-Beratungsstelle für Partnerschafts-, Familien- und 
Lebensfragen, 
Waldstr. 38, 76870 Kandel
Terminvereinbarung telefonisch 07275 - 988 68 50
www.stk-suedpfalz.de

NABU
Zukunftswerkstatt für Kinder

NABU lädt zu Nachhaltigkeitscamp
 im Pfälzerwald ein

Am 11. und 12. September veranstaltet der 
Naturschutzbund (NABU) im Tal der Genera-

tionen in Rinnthal ein Nachhaltigkeitscamp für Kinder. Im Mit-
telpunkt des Programms stehen die Themen Müllvermeidung, 
Klimawandel und Artenschutz. Bei verschiedenen Upcycling- 
und Zero-Waste-Workshops können die jungen Teilnehmer 
Alltagsgegenstände und schöne Dinge für das Kinderzimmer 
herstellen. Ein Klimaquiz vermittelt spielerisch Hintergrundwis-
sen zur Erderwärmung. Am Abend findet eine Nachtwande-
rung mit Fledermausdetektor statt. Anschließend gibt es ein 
gemütliches Lagerfeuer mit Stockbrot. Außerdem erwartet die 
Kinder ein lustiges Rollenspiel und eine Nistkasten-Bau-Aktion. 
Übernachtet wird gemeinsam auf der Wiese in Zelten, die die 
Kinder selber mitbringen. Beginn ist am Samstag um 10 Uhr. 
Die Veranstaltung endet am Sonntag nach einem gemeinsamen 
Frühstück um 11 Uhr. Teilnehmen können Mädchen und Jun-
gen im Alter von 8 bis 12 Jahren. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 
inklusive Verpflegung und Material 45 Euro, für NABU-Mitglieder 
40 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldeformulare 
können ab sofort bei der NABU Regionalstelle Süd in Landau 
angefordert werden. 
Kontakt: 06341-31628 oder Friederike.Siemer@NABU-RLP.de

Pflegestützpunkt
Die Pflegestützpunkte bieten hilfebedürfti-
gen, älteren, behinderten oder pflegebedürf-

tigen Menschen und deren Angehörigen ihre Unterstützung an. 
Sie beraten neutral - kostenlos - unverbindlich – vertraulich 
und unter Wahrung der Schweigepflicht über mögliche Unter-
stützungsangebote und deren Finanzierungsmöglichkeit.
Bis auf Weiteres finden am Donnerstag keine Sprechstunden 
mehr statt. Wir bitten um eine telefonische Terminvereinbarung.
Ihre Ansprechpartner:
Pflegestützpunkt Kandel, Gartenstr. 8, 76870 Kandel
Frau Scheib, Tel. (07275) 94 87 774
christiane.scheib@pflegestuetzpunkte.rlp.de
www.pflegestuetzpunkte.rlp.de
Frau Börckel, Tel. (07275) 94 87 775
sarah.boerckel@pflegestuetzpunkte.rlp.de
www.pflegestuetzpunkte.rlp.de
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tionen und einen Termin erhalten Verbraucher/innen unter 0800 
60 75 600 (kostenfrei) sowie unter energie@vz-rlp.de.
Für weitere Informationen und einen kostenlosen Bera-
tungstermin:
Energietelefon Rheinland-Pfalz: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei)
montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr,
dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.

Südpfalz Tourismus Kandel e.V.
Naturführung Spitze Drachenzähne und 

tiefe Gräben am 15.08.
Wie die Natur den Westwall erobert hat
Einst beherrschten die steinernen Zeugen 
des Westwalls die Landschaft im Wiesental. 
Heute vereinnahmen zahlreiche Pflanzen- 

und Tierarten die unrühmlichen Reste der jüngeren Geschichte. 
Die ca. 3 1/2-stündige Tour führt Sie zu Höckern aus Beton, die 
in langen Reihen wie Drachenzähne aus dem Boden ragen. Sie 
bieten Arten, die Wärme und trockene Füße lieben, ein außer-
gewöhnliches Rückzugsgebiet. Weiter geht der Weg ins feuchte 
Wiesental und rund um den tiefgründigen Panzergraben. An 
dessen Ufer siedeln üppig blühende Wildpflanzen und -kräuter. 
Über der ruhigen Wasseroberfläche gaukeln bunte Schmetter-
linge und schillernde Libellen. Darunter verbirgt er seine tragi-
sche Geschichte.

Foto: Heidrun Knoch
Sie hören Wissenswertes über die Geschichte des Westwalls 
und Spannendes über die dort heimischen Pflanzen. Wie man 
diese in früheren Zeiten genutzt hat und welches schmackhafte 
und gesunde Kraut heutzutage die moderne Küche bereichern 
kann.

Infos zur Naturführung spitze Drachenzähne 
und tiefe Gräben:

Termin/Dauer: Sonntag, 15.08.2020 um 13.30 Uhr/ca. 3,5 
Stunden
Treffpunkt: Rathaus, Obere Hauptstraße, 76889 Steinfeld
Leitung: Heidrun Knoch, zertifizierte Natur- und Landschaftsfüh-
rerin
Kosten: 12,00 EUR pro Person, Kinder 12-17 Jahre 6,00 EUR
Veranstalter: Naturführer Pfalz e. V., www.naturfuehrer-pfalz.de
Anmeldung erforderlich: Südpfalz Tourismus Kandel e.V., Tel.: 
07275 619945, Montag bis Freitag 09.00-13.00 Uhr oder info@
suedpfalz-tourismus-kandel.de, Anmeldeschluss 13.08, 12.00 
Uhr; Kontakt ab 14.08.: Frau Knoch: 0172 4988009
Infos: Aus Rücksicht auf die Teilnehmer sind keine Hunde erlaubt. 
Die aktuell geltenden Coronavorschriften sind einzuhalten.
Tipps: Festes Schuhwerk, Sonnen-, Regen- und Insektenschutz, 
ggf. Getränke
Am 25.07. findet die Führung „Hexenkraut und Teufelswurz“ 
mit Frau Knoch statt - bei Interesse gerne nachfragen, ob noch 
freie Plätze vorhanden sind.

Pfälzische Weinprinzessin 2020/2021 
Denise Grauer im Verbandsgemeinderat 

vorgestellt
Die Pandemie hat sie in ihren Aktivitäten ausgebremst, aber 
dennoch wollte es Verbandsbürgermeister Volker Poß nicht ver-
säumen, die Pfälzische Weinprinzessin Denise Grauer, die in der 

Beratung für Familien

bellA, das Familienbüro in Kandel berät und unterstützt...
· bei Themen wie Konflikte in der Familie, Erziehung, Partner-

schaft
· bei Fragen zu besonderen Lebenssituationen
· im Umgang mit Institutionen
· bei Anträgen und anderen administrativen Aufgaben
· bei der Vermittlung von weiteren Unterstützungs- und Hilfs-

angeboten
· Menschen mit Migrationshintergrund und Asylbegehrende 

im Rahmen der Integrationsarbeit
Die Beratung ist kostenlos und kann sowohl in unseren Räum-
lichkeiten als auch bei Ihnen zu Hause in Form von Einzel- und/
oder Familienberatung stattfinden.
Offene Sprechstunde vor Ort:
montags von 13-15 Uhr & mittwochs von 9-11 Uhr
Telefonsprechstunde :
dienstags von 18-20 Uhr
(unter der Telefonnummer 0151-54882223)
Bei Fragen oder individuellen Terminwünschen wenden Sie sich 
gerne telefonisch oder per Mail an uns.
Ihre Ansprechpartner:

Familienbüro bellA
Am Plätzl 1 in Kandel
Frau Koch: 0151- 54882223
Frau Egen: 0152- 56444374
Festnetz: 07275-9196580
Email: bellakandel@agfj-pflaz.de

Verbraucherzentrale RLP
Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Darf die Anlage aufs Asbestdach?
Wer über die Installation einer Photovoltaik- oder Solaranlage 
nachdenkt, sollte sich zunächst vergewissern, ob der Dachstuhl 
baulich geeignet ist. Denn die Anlage soll während der nächsten 
25 Jahre möglichst auf dem Dach montiert bleiben. Neben einem 
grundsätzlich guten Zustand von Statik und Bedachung ist bei 
Altbauten das Dachmaterial entscheidend: Die Montage von 
PV- und Solaranlagen auf Asbestzementdächern ist grundsätz-
lich verboten, da diese weder begangen noch bearbeitet werden 
dürfen, um keine Asbestfasern frei zu setzen. Ob eine Beda-
chung Asbestzement enthält, kann anhand des Baujahres, einer 
Anfrage beim Hersteller oder mittels Materialprobe geklärt wer-
den. Nach 1991 eingedeckte Dächer sollten kein Asbest mehr 
enthalten. Da teilweise aber bereits seit 1984 asbestfreie Faser-
zemente eingesetzt wurden, bringt bei älteren Dächern nur eine 
Anfrage bei der Herstellerfirma oder eine Materialprobe Klarheit.
Asbesthaltige Eindeckungen müssen durch ein Fachunterneh-
men entfernt werden, bevor Module montiert werden dürfen. 
Wird das Dach saniert, sollte vorab geprüft werden ob eine 
Dachdämmung erforderlich ist. Wenn die Dämmung über die 
gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgeht, können dafür 
Fördermittel beantragt werden. Bei der Förderung der Dach-
dämmung können die zusätzlichen Kosten für die Abbruchar-
beiten und Asbestentsorgung berücksichtigt werden.
Bei weiteren Fragen rund um Solaranlagen und Altbausanierung 
steht der Energieberater der Verbraucherzentrale zur Verfügung. 
Die Beratung ist persönlich und findet nach Terminvereinbarung 
in den Beratungsstützpunkten der Verbraucherzentrale statt.
Die nächsten Beratungstermine finden am Mittwoch, den 
28.07.21, von 16 - 18.15 Uhr in Kandel statt.
Die Beratung ist kostenfrei. Sie findet telefonisch und an einigen 
Beratungsorten auch wieder persönlich statt. Weitere Informa-
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Allerdings ist es bei zeitlichen Problemen auch möglich, bereits 
jetzt Edelbrände anzustellen. Die Abgabe ist an allen Dienst-
stellen der Landwirtschaftskammer möglich. Bei einer Abgabe 
außerhalb der üblichen Öffnungszeiten wird um vorherige tele-
fonische Anmeldung gebeten.
Aus mindestens drei Kategorien müssen Brände angestellt wer-
den, um an der Ehrenpreisberechnung teilzunehmen.

Der Verein der Absolventen Weinbau 
Neustadt veranstaltet folgende Seminare:
Gärkontrolle mit dem Biegeschwinger DMA35 Version 4

Im Mittelpunkt des Seminars stehen praktische Übungen zum 
Umgang mit dem Biegeschwinger und zur Programmierung von 
RFID-Tags. 
Es werden Messungen durchgeführt und aus den gewonne-
nen Daten nach der Übertragung auf den PC eine Gärkurve 
erstellt. Im Versuchskeller arbeiten wir mit dem System seit 
sieben Jahren.
Das Seminar wird an zwei Terminen angeboten. Die Kosten 
betragen jeweils 30 € und eine Anmeldung ist über 
www.dlr-rheinpfalz.rlp.de/Termine notwendig.
• Freitag, 3. September 2021, 14:00 bis 16:00 Uhr
Vor-Ort Seminar am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
(DLR) - Rheinpfalz -, Breitenweg 71, 67435 Neustadt a. d. Wstr., 
maximal 10 Teilnehmer.
oder
• Samstag, 4. September 2021, 10:00 bis 12:00 Uhr
Webseminar als Zoom Konferenz, die Zugangs- und Seminarun-
terlagen erhalten die Teilnehmer nach der Anmeldung per Mail.
Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl an beiden Terminen emp-
fiehlt sich eine baldige Anmeldung.
Seminargebühr: 30,-- Euro (je Termin), Anmeldeschluss: 
30.08.2021
Alternativ dazu können die notwendigen Dateien für ein Selbst-
studium heruntergeladen werden. Die Datei enthält Videos zum 
Selbststudium und eine schriftliche Bedienungsanleitung, die 
die Einstellungen am Biegeschwinger, PC und der Excel-Datei 
zeigen. Den Link hierzu finden Sie in den Seminarbeschreibun-
gen auf unserer Homepage. Diese Unterlagen sind kostenlos.
Veranstaltungsort ist das Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum (DLR) - Rheinpfalz -, Breitenweg 71, 67435 Neustadt a. 
d. Wstr.
Die Anmeldung ist ausschließlich über unsere Homepage über 
den Punkt „Termine“ möglich. Rückfragen: 
petra.jendrzejowski@dlr.rlp.de oder 
Telefon: 06321 671-438 (Frau Jendrzejowski)

Frauenselbsthilfe Krebs 
- Gruppe Wörth am Rhein

Treffen Juli
Liebe Frauen,
am Mittwoch, 28.07., dieses Mal bereits um 

15:30 Uhr, planen wir einen Kaffee-Klatsch bei Ulrikes Nach-
bar unterm Nussbaum. Wer erst später kann, ist genauso will-
kommen. Anmeldungen bitte telefonisch bei Ulrike oder Brigitte 
(nähere Infos folgen dann am Telefon). Bitte zu diesem Anlass 
je ein Kaffee-Gedeck/Glas selbst mitbringen. Wer Kuchen mit-
bringen möchte, bitte bis drei Tage zuvor verbindlich per Telefon 
anmelden. Ansonsten sorgen wir für Kuchen. Wir freuen uns auf 
euch (bei hoffentlich gutem Wetter).
Anmeldungen bitte bei
Ulrike Daum 07275/2686
Brigitte Eichner 07271/127392 (abends)
www.frauenselbsthilfe.de
www.forum.frauenselbsthilfe.de
Neu: Unter dem Dach der Frauenselbsthilfe nach Krebs 
hat sich seit 2015 ein neues Netzwerk „NetzwerkstattKrebs“ 
www.netzwerkstattkrebs.de für junge Frauen gegründet, mit 
Interessen und Themen, die auf junge Betroffene ausgelegt 
sind.
Wir helfen ehrenamtlich, freiwillig und unbezahlt.

Ulrike Daum und Brigitte Eichner

Gemeinde Steinweiler beheimatet ist, dem Verbandsgemeinde-
rat vorzustellen.
So nutzte er die letzte Sitzung des Verbandsgemeinderates am 
15.07.2021 in der Bienwaldhalle, um Denise Grauer auf das 
Herzlichste zu begrüßen und ihr für ihren bisherigen Einsatz zu 
danken.

Denise Grauer stellte sich dem Gremium vor und verwies unter 
anderem auf die gemeinsam mit dem Tourismusbüro durch-
geführte „Royale Wein- und Spargel-Radtour“, die mit großem 
Erfolg im Juni stattgefunden hatte. Eine weitere Aktion, die 
gemeinsam mit dem Tourismusbüro durchgeführt wurde, war 
der Dreh eines Videos zum Thema „Kulinarik in der Verbands-
gemeinde Kandel“. Dabei wurde gemeinsam mit Maria Zapf 
auf dem Hofmarkt Zapf ein Spargelgericht zubereitet, zu dem 
Denise Grauer passenden Sekt und Wein aus der Verbandsge-
meinde vorstellte. Die Produktion des Videos wurde federfüh-
rend von Oliver Bauer, Vision TV.12 Minfeld ausgeführt.

Um den Verbandsgemein-
deratsmitgliedern einen Ein-
druck der Fachkompetenz der 
amtierenden Weinprinzessin 
zu geben, lud der Vorsitzende 
im Anschluss an die Sitzung 
unter Wahrung der geltenden 
Hygieneregeln zu einer klei-
nen Weinverkostung unter dem 
Motto „Leichte Sommerweine“ 
ein. Denise Grauer stellte einen 
Bosecco des Weingutes Frank 
Bohlender aus ihrer Heimatge-
meinde vor und einen Rosé-
Wein des Weingutes Nagel aus 
Vollmersweiler. Die Lebenshilfe 
Kandel hatte, passend zum 
Thema, sommerliches Finger-
food kreiert, das sehr gut zu den 

vorstellten Sommerweinen passte. Zur Untermalung des kulina-
rischen Themas wurden Ausschnitte aus der Video-Produktion 
gezeigt, die von den Ratsmitgliedern sehr positiv aufgenommen 
wurden.

AWO
Betreuungsverein Germersheim e.V.
Waldstraße 38, 76870 Kandel
Telefon: 07275-8919
www.awo-btv-ger.de

E-Mail: kontakt@awo-btv-ger.de
Wir beraten ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte.
Unsere Beratung ist kostenfrei.
Beratungstermine sind auch bei Ihnen zu Hause möglich.

Edelbrandprämierung 2021
Edelbrände werden Ende August verkostet

Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz wird die Verkos-
tungen zur Edelbrandprämierung Ende August durchführen. Die 
Annahme der Brände ist vom 26. Juli bis 6. August vorgesehen. 
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Realschule plus Kandel
Plogging an der Realschule plus Kandel

Zum Abschluss eines außergewöhnlichen Schul-
jahres hat die Klasse 7a noch eine ganz besondere 
Aktion durchgeführt. Am letzten Schultag vor den 

Ferien ging es mit Klassenlehrer Markus Otte und Physiklehrerin 
Tina Bücherl auf Plogging-Tour um das Schulgelände und den 
Schwanenweiher.

Plogging, die Trendsportart aus Schweden, die sich mittlerweile 
auf der ganzen Welt ausgebreitet hat, ist eine Kombination aus 
Müll einsammeln und laufen oder walken. Man kann aber auch 
während eines gemütlichen Spazierganges ploggen.
Das Wort Plogging setzt sich aus dem schwedischen Wort plo-
cka upp (aufheben) und Jogging zusammen und ist nicht nur für 
die eigene Gesundheit, sondern auch für die Umwelt außeror-
dentlich wertvoll.
Und so machten sich 20 motivierte Schülerinnen und Schüler 
mit Handschuh und Müllbeutel bewaffnet auf den Weg durch die 
Natur. Sie bückten sich für jedes noch so kleine Teil, das da nicht 
hingehörte. Unter anderem wurden unzählige Zigarettenkippen, 
Masken, Kronkorken, aber auch Flaschen, Dosen, Feuchttücher 
und allerlei mehr gefunden.
Anschließend ging es mit einem guten Gefühl, etwas für die All-
gemeinheit getan zu haben, wieder zurück in die Schule. Dort 
sollte es zur Belohnung für alle noch ein Eis geben, was aus 
organisatorischen Gründen leider auf die Zeit nach den Som-
merferien verschoben werden musste. Nach der Zeugnisaus-
gabe starteten dann alle in die wohlverdienten Ferien.
Geplant ist, diese Aktion auch in der 8. Klasse regelmäßig im 
Sportunterricht zu wiederholen und vielleicht sogar Mitstreiter 
anderer Klassen oder Schulen zu motivieren, sich an gemein-
samen Aktionen zu beteiligen. Denn Müll gehört definitiv nicht 
in die Natur.

IFB
Weiterbildung

„Geprüfter Technischer Fachwirt“
- Samstagslehrgang -
Aufstiegsfortbildung zur Fach- oder Füh-

rungskraft für Personen mit technischer oder kaufmänni-
scher Berufsausbildung
Der Technische Fachwirt ist eine Aufstiegsfortbildung auf Meis-
ter-/Techniker-Ebene (DQR 6), die eine Brücke zwischen techni-
schen und kaufmännischen Kompetenzen bildet.
Technische Fachwirte können damit im planenden und organi-
sierenden Bereich, auch in der Logistik, der Disposition oder im 
Einkauf, eingesetzt werden (Technische Sachbearbeitung).
Mit der ausgeprägten Führungskompetenz eignet sich der Tech-
nische Fachwirt jedoch ebenso gut für Führungsaufgaben.
Der Abschluss ist bundeseinheitlich und hat daher hohe Aner-
kennung.
Der internationale Titel lautet Bachelor Professional of Technical 
Management (CCI). Die Fachhochschulreife ist gleichfalls inbe-
griffen.
Das Institut für Bildungsförderung (IFB) bietet ab 23.10.2021 (Vor-
besprechung und Lerntraining am 16.10.2021) einen 20monati-
gen, berufsbegleitenden Lehrgang, zur gezielten Vorbereitung 
auf die Prüfungen, an. Lehrgangsort ist Wörth-Maximiliansau. 

Jeder Mensch ist ein 
Wunder –

Wundern wir uns 
gemeinsam

Circus Soluna

Anmeldungen KiJuFa DRK KV GER Tanja Meyer-Kietz 
t.meyer-kietz@drk-kv-germersheim.de
Telefon: 07275-989666

Auf dem Festplatz in Herxheim

Den Zirkus mit Kindern gestalten ist ihr anliegen,
positive Erlebnisse garantiert.

Wir freuen uns auf 2 Wochen mit dem Circus Soluna
Seid ihr dabei?

Euer Alter ist zwischen 6 Jahre und 14 Jahre ?
Ihr habt entweder vom 9.08.2021 bis 13.08.2021 oder

vom 16.08.2021 bis 20.08.2021 
Uhrzeit jeweils von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Beitrag pro Kind 70,00 €
Am Ende jede Woche finden 2 Aufführungen statt.

Meldet Euch an, per Mail oder Telefon.
Wir freuen uns 

www.circus-soluna.de

Hauptstraße 78  76870 Kandel  Tel.07275-989666  Bürozeiten 
10.00 Uhr bis 14.30 und 16.00 bis 18.00 Uhr

Wir laden ein zu einem Vortrag

Erkrankungen im Kindesalter 
- was tun ? 

Stefanie Vogt (Kinderkrankenschwester) gibt 
Eltern/Großeltern und Interessierten einen 

kleinen Ratgeber mit an die Hand.
Fieber? Was Nun?

Magen Darm ? Oh nein
Alles halb so schlimm?

Beitrag 8,00€
Kinderbetreuung 2,00 € 10.00 Uhr

Termin 31.08.2021
10.00 Uhr

oder
19.00 Uhr

Bitte melden Sie sich an unter
t.meyer-kietz@drk-kv-germersheim.de
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ErlenbachErlenbach

Amtlicher Teil

Sprechzeiten
des Ortsbürgermeisters: dienstags von 17.00 bis 18.00 Uhr
im Bürgermeister-Sprechzimmer im Rathaus Erlenbach,
Tel.: 07275/1304

Update zu den Glasfaser Ausbauarbeiten
 in Erlenbach

Diese Woche fand mal wieder ein Glasfaser Ausbau Regelge-
spräch mit allen beteiligten Verantwortlichen statt, in diesem 
viele offene Fragen angesprochen und geklärt werden konnte. 
Die wichtigsten Infos für Erlenbach fasse ich hier zusammen:
• Es gibt immer noch 5 noch nicht stattgefundene Hausbege-

hungen! Die betroffenen Haushalte bitte ich an dieser Stelle, 
dass Sie sich aktiv im Baubüro der Deutschen Glasfaser 
oder unter der Hotline Nummer melden. Beide Nummer ste-
hen unten in diesem Artikel zur Verfügung.

• Die Genehmigung des LBM´s zur Querung der Ortsdurch-
fahrtstraße ist endlich eingetroffen, so dass die Tiefbauarbei-
ten nun starten können

• Die Tiefbauarbeiten zur Querungen der betroffenen Straßen 
beginnen in der KW 29 / 30

• Das Einblasen der Glasfaser Leitungen von den DP´s in Rich-
tung Häuser, aber auch vom PoP zu den DP´s beginnt wieder 
in der KW 29 / 30

• Alle provisorischen Querungen auf unseren Ortsstraßen 
(Kreuzungsbereiche etc.), welche aktuell mit kleinen Pflas-
tersteinen geschlossen sind, werden in der KW 29 / 30 neu 
asphaltiert.

Ein wichtiger Hinweis noch:
In ca. 3 Wochen werden die ersten Termine mit Bürgern tele-
fonisch vereinbart, um die Hauseinführungen, Installation der 
Komponenten und abschließende Aktivierung durchführen zu 
können.
Hierzu ganz wichtig, es müssen alle eventuelle Vorbereitungen 
im Haus (Kabelkanal, weitere Wanddurchbrüche, zusätzliche 
Steckdosen etc.) abgeschlossen sein. Sollten Sie hierzu Rück-
fragen haben, bitte ich Sie die Kontaktdaten der Baubüros oder 
der Hotline zu nutzen, danke.
Abschließend will ich an dieser Stelle alle Bürgerinnen und 
Bürger bitten, bei eventuell privat auftretenden Probleme (Ter-
minfindung bzgl. der Hauseinführung oder eventuelle Beschädi-
gungen während der Arbeiten etc.) sich direkt bei der Deutschen 
Glasfaser zu melden. Da diese Arbeiten nicht auf öffentlichen 
Gemeindeflächen stattfinden, kann ich mich nicht um diese The-
men aktiv kümmern und verweise auf die definierten Kontaktda-
ten. Ich hoffe Sie haben dafür Verständnis.

Gegebenenfalls findet der Unterricht auch online statt. Das Ins-
titut verfügt über die entsprechende Ausstattung, die Dozenten 
sind speziell geschult.
Eine rückzahlungsfreie Förderung durch das Meister-BAFöG 
sowie ein Aufstiegsbonus ist möglich. Es gibt Frühbucher-
Rabatte.
Ebenfalls im Lehrgangsangebot des IFB: Geprüfter Technischer 
Betriebswirt, Geprüfter Wirtschaftsfachwirt, Geprüfter Industriefach-
wirt, Geprüfter Betriebswirt, Ausbildung der Ausbilder (AdA-Schein).
Weitere Infos sind erhältlich beim Institut für Bildungsförde-
rung (IFB), gemeinnützige Bildungseinrichtung, 
Tel: 07275 - 91 30 35,
E-Mail: mail@ifb-woerth.de, IFB-Website: www.ifb-woerth.de

CDU-Gemeindeverband
Thomas Gebhart: Telefon-Sprechstunde

Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Dr. 
Thomas Gebhart bietet am Montag, 26.7.2021, 
von 15.00-16.00 Uhr eine Telefonsprechstunde 

an. Bürgerinnen und Bürger können sich mit ihren Anliegen an 
Thomas Gebhart wenden. Anrufer, die nicht direkt zum Zuge 
kommen sollten, werden zurückgerufen. Interessenten kön-
nen sich während der angekündigten Sprechstunde unter Tel. 
06341/934623 melden.

Thomas Gebhart „Mit dem Ohr vor Ort in Erlenbach“
Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete und Parlamentari-
sche Staatssekretär Dr. Thomas Gebhart setzt die Gesprächs-
reihe „Mit dem Ohr vor Ort“ fort. Unter Berücksichtigung 
erforderlicher Hygiene-Maßnahmen steht Gebhart am Montag, 
26. Juli 2021, von 17.00 - 18.00 Uhr vor der Evangelischen Kir-
che, Hauptstr. 33 in Erlenbach für Gespräche zur Verfügung.
Seit mehreren Jahren ist der Bundestagsabgeordnete regelmä-
ßig an einem Infostand in einer der südpfälzischen Gemeinden 
direkt ansprechbar. „Mit dem Ohr vor Ort“ will Gebhart immer 
wieder wissen, wo der Schuh drückt. Bürgerinnen und Bürger 
können mit Ihren Anliegen mit dem Abgeordneten unkompliziert 
ins Gespräch kommen.
Besucher des Infostandes sind angehalten, sich an die AHA-
Regeln zu halten (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken)
Informationen zu aktuellen Terminen unter thomas-gebhart.de

Bündnis 90/Die Grünen
Infos und Gespräche am Wahlstand

Der Gemeindeverband BÜNDNIS 90 / DIE 
GRÜNEN Kandel lädt herzlich ein zu Infos und Gesprächen - 
selbstverständlich mit Abstand – am Wahlstand, Samstag, 07. 
August, 10 bis 12 Uhr in Kandel in der Hauptstraße.

FDP
Bundestagsabgeordneter 

Mario Brandenburg
Digitale Bürgersprechstunde
Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete und technologiepo-
litische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Mario Branden-
burg, bietet am Dienstag, den 27.07.2021, von 16-17 Uhr eine 
digitale Bürgersprechstunde aus dem Homeoffice an.
Der Abgeordnete freut sich über alle politischen Anliegen, Fra-
gen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger.
Die Sprechstunde erfolgt telefonisch oder via Skype.
Eine Voranmeldung ist erforderlich unter 06341/520 252 oder 
mario.brandenburg.ma03@bundestag.de.
Weitere Informationen finden sie auf www.mario-brandenburg.
de.

Alternative für Deutschland
Landtagsabgeordneter Matthias Joa 

(AfD) - Bürgersprechstunde
Der AfD-Landtagsabgeordnete Matthias Joa bietet am Mon-
tag, 26. Juli 2021 von 10 - 14 Uhr eine Telefonsprechstunde an. 
Online-Gesprächstermine und persönliche Terminabsprachen 
können unter Tel: 07271/7698967 oder per E-Mail unter Buer-
gersprechstunde@alternative-ger.de vereinbart werden.
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Termine mit Pfarrerin Maicher sind nach Absprache jederzeit 
möglich.
In seelsorgerlichen Angelegenheiten aller Art können Sie sich 
jederzeit telefonisch an Pfarrerin Maicher wenden (07275-3448).
Kontakt: Protestantisches Pfarramt Erlenbach, Pfrin. Elke Mai-
cher, Hauptstraße 32, 76872 Erlenbach, Tel.: 07275-3448, Fax: 
07275-9199465
Email: pfarramt.erlenbach@evkirchepfalz.de, Internet: www.
prot-kirche-erlenbach.de

Neues von der Bücherei
Zuallererst wollen wir uns ganz herzlich bei unseren Buchspen-
derinnen und Spendern bedanken. Viele haben sich in der Zeit 
als unsere Bücherei Corona bedingt geschlossen war ihren 
Lesestoff gekauft. Da es aber schade wäre ein Buch nur einmal 
zu lesen, bekamen wir viele Bücher gespendet. Aber auch vor 
Corona wurden uns schon viele Bücher überlassen, damit auch 
andere Leser noch in den Genuss des Lesens kommen. Vielen 
Dank dafür, wir und unsere Leser freuen uns darüber sehr.
Da wir erst im Juni unsere Bücherei wieder öffnen konnten, wer-
den wir dieses Jahr keine Sommerpause machen. Wir sind auch 
im Juli und August jeden Mittwoch für unsere Leser da. Wir hof-
fen, dass viele diese Ferienöffnungszeiten nutzen werden.
Auch neue Leser sind herzlich willkommen. Wir haben in unserer 
kleinen Bücherei eine tolle Buchauswahl, es ist für jeden was 
dabei. Auch für Kinder, zum Vorlesen, für Erstleser und Jugend-
bücher ist eine schöne Auswahl vorhanden und zweimal jährlich 
gibt es neue Bücher.

Öffnungszeiten jeden Mittwoch von 17 - 18 Uhr
Zur Zeit, Corona bedingt Zutritt nur einzeln und es besteht Mas-
kenpflicht
Neue Bücher haben wir auch wieder gekauft, hier drei Vor-
schläge:

„Kleine Wunder überall“ von Katrin Lankers
„Es hat keinen Sinn, auf ein großes Wunder zu warten, weil ich 
sonst die vielen kleinen verpasse“
Manchmal kommt alles auf einmal. Eigentlich hat Charlotte im 
trubeligen Alltag mit Mann, Kindern und Job schon genug zu 
tun. Immer ist etwas wichtiger als ihre eigenen Pläne. Dann steht 
plötzlich auch noch ihre Mutter Barbara vor der Tür. Zwanzig 
Jahre zuvor verließ sie ihre Familie, um ein freies, unbeschwer-
tes Leben auf Lanzarote zu führen. Nun ist sie krank und bittet 
ihre Tochter um Hilfe. Keine leichte Entscheidung für Charlotte.
Dann überstürzen sich die Ereignisse und die beiden Frauen 
erfahren, dass sie mehr verbindet, als sie dachten. War damals 
wirklich alles so, wie Charlotte immer glaubte? Und wie verzeiht 
man einem Menschen, der einen im Stich ließ, als man ihn drin-
gend brauchte?
Ein Roman über die Kraft der Vergebung. Mutmachend, amü-
sant und herzberührend.

„Beste Freundin“ von Claire Douglas“
Sie war deine beste Freundin. Jetzt ist sie eine Mörderin.
Als Kinder waren Jess und Heather die besten Freundinnen. Sie 
teilten alles miteinander. Bis ein einziger Tag ihre Freundschaft 
unwiderruflich zerstörte. Jahre später kehrt Jess in ihre idylli-
sche Heimatstadt an der Küste Englands zurück. Dort soll sie 
die Berichterstattung zu einem brutalen Doppelmord überneh-
men. Doch als Jess erfährt, dass Heather die Hauptverdächtige 
ist, ist sie fassungslos. Kann ihre beste Freundin von damals 
eine eiskalte Mörderin sein? Jess beginnt zu recherchieren und 
stellt mit Grauen fest, dass alle Hinweise zu dem Tag führen, den 
sie für immer aus ihrem Leben streichen wollte. Der Tag, an dem 
Heathers Schwester Flora spurlos verschwand und sie alle ins 
Unglück stürzte......

„Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance“ 
von Jeremias Thiel

„Ich stehe für viele, viele Kinder und Jugendliche in Deutschland. 
Ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt in Armut aufzuwach-
sen. Damit unterscheide ich mich von vielen Journalist*innen 
und Politiker*innen, die über uns reden und unser Schicksal 
mit bestimmen. Wenn ich also, indem ich darüber rede und 
schreibe, anderen helfen kann, dann will ich das unbedingt tun“
Als Jeremias Thiel elf Jahre alt ist, macht er sich auf den Weg 
zum Jugendamt. Er hält es zu Hause nicht mehr aus, hat Angst, 
der Armut und Strukturlosigkeit, die dort herrschen, niemals 
entkommen zu können. Seine Eltern sind psychisch krank und 
leben von Hartz IV, die häusliche Situation ist mehr als schwierig. 

Hier die Kontaktdaten der Deutschen Glasfaser:
Baubüro Bad Bergzabern
Öffnungszeiten: Dienstag: 10:00-13:00 Uhr
Neubergstraße 2 a, 76887 Bad Bergzabern
Baubüro Kuhardt
Öffnungszeiten: Dienstag: 14:00 - 17:00 Uhr
Rülzheimer Straße 2a, 76773 Kuhardt
eMail: info@deutsche-glasfaser.de
Hotline Nummer: 02861 890 60 940
Ich freue mich auf die anstehenden Arbeiten in der Hoffnung, 
dass wir in absehbarer Zeit die neue Glasfasertechnik in Erlen-
bach nutzen können.
Bis dahin, bleiben Sie weiterhin Gesund,

gez.
Maik Wünstel
Ortsbürgermeister Gemeinde Erlenbach

Zuschuss der Ortsgemeinde Erlenbach 
zur Förderung der Jugendarbeit 

in den Vereinen
Nach den Förderrichtlinien der Ortsgemeinde Erlenbach 
können Vereine mit Jugendbeteiligungen für ihre jugendli-
chen Mitglieder bis zu 18 Jahren, für die Beiträge an einen 
Dachverband abgeführt werden oder die einen Beitrag an 
den Verein entrichten, einen Zuschuss in Höhe von 10,-- 
Euro pro Jahr und pro Jugendlichem erhalten.

Die Vereine der Ortsgemeinde Erlenbach können bis zum 
20.08.2021 entsprechende Anträge an die Verbandsgemein-
deverwaltung, Gartenstr. 8, Kandel, 
E-Mail: gabi.dries@vg-kandel.de,
richten.

Bitte fügen Sie dem Antrag eine Aufstellung mit Namen, Vor-
namen, Adressen sowie Geburtsdatum der Jugendlichen bei.

gez. Maik Wünstel, Ortsbürgermeister

Hinweis:
Die Daten werden nur zum internen Gebrauch genutzt, um 
die Zuschussvoraussetzungen prüfen zu können. Nach der 
Auszahlung des Zuschusses werden die Daten automatisch 
gelöscht.

Nichtamtlicher Teil

Prot. Kirchengemeinde
Gottesdienste und Veranstaltungen

Sonntag, 25.07.2021
10:00 Uhr Gottesdienst in Erlenbach

Dienstag, 27.07.2021
20:00 Uhr Presbytersitzung im PFGZ Rheinzabern
Mittwoch, 28.07.2021
17:00 Uhr Bücherei im Jugendheim
Der Gottesdienstbesuch ist nur mit einer OP- Maske oder 
einer FFP2-Maske möglich.
Im Gottesdienst werden die üblichen Coronaregeln einge-
halten.
Gottesdienst zuhause
Audio-Andacht:
„An(ge)dacht zwischen Rhein und Reben“
zu finden auf www.prot-kirche-erlenbach.de auch unter Tel. 
07275-9199465
Aktuellste Informationen finden Sie unter www.prot-kirche-
erlenbach.de
Bleiben Sie weiterhin gesund!
Wochenspruch
Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte 
und Gerechtigkeit und Wahrheit. (Eph. 5,8-9)
Bürostunde im Pfarrbüro:
Das Büro im Pfarramt Erlenbach (Pfarrsekretärin Nicole Heck-
mann) ist mittwochs von 09:00 - 11:00 Uhr geöffnet.
Am Mittwoch, 28.07.2021 findet keine Bürostunde mit Frau 
Heckmann statt.
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den werden. Anmeldeschluss ist der 31. August. Bitte beachtet, 
dass nur eine begrenzte Anzahl von Mannschaften teilnehmen 
können. Falls ihr nicht die Möglichkeit zum Ausdrucken der 
Anmeldeliste habt, könnt ihr gerne unsere Turnierleitung (Frank 
Wenner oder Heiko Wenner) ansprechen. Gerne auch per Mail 
unter ortsturnier@tc-erlenbach.de
Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen.

FreckenfeldFreckenfeld

Amtlicher Teil

Sprechzeiten des Ortsbürgermeisters
Die Sprechstunden des Ortsbürgermeisters finden nach Verein-
barung statt.
Entweder telefonisch unter 06340-919858 oder per Mail unter 
martin.thuerwaechter@t-online.de

Gemeindebücherei
Die Gemeindebücherei ist montags in der Zeit von 14.00 bis 
16.15 Uhr geöffnet.
Hierfür gelten folgende Einschränkungen:
Der Zutritt ist nur mit Mund- und Nasenschutz und nach Benut-
zung der bereitgestellten Desinfektionsmittel gestattet.
Neben der Leiterin darf sich immer nur eine weitere Person in 
der Bücherei aufhalten.
Dabei ist der Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten.

Häckselplatz
Der Häckselplatz ist von März bis November samstags in der 
Zeit von 13.00 bis 14.00 Uhr geöffnet.

Dabei ist folgendes unbedingt zu beachten:
Es kann immer nur eine Person / ein Fahrzeug auf den Häcksel-
platz fahren und sein Schnittgut abladen. Die anderen Personen 
haben vor dem Häckselplatz mit entsprechend großem Abstand 
zueinander zu warten oder halten sich im eigenen Fahrzeug auf. 
Die Einfahrt und der Zugang zum Häckselplatz werden durch 
eine Aufsichtsperson geregelt.

Informationen
über die Sitzung des Gemeinderates Freckenfeld 

am 06. Juli 2021
Über die einzelnen Tagesordnungspunkte wurde wie folgt 
Beschluss gefasst:

1. Einbeziehungssatzung „Gänsried Freckenfeld - Flur-
stück Nr. 4817“
- Abwägung der eingegangenen Anregungen aus dem 
Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 
Abs. 2 BauGB
- Satzungsbeschluss
(Vorlagen-Nummer: 2019/0716)

Beschluss:
1. Der Gemeinderat beschließt zu den einzelnen Anre-

gungen der Behörden und Bürger, wie aus der Anlage 
ersichtlich.

2. Gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB i.V.m. § 10 BauGB 
sowie § 24 Gemeindeordnung wird der als Anlage beige-
fügte Satzungsentwurf als Satzung beschlossen.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Satzung gem. § 10 
Abs. 3 BauGB durch öffentliche Bekanntmachung in 
Kraft zu setzen.

2. Annahme von Spenden: OG Freckenfeld
(Vorlagen-Nummer: 2019/0709)

Beschluss:
Eine Beeinflussung auf Entscheidungen der Ortsgemeinde 
Freckenfeld ist nicht zu erkennen, deshalb werden die Spen-
den vom Gemeinderat Freckenfeld angenommen.

Von da an lebt er im SOS-Jugendhaus, bis er als Stipendiat an 
einem internationalen College Abitur macht und im Herbst 2019 
sein Studium an einer renommierten Universität in den USA 
beginnt. Er weiß, dass viele, die in ähnlichen Verhältnissen auf-
wachsen, nicht die Möglichkeit haben, sich daraus zu befreien.
Hier erzählt Jeremias Thiel seine Geschichte und liefert zugleich 
einen bewegenden und aufrüttelnden Appell für mehr soziale 
Gerechtigkeit

SV Erlenbach
Testspiel: SV Erlenbach - FC Viktoria Neupotz 
  0:5
Einen deutlichen Dämpfer gab es im Testspiel 
gegen die Gäste aus Neupotz. Das Spiel sollte 
ursprünglich unter der Woche ausgetragen wer-

den, doch durch die starken Regenfälle kam es zur Verlegung 
der Partie. Die Neupotzer agierten im Test deutlich besser als 
unser Team und konnte die sich bietenden Chancen entspre-
chend ausnutzen und so durfte unser Ex-Trainer Matthias “der 
Graue“ Orso an alter Wirkungsstätte einen Sieg feiern.
Tore SVE: Fehlanzeige
Testspiel gegen TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim
Der SVE erwartet zum nächsten Test zu Hause den TSV For-
tuna Billigheim-Ingenheim in Erlenbach. Anstoß der Partie ist am 
kommenden Samstag um 14:45 Uhr in Erlenbach.
F-Jugend bestreitet erstes Spiel
Am kommenden Montag, 26. Juli wird die gemeinsame 
F-Jugend des SV Hatzenbühl und des SV Erlenbach ein erstes 
gemeinsames Spiel bestreiten. Die SG Hatzenbühl/ Erlenbach 
trifft in Hatzenbühl auf die F-Jugend aus Herxheim.
Ausschusssitzung
Die nächste Ausschusssitzung findet am Montag, 26. Juli um 
19:30 Uhr am Clubhaus statt. Um pünktliches und vollzähliges 
Erscheinen wird gebeten.

Tennisclub
Gemütlicher Grillabend

Am Samstag den 24. Juli möchten wir 
ab 18 Uhr gemeinsam Grillen. Davor 
und danach werden wir unser Schleif-

chenturnier organisieren. Jeder ist herzlich willkommen egal ob 
Anfänger oder „Profi“. Entsprechendes Grillgut bringt bitte jeder 
selbst mit.

TCE
Tennis Camp vom 23.08. - 28.08

Liebe Tennis Kids - das Tennis Camp steht vor der Tür,
Montag bis Freitag findet 1 Trainingseinheit für 2 Stunden (je 
nach Alter evtl kürzer) pro Tag in einer 3er oder 4er Gruppe statt.
Genaue Zeiten werden nach Einteilung bekannt gegeben. Keine 
Verpflegung, Trinkflasche bitte mitbringen.
Freitag Abend 18 Uhr Info und Fragerunde bzgl. Medenrunde, 
Training & Co, danach gemeinsames Grillen mit Eltern.
Übernachtung im Zelt in Begleitung der Eltern oder einer Auf-
sichtsperson ist möglich. Am Abend kann jeder, der einen ent-
sprechenden Stock mitbringt, am Lagerfeuer Stockbrot grillen.
Samstag findet ein Abschlussturnier der Mainzelmännchen 
statt. Für alle anderen ist ein Mix-Doppelturnier geplant. Sepa-
rate Anmeldung erforderlich.
Am Samstag gegen 15 Uhr endet das Camp.
Kosten Bambinis 75 Euro Kosten Kinder und Jugendliche 100 
Euro
Der Teilnahmebetrag ist am Montag 23.08.21 in bar mitzubrin-
gen.
Anmeldeschluss: 31.07.21
Anmeldung bei Carolin Wenner 0160/3575068 carolin.wenner@
tc-erlenbach.de
Wir freuen uns auf euch!

Mannschaftsmeldungen 
für unser Tennis Ortsturnier möglich

Am 1. und 2. Oktober veranstalten wir unser Tennis-Ortstur-
nier und ab sofort können sich interessierte Mannschaften bei 
unserer Turnierleitung anmelden. Damit der Spaß bei unserem 
Turnier in Vordergrund steht werden die Tennismatches auf dem 
Kleinspielfeld gespielt. Die Spielregeln und Anmeldelisten kön-
nen auf unserer Homepage www.tc-erlenbach.de heruntergela-
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die Reihe der Konzerte an einem Donnerstag begonnen haben. 
Sie haben mit uns das Konzept gewagt, ohne feste Gage zu 
spielen. Stattdessen lassen sie den berühmten Hut herumgehen 
und freuen sich über diese Form der Anerkennung.
Diese Tradition führen wir auch 2021 Jahr weiter. Der Eintritt zu 
den Konzerten ist also frei.
Lediglich die Corona Regeln müssen tagesaktuell eingehalten 
werden.
Eine Besonderheit gibt es mit HeggMac in diesem Jahr aber 
dennoch:
HeggMac spielt an zwei Abenden hintereinander!
Das erste Konzert am Donnerstag, dem 29. Juli und das zweite 
am Freitag, dem 30 Juli.
Zweimal die gleiche Band aber beileibe nicht zweimal das 
gleiche Konzert!
Am Freitag stehen andere Lieder auf der Playlist.
Auch der Freckenfelder Chor Singfonia wird dann mit dabei 
sein und für Unterhaltung sorgen.
Am Donnerstag sind die Mitglieder des Chors Singfonia auch 
schon aktiv dabei. Da unterstützen sie uns bei der Bewirtung der 
Gäste mit Flammkuchen. Am Freitag wird gegrillt!
Die Bewirtung beginnt an beiden Tagen jeweils ab 17.30 Uhr.
Wir freuen uns auf euch!

Das Dorfladen Team

TSV 1908
Unsere erste Mannschaft gewann gegen den SV 
Kapellen/Drusweiler mit 4:1 (1:1). Doch vor der 
Pause waren die Gäste stärker, der SVK-Sturm 
gab unserer Abwehr manches Rätsel auf. In der 

Halbzeit stellte unser Trainerteam um und brachte mehrere neue 
Spieler. Dies zahlte sich aus. Bei zwei Eigentoren trafen Patrick 
Göltz und Raphael Schauer. Die zweite Mannschaft verlor ihr 
erstes Testspiel gegen den klassenhöheren FC Viktoria Neu-
potz I mit 0:5. Die erste Mannschaft spielt am Samstag (17.00 
Uhr) beim Bezirksligisten VfB Hochstadt, die zweite Mannschaft 
empfängt am Sonntag (14.00 Uhr) in Freckenfeld die SG Hagen-
bach/Scheibenhardt III.

kebe

Zuschuss der Ortsgemeinde Freckenfeld 
zur Förderung der Jugendarbeit 

in den Vereinen
Nach den Förderrichtlinien der Ortsgemeinde Freckenfeld 
können Vereine mit Jugendbeteiligungen für ihre jugendli-
chen Mitglieder bis zu 18 Jahren, für die Beiträge an einen 
Dachverband abgeführt werden oder die einen Beitrag an 
den Verein entrichten und die ihren Wohnsitz in Freckenfeld 
haben, einen Zuschuss in Höhe von 8,-- Euro pro Jahr und 
pro Jugendlichem erhalten.
Die Vereine der Ortsgemeinde Freckenfeld können bis zum 
20.08.2021 entsprechende Anträge
an die Verbandsgemeindeverwaltung, Gartenstr. 8, Kandel,

E-Mail: gabi.dries@vg-kandel.de,
richten.
Bitte fügen Sie dem Antrag eine Aufstellung mit Namen, Vor-
namen, Adressen sowie Geburtsdatum der Jugendlichen bei.

gez.: Martin Thürwächter
Ortsbürgermeister
Hinweis:
Die Daten werden nur zum internen Gebrauch genutzt, um 
die Zuschussvoraussetzungen prüfen zu können. Nach der 
Auszahlung des Zuschusses werden die Daten automatisch 
gelöscht.

Nichtamtlicher Teil

Prot. Kirchengemeinde
Herzliche Einladung zum Gottesdienst:

Der Gottesdienst wird liturgisch geleitet von 
Pfarrer Friedhelm Hans.
Die Sitzplätze sind markiert, der Zugang 

begrenzt; der Gottesdienst findet in gekürzter Liturgie statt.
Gottesdienst 25.07.2021, Freckenfeld; 10.15 Uhr.
Konfirmation 2021 - Neue Termine !
Konfirmation in Niederotterbach am 29.08.2021
Konfirmation in Freckenfeld am 05.09.2021.
Taufen in der Pandemie-Zeit
Schon im vergangenen Jahr wurden Kinder geboren, die auf-
grund der Pandemie noch nicht getauft worden sind.
Das hat dazu geführt, dass Taufen auch außerhalb des Sonn-
tagsgottesdienstes unter Einhaltung spezieller Pandemie-
Bestimmungen möglich gemacht worden sind.
Wenn Sie nähere Informationen zur Taufe wünschen, wenden 
Sie sich bitte vertrauensvoll an Pfarrer Kleppel.
Prot Pfarramt Freckenfeld Pfarrer Kleppel, Tel 06340 8147
Montags ist das Pfarramt geschlossen
Bürozeiten im Pfarramt (während der Schulzeit) Dienstag und 
Freitag 06.45 Uhr bis 7.30 Uhr
darüber hinaus jederzeit Termine nach Vereinbarung möglich

Landeskirchliche Gemeinschaft
Sonntag, 25.07.2021
15:00 Uhr Gottesdienst
Kontaktadresse:
Ev. Stadtmission Bad Bergzabern/Freckenfeld
Prediger Christoph Reumann
Schloßgasse 7,
76887 Bad Bergzabern
Telefon: 06343 - 8530
stadtmission.bergzabern@egvpfalz.de

Dorfladen Freckenfeld w.V.
Open Air Konzerte Brunnenplatz 

Arena Freckenfeld
Wir legen wieder los!
HeggMac am Donnerstag 29. Juli und Freitag 30. Juli 2021!
Am Donnerstag, dem 29. Juli 2021, starten wir endlich wieder 
in den Sommer mit der Band HeggMac aus Karlsruhe. Die Band 
ist auf der Brunnenplatz Arena in Freckenfeld schon bekannt, 
waren die Jungs der Band doch die ersten, mit denen wir 2018 
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Unter den glücklichen Gewinnern befindet sich auch Daymien 
aus Kandel. Der 5-Jährige hatte sich am Bilderrätsel beteiligt 
und die auf einem Spielplatz versteckten Bücher, Comics, CDs, 
DVDs und Spiele gefunden und farblich gekennzeichnet. Day-
mien darf sich jetzt über einen Bücherscheck in Höhe von 15 € 
freuen. Herzlichen Glückwunsch!

von links: Büchereileiterin Karin Johann, Leticia und Daymien 
Müller, Beigeordneter Dr. Esser und Stadtbürgermeister Michael 
Niedermeier.

Ludwig-Riedinger-Grundschule 
Kandel

Einladung zur Schuleinschreibung 
für das 1. Schuljahr in 2022/2023

Am Mittwoch, den 22.09.2021 findet in der 
Ludwig-Riedinger-Grundschule Kandel von 

16.00 bis 18.00 Uhr die Schuleinschreibung für die Kinder statt, 
welche vor dem 01.09.2022 ihren 6. Geburtstag haben. Kinder 
die noch nicht schulpflichtig sind, können auch angemeldet wer-
den. Allerdings wird es dafür ein separater Anmeldetermin in der 
ersten Februarhälfte 2022 geben.
Bei der Anmeldung - bitte in Begleitung Ihres Kindes - legen 
Sie bitte die zugesandten ausgefüllten Anmeldeformulare vor, 
ebenso die Geburtsurkunde des Kindes bzw. das Familien-
stammbuch. Sofern bei ausländischen Kindern keine entspre-
chenden Urkunden vorhanden sind, ist der Aufnahmebescheid 
bzw. Registrierschein vorzulegen.
Ebenso muss ein Nachweis über den regelmäßigen Kindergar-
tenbesuch erbracht werden, wie der Nachweis über die Maser-
nimmunität. Ein entsprechendes Formular erhalten Sie vorab 
an unserer Schule bzw. bei Ihrem Kindergarten, oder es wurde 
bereits per Post zugesandt.
Das Anmeldeprozedere läuft coronaconform folgendermaßen 
ab: Um die geforderten Abstände und Menschenansammlun-
gen zu vermeiden, findet die Einschreibung in den Klassensälen 
1 - 4, 7, 8 und 18 statt. Eingang ausschließlich über den Pausen-
hof. Bei Eintritt ins Schulgebäude gilt es zu beachten, dass eine 
Mund-Nasen-Maske getragen werden muss.

KandelKandel

Amtlicher Teil

Sprechzeiten
Sprechstunde des Stadtbürgermeisters Michael Nieder-
meier
Die Sprechstunde des Stadtbürgermeisters findet nach tele-
fonischer Vereinbarung unter der Tel.: 07275 / 919811 statt. 
E-Mail: michael.niedermeier@vg-kandel.de

1. Beigeordneter Michael Gaudier
Geschäftsbereich Bauen, Landwirtschaft, Forsten Infra-
struktur
Die Sprechstunde des 1. Beigeordneten findet nach telefo-
nischer Vereinbarung unter der Tel.: 07275 / 919811 statt. 
E-Mail: michael.gaudier@vg-kandel.de

Beigeordnete Jutta Wegmann
Geschäftsbereich Klima- und Umweltschutz, Stadtentwick-
lung
Die Sprechstunde der Beigeordneten findet nach telefo-
nischer Vereinbarung unter der Tel.: 0171 5429072 statt. 
E-Mail: jutta.wegmann@vg-kandel.de

Beigeordneter Herr Dr. Werner Esser
Geschäftsbereich Friedhöfe, Kultur, Bildung und Senioren
Die Sprechstunde des Beigeordneten findet nach telefoni-
scher Vereinbarung unter der Tel.: 0151 750 575 14 statt. 
E-Mail: werner.esser@vg-kandel.de

Citymanagerin Jennifer Tschirner 
Sprechstunde nach Vereinbarung (Tel.; WhatsApp; E-Mail) 
Tel.: 07275 / 919812 oder 0157-80630429 
E-Mail: Jennifer.Tschirner@vg-kandel.de

Seniorenbeauftragte der Stadt Kandel Tanja Meyer-Kietz 
Sprechzeiten: Nach Vereinbarung,
Tel.: 07275-989666, 
E-Mail: Seniorenbeauftragte-stadt-kandel@gmx.de

Beirat für Migration und Integration der Stadt Kandel (BMI) 
Gartenstr. 8 
76870 Kandel 
Tel.: 0157 77919146 
E-Mail: beirat-mi@vg-kandel.de
Aktuelles gibt es auch auf der Homepage des BMI:
https://www.kandel.de/sv_kandel/Rathaus/Migration und Integ-
ration/

Stadtwald-Info:
Zur Zeit finden im Büro im alten Rathaus keine Sprechstunden statt. 
Brennholz-Bestellungen sind jederzeit per mail 
unter bernd.mueller@wald-rlp.de möglich. 
Ab dieser Brennholz - Saison sind nur noch Poltergrößen von 5 
Festmetern und ein vielfaches davon möglich.

Gewinner Bibliothekstage-Bilderrätsel
Preisziehung fand am 28.06.2021 statt
Vom 23. - 30. April 2021 fanden die 10. Biblio-
thekstage Rheinland-Pfalz statt. Sie waren vom 
Herbst 2020 auf das Frühjahr 2021 verschoben 
worden. Aus über 100 Bibliotheken, die sich mit 
Aktionen beteiligten, gingen rund 1.900 richtig 
gelöste Bilderrätsel für Kindern bis 7 Jahre und 
über 2.000 Quizrätsel für Kindern ab 8 Jahre 
beim Landesbibliothekszentrum in Speyer ein.

www.wittich.de



Kandel - 16 - Ausgabe 29/2021

Ludwig-Riedinger-Grundschule Kandel

Marktstraße 6
76870 Kandel
Telefon: 07275/918249, 
Fax:07275/61267,
E-Mail: rektorin@grundschule-kandel.de

Wir suchen für das Schuljahr 2021/2022

freundliche, engagierte Personen, die Freude an der Arbeit 
mit Kindern haben und gern eine oder mehrere Arbeitsge-
meinschaften stundenweise auf Honorarbasis anbieten 
möchten. 
Wenn Sie ein Hobby haben, das auch Kinder interessieren 
könnte oder wenn Sie etwas besonders gut können und das 
gern Kindern beibringen würden, würden wir uns sehr freuen, 
wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen würden. 
Von Sport über Handwerk, Pflanzenzucht, Basteln, Kochen 
und Backen und vieles mehr sind der Fantasie keine Grenzen 
gesetzt.

Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen an die oben genannte Adresse oder kontaktieren Sie 
uns telefonisch oder per Email.

Besuch des Chaussée Theater 
in der städtischen Kindertagesstätte

 „am Wasserturm“
Am Donnerstag, den 15. Juli 2021 besuchte uns 
Herr Billy Bernhard mit seinem Chaussée The-
ater in der Kindertagesstätte. Gespielt wurde 
für alle Kinder das Rucksacktheater: Das Ei. In 
diesem begibt sich Polly Papagei auf die Suche 
nach ihrem gestohlenen Ei und bekommt dabei 
allerlei Hilfe von anderen Tierfreunden und 

natürlich den Kindern.
Wir danken an dieser Stelle Herrn Bernhard für sein tolles, musi-
kalisches und aufregendes Puppentheater. Nach den langen 
Monaten der Einschränkungen, welche die Kinder durch die 
Covid-19 Pandemie erlebt haben, war dieser Vormittag ein wirk-
lich ganz besonderes Highlight für alle.

Organisiert wurde dieser Besuch durch den KUKUK Kandel 
(Kunst und Kultur in Kandel e.V.), welchen allen Kindern eine 
kostenfreie Vorstellung ermöglichten. Dafür danken dem KUKUK 
Kandel von ganzem Herzen für dieses bereichernde Erlebnis. 
Auch danken wir Herrn Jürgen Wax vom KUKUK Kandel, dass 
er an diesem Vormittag dagewesen ist.
Alle Kinder und Erzieher/Inen freuen sich schon auf den nächs-
ten Besuch von Herrn Bernhard.

Ludwig-Riedinger-Grundschule Kandel

Marktstraße 6
76870 Kandel
Telefon: 07275/918249
Fax: 07275/61267
E-Mail: rektorin@grundschule-kandel.de

Wir suchen für das Schuljahr 2021/2022

eine Betreuerin/ einen Betreuer für das Mittagessen.

Die Tätigkeit betrifft die Zeit von 12.00 Uhr - 14.00 Uhr von 
Montag bis Donnerstag, in der die Kinder der Ganztagsschule 
ihre Mittagspause haben und das Essen zu sich nehmen.

Was wir von Ihnen erwarten:
· Leidenschaft im Umgang mit Kindern
· Begeisterung bei der Umsetzung des pädagogischen 

Konzepts
· Teamfähigkeit, Solidarität, Zuverlässigkeit und Ihr Enga-

gement
· Eigenverantwortung und Motivation
· Wertschätzung gegenüber Kindern, Eltern und Kollegen

Wenn Sie sich in unserer Beschreibung wiedererkennen, 
dann freuen wir uns auf Ihr Bewerbungsschreiben.
Bitte kontaktieren Sie uns oder schicken Sie Ihre aussa-
gekräftigen Bewerbungsunterlagen an die oben genannte 
Adresse.

Freiwilliges Soziales Jahr!

Die Ludwig-Riedinger-Grundschule Kandel 
sucht dringend zum nächsten Schuljahr 
2021/22 weitere motivierte Jugendliche für 
ein

Freiwilliges Soziales Jahr!

Als Orientierungs- und Entscheidungshilfe 
bietet das Freiwillige Soziale Jahr die Möglichkeit, Einblick in 
soziale Berufe zu bekommen und unter fachlicher Anleitung 
in der Schule viele Aufgabenbereiche praktisch kennenzu-
lernen.

Das Freiwillige Soziale Jahr ist ein erster Schritt zur Berufs-
qualifizierung und wird als Vorpraktikum für einen sozialen 
Beruf anerkannt.

Einsatzbereiche werden im Bereich der Ganztagsschule am 
Nachmittag liegen, bei der Betreuung des Mittagessens, 
Hilfe bei den Hausaufgaben, Mitgestaltung von Arbeitsge-
meinschaften; sowie vormittags in der Förderung einzelner 
Schüler im Rahmen des Unterrichts am Vormittag und der 
Unterstützung verschiedener Lehrkräfte.

Bei Rückfragen melden Sie sich bitte in der Ludwig-Riedin-
ger-Grundschule Kandel, bei Frau Rimpler oder Frau Pre-
scher.
Telefon: 07275-918 250

Über Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen freuen 
wir uns!

Ludwig-Riedinger-Grundschule Kandel, 
Marktstr. 6, 
76870 Kandel
Email: rektorin@grundschule-kandel.de

www.cms.witt ich.de
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Gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch liegt der Entwurf des Bebau-
ungsplanes „2. Änderung Östlich der Lauterburger Straße/ 
Teilbereich Jahnstraße“, in der Zeit vom
02.08.2021 - 03.09.2021
auf der der Internetseite der Verbandsgemeindeverwaltung Kan-
del, www.VG-Kandel.de, unter der Rubrik Rat & Verwaltung / 
Bauleitplanung aus. Hier besteht die Möglichkeit, per E-Mail 
Auskünfte zu erhalten.
Es besteht weiterhin gem. § 3 Abs. 2 PlanSiG die Möglichkeit, 
den Planentwurf zum Bebauungsplan nach vorheriger Ter-
minvereinbarung per E-Mail unter info@vg-kandel.de oder per 
Telefon unter 07275 960-0, während der Dienstzeiten (Dienstag 
und Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr; Dienstag 13.30 - 16.00 Uhr; 
Donnerstag 13.30 - 18.00 Uhr) bei der Verbandsgemeindever-
waltung Kandel, Gartenstraße 8, 76870 Kandel, im Foyer des 
1. Obergeschosses einzusehen. Dabei sind die aktuellen Infor-
mationen der Verbandsgemeindeverwaltung Kandel zum Publi-
kumsverkehr zu beachten.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass
• Stellungnahmen während der Auslegung abgegeben werden 

können,
• nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gemäß § 4a 

Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben können.

Folgende Unterlagen können eingesehen werden:

- Begründung
- zeichnerischer Teil
- textliche Festsetzungen
Da das Verfahren gemäß §13a BauGB durchgeführt wird, wird 
von einer Umweltprüfung abgesehen.
Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird ausdrücklich dar-
auf hingewiesen, dass ein Bauleitplanverfahren ein öffentliches 
Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu eingehenden Stel-
lungnahmen in öffentlichen Sitzungen beraten und entschieden 
werden, sofern sich nicht aus der Art der Einwände oder der 
betroffenen Personen ausdrückliche oder offensichtliche Ein-
schränkungen ergeben. Laut den Vorgaben der Datenschutz-
verordnung Art. 6 I a), e), f). werden personenbezogene Daten 
von Bürgerinnen und Bürgern wie Vor- und Familienname sowie 
Kontaktdaten (Anschrift, Telefon- und Faxnummer, E-Mailad-
resse) zur Bearbeitung der vorgebrachten Anregungen gespei-
chert und in den Drucksachen für die öffentlichen Sitzungen des 
Gemeinderats und der Ausschüsse anonymisiert aufgeführt.
Grundsätzlich wird auf die Datenschutzerklärung der Verbands-
gemeindeverwaltung Kandel verwiesen.

Kandel, den 16.07.2021
Michael Niedermeier, Stadtbürgermeister

Zuschuss der Stadt Kandel zur Förderung 
der Jugendarbeit in den Vereinen

Nach den Förderrichtlinien der Stadt Kandel können Vereine 
mit Jugendbeteiligungen für ihre jugendlichen Mitglieder bis 
zu 18 Jahren, für die Beiträge an einen Dachverband abge-
führt werden oder die einen Beitrag an den Verein entrich-
ten, einen Zuschuss in Höhe von 5,-- Euro pro Jahr und pro 
Jugendlichem erhalten.

Die Vereine der Stadt Kandel können bis zum 20.08.2021 
entsprechende Anträge an die 
Verbandsgemeindeverwaltung, 
Gartenstr. 8, Kandel, 
E-Mail: gabi.dries@vg-kandel.de, richten.

Bitte fügen Sie dem Antrag eine Aufstellung mit Namen, Vor-
namen, Adressen sowie Geburtsdatum der Jugendlichen bei.

gez.:
Michael Niedermeier
Stadtbürgermeister

Hinweis:
Die Daten werden nur zum internen Gebrauch genutzt, um 
die Zuschussvoraussetzungen prüfen zu können. Nach der 
Auszahlung des Zuschusses werden die Daten automatisch 
gelöscht.

Öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplanverfahren „2. Änderung Östlich der Lauter-
burger Straße / Teilbereich Jahnstraße, Stadt Kandel
Hier:
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses, bzw. des 
Änderungsbeschlusses gem. §2.1 BauGB
Bekanntmachung der Offenlage gemäß §3.2. BauGB
Der Stadtrat der Stadt Kandel hat am 13.07.2021 beschlos-
sen, den Bebauungsplan „Östlich der Lauterburger Straße / 
Teilbereich Jahnstraße“ einer zweiten Änderung zu unterzie-
hen. Gleichzeitig wurde der Planentwurf zum Bebauungsplan 
„2. Änderung Östlich der Lauterburger Straße/ Teilbereich 
Jahnstraße“, sowie die textlichen Festsetzungen und die 
Begründung für die Offenlage freizugegeben. Das Verfahren 
wird gemäß §13a BauGB geführt.
Im Rahmen dieser Änderung soll eine Nachnutzung des der-
zeit leerstehenden Netto Marktes durch einen Fahrradfachhan-
del ermöglicht werden. Weiterhin soll ein Teil des Gebäudes 
der Firma Eichenauer in der Jahnstraße umgenutzt werden für 
gesundheitlich Zwecke.
Die Änderung umfasst 2 Teilbereiche des folgenden Gesamtge-
biets:

Folgende Teilbereiche sind von der Änderung betroffen:
Teilbereich 1: Netto Markt:

Teilbereich 2, Gebäude Eichenauer:
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• Werbeträger und Plakate dürfen nach Ort und Anbringung 
sowie nach Form und Farbe nicht zur Verwechslung mit Ver-
kehrszeichen- und einrichtungen führen, oder deren Wirkung 
beeinträchtigen. Sie dürfen nicht sichtbehindernd aufgestellt 
oder angebracht werden. Dies gilt insbesondere für Sicht-
dreiecke an Straßeneinmündungen und Kreuzungen.

• Werbeanlagen dürfen das Passieren des Gehweges nicht 
behindern. Dies gilt auch für aufgestellte Werbeelemente in 
Fußgängerbereichen.

(4) Informationsstände anlässlich von Wahlen
Informationsstände im Sinne dieser Verfahrensregelung sind 
mobile Stände mit einer Größe von max. 9 m², die Berechtigte 
nach § 2 Abs. 2 zum Zwecke der Information über Wahlziele und 
Kandidaten aufstellen.

§ 3 Sondernutzung durch Informationsstände anlässlich 
von Wahlen

Für das Antragsverfahren zur Sondernutzung durch Informa-
tionsstände anlässlich von Wahlen, die Erlaubniserteilung, die 
Ausübung und die Beendigung dieser Sondernutzung gelten die 
Regelungen dieser Satzung, insbesondere die § 4 Abs. 3 und 
die §§ 5 bis 11 entsprechend, sofern keine gesonderten Bestim-
mungen für Informationsstände getroffen wurden.
§ 4 Anforderungen an die Wahlwerbung und örtliche Zuläs-

sigkeit
(1) Werbung in der Wahlkampfzeit
Berechtigte dürfen mit Erlaubnis gemäß § 5 Abs. 2 dieser Sat-
zung auf öffentlichen Straßen während der Wahlkampfzeit 
sowohl für Personen, welche für die jeweilige Wahl zugelassen 
wurden, für Parteiprogramme, als auch für öffentliche Veranstal-
tungen werben, die innerhalb der nächsten 14 Tage ab Ausbrin-
gung der Werbeträger stattfinden sollen. Auf einem Werbeplakat 
darf für mehrere Veranstaltungen geworben werden. Öffentliche 
Veranstaltungen der Berechtigten sind nur Veranstaltungen die 
nicht kommerziellen Zwecken dienen. Einer Erlaubnis steht nicht 
entgegen, dass Berechtigte mit Nichtberechtigten zusammen 
eine Veranstaltung durchführen und Nichtberechtigte auf dem 
Plakat auch genannt werden.
(2) Inhalte der Werbeträger
Der Inhalt der Werbung unterliegt keiner Prüfung und Bewertung. 
Werbeplakate müssen den presserechtlichen Impressumsvor-
schriften gemäß § 9 des Landesmediengesetzes Rheinland-
Pfalz vom 19. Dezember 2018 in der jeweils gültigen Fassung 
entsprechen. Auf dem Werbeplakat für eine Veranstaltung müs-
sen Angaben über den Veranstalter, den Veranstaltungsort und 
-termin, die Veranstaltungsart oder den bzw. die Redner*innen 
enthalten sein.
(3) Zulässigkeit der Werbeträger
• Im Stadtgebiet Kandel darf jede(r) Einzelbewerber*innen, 

Partei oder Wählervereinigung höchstens 20 Werbeträ-
ger anbringen. Pro Laternenmast ist eine maximale Anzahl 
von vier Plakaten zulässig (zwei Doppelplakate Rücken an 
Rücken). Ein Doppelplakat oder zwei Plakatständer Rücken 
an Rücken zählen als ein Werbeträger.

• Finden mehrere Wahlen am selben Tag statt, erhöht sich die 
Anzahl zugelassener Werbeträger für jede zusätzliche Wahl 
um jeweils 10%

• Die Höhe der Anbringung von hängenden Werbeträgern an 
Straßenbeleuchtungsmasten hat mindestens 2,50 m, jedoch 
höchstens 3,50 m (gemessen ab Unterkante) zu betragen. 
Werbeträger dürfen nicht in das Lichtraumprofil der Straße 
hineinragen.

• Die Anbringung der Plakate an Straßenbeleuchtungsmas-
ten hat mit Materialien zu erfolgen, welche die Masten nicht 
beschädigen. Die Befestigung mit nicht ummanteltem Draht 
oder Klebeband ist untersagt.

(4) Unzulässigkeit von Werbeträger
• unmittelbar vor und in Gebäuden der öffentlichen Verwal-

tung, gemeindeeigenen Einrichtungen (Schulen, Kinderta-
gesstätten, Feuerwehr(geräte)häusern usw.),

• unmittelbar vor Kirchen und Friedhöfen, in und an Gebäu-
den, in denen sich Wahlräume befinden, sowie im Bereich 
von weniger als 20 m vom jeweiligen Gebäudeeingang ent-
fernt

• an Brücken, Haltestellen- und Verkehrsinseln, an Spritz-
schutzgeländern und Fußgängerschutzgittern,

• an Stellen, an denen Werbeträger die Verkehrsübersicht/
Verkehrssicherheit gefährden oder behindern und in einer 
geringeren Entfernung als 10 m vor und hinter Straßenkreu-

Wahlwerbungssatzung
Der Stadtrat der Stadt Kandel hat in seiner Sitzung am 13.07.2021 
aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz i.d.F. 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), des § 8 des Bundesfernstraßen-
gesetzes i.d.F. vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206), der §§ 42 Abs. 
2 und 47 des Landesstraßengesetzes für Rheinland-Pfalz i.d.F. 
vom 01.08.1977 (GVBl. S. 273), des § 2 Abs. 1 des Kommu-
nalabgabengesetzes für Rheinland-Pfalz i.d.F. vom 20.06.1995 
(GVBl. S. 175), folgende Satzung beschlossen

§ 1 Inhalt und Geltungsbereich
(1) Die Wahlwerbungssatzung bestimmt die Grundsätze der 
Werbung für politische Zwecke anlässlich von öffentlichen 
Wahlen mit Werbeträgern auf öffentlichen Straßen, Plätzen und 
Straßenbegleitgrünflächen sowie das Aufstellen und Betreiben 
von Informationsständen, welche als Sondernutzung nach § 41 
des Straßengesetzes Rheinland Pfalz (LStrG) vom 16. Dezem-
ber 2002 in der geltenden Fassung, der Erlaubnis bedürfen. Es 
werden die Grundsätze bestimmt, die innerhalb der Wahlkampf-
zeit für eine Erlaubnis eingehalten sein müssen, und es wird der 
Rahmen für das Verwaltungshandeln in diesem Sachbereich 
gesetzt.
(2) Die Wahlwerbungssatzung gilt ausschließlich für die Wer-
bung für politische Zwecke auf Werbeträgern (Wahlwerbung) 
im Stadtgebiet Kandel während der Wahlkampfzeit vor Wahlen 
und vor Abstimmungen (Volks- und Bürgerentscheide) sowie für 
Informationsstände anlässlich von Wahlen und Abstimmungen. 
Zuständig für die Erlaubniserteilung ist das Ordnungsamt der 
Verbandsgemeinde Kandel.
(3) Die Wahlwerbungssatzung gilt nicht für die von der Stadt 
Kandel zur Verfügung gestellten Plakatwände. Diese stehen 
ausschließlich für Parteien und Wählergruppen zur Verfügung, 
welche im Bundestag, im rheinland-pfälzischen Landtag oder im 
Stadtrat Kandel vertreten sind.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Wahlkampfzeit
Werbeträger sind, soweit sie für Berechtigte gemäß Absatz 2 
zutreffen, nur innerhalb der Wahlkampfzeit zulässig. Die Wahl-
kampfzeit beginnt in der Regel 8 Wochen vor dem Wahltag 
und endet 3 Tage nach diesem. Mit der Plakatierung von Wahl-
werbung darf jeweils frühestens 6 Wochen vor dem jeweiligen 
Wahltag begonnen werden. Ausgenommen hiervon sind Ankün-
digungsplakate zu Parteiveranstaltungen oder Informations-
ständen, welche auch schon vorher aufgestellt werden können.
(2) Berechtigte
Berechtigte Sondernutzer im Sinne der Wahlwerbungssatzung 
sind politische Parteien, politische Organisationen und Wähler-
vereinigungen, die im Stadtrat der Stadt Kandel, der Verbands-
gemeinde Kandel, im Kreistag des Landkreises Germersheim, 
des Bezirkstags, im rheinland-pfälzischen Landtag, im Deut-
schen Bundestag oder im Europäischen Parlament vertreten 
sind sowie Träger von Wahlvorschlägen für die jeweils anstehen-
den Wahlen zu den genannten Parlamenten bzw. dem Stadtrat 
oder dem Beirat für Migration und Integration sowie zugelas-
sene Einzelbewerber zum Bürgermeister der Stadt Kandel, der 
Verbandsgemeinde Kandel, zum Landrat des Landkreises Ger-
mersheim und Initiatoren von Volks- und Bürgerentscheiden. 
Berechtigte sind auch Personen, die im Auftrag der in Satz 1 
genannten Personenkreise handeln.
(3) Werbeträger
Werbeträger sind Stell-, Hänge- und Großflächenplakatschilder. 
Sie dienen der Aufnahme von Werbeplakaten und haben die 
nachfolgenden Anforderungen zu erfüllen:
• Es dürfen keine Werbeträger mit kantigen Metallrahmen ver-

wendet werden oder solche, bei denen anderweitig eine Ver-
letzungsgefahr bestehen kann.

• Die Stell-, und Hängeplakatschilder dürfen die Größe DIN A1 
nicht überschreiten.

• Das Aufstellen von Großflächenplakaten bedarf der Geneh-
migung der zuständigen Behörde. Anträge hierfür sind bei 
der Ordnungsbehörde einzureichen.

• Durch die Art der Aufstellung oder Anbringung der Plakate 
bzw. Werbeträger darf die Sicherheit oder Leichtigkeit des 
Verkehrs nicht beeinträchtigt werden.

• Werbeträger dürfen nicht an amtlichen Verkehrszeichen- und 
Einrichtungen, technischen Bauwerken (Verteilerschränke, 
Hydranten, Trafo-Stationen o.ä.) und Wartehäuschen ange-
bracht werden.
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• Ist die Erlaubnis erloschen oder widerrufen, sind die Werbe-
träger bis zum Ende des Tages nach dem Erlöschen bzw. 
dem Widerruf abzuräumen.

• Informationsstände sind sofort nach Beendigung der Infor-
mationstätigkeit bzw. zum Ende des genehmigten Zeitrau-
mes vollständig zu beräumen. Die öffentliche Straßenfläche 
bzw. die Fläche des Straßenbegleitgrüns ist, sofern erforder-
lich, zu reinigen und wiederherzustellen.

(2) Ohne Erlaubnis aufgestellte Informationsstände bzw. Werbe-
träger oder nicht ordnungsgemäß angebrachte sowie nicht inner-
halb der vorgenannten Fristen abgeräumte Werbeträger können 
im Wege der Ersatzvornahme oder bei Gefahr in Verzug im Wege 
der unmittelbaren Ausführung durch die Verbandsgemeinde 
Kandel beseitigt werden. Die Kosten der Ersatzvornahme oder 
der unmittelbaren Ausführung bemessen sich am tatsächlichen 
Verwaltungsaufwand für die Beseitigung unerlaubt angebrach-
ter Werbeträger bzw. Informationsstände und werden mittels 
Kostenbescheid erhoben.

§ 10 Gebühren und Kosten
Sondernutzungen öffentlicher Straßen, die ausschließlich poli-
tischen Zwecken dienen, sind gebührenfrei. Verwaltungsge-
bühren im Antragsverfahren nach § 5 und § 6 dieser Satzung 
werden nicht erhoben.

§ 11 Haftung
Der Antragsteller und/oder Aufsteller ist für eine ordnungsge-
mäße, verkehrssichere Anbringung und für die fristgerechte 
Entfernung der Werbeträger verantwortlich. Sie haften für alle 
Schäden, die durch das Aufstellen oder im Zusammenhang 
mit dem Aufstellen der Werbeträger oder deren zeitweiligen 
Verbleiben im öffentlichen Straßenraum entstehen, gesamt-
schuldnerisch. Sie haben die Stadt Kandel von Schadenersatz-
ansprüchen Dritter freizustellen.

§ 12 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 2 Abs. 1 außerhalb der Wahlkampfzeit Wahl-
werbung ohne Genehmigung betreibt,

2. entgegen § 2 Abs. 2 unberechtigt Wahlwerbung betreibt
3. entgegen § 2 Abs. 3 für die Wahlwerbung unerlaubte Wer-

beträger verwendet
4. entgegen § 4 Abs. 3 mehr als die vorgeschriebene Anzahl 

von Plakaten aufstellt oder anbringt
5. entgegen § 4 Abs. 3 Wahlplakate früher als 6 Wochen vor 

dem Wahltermin aufstellt oder anbringt
6. entgegen § 4 Abs. 3 Wahlplakate nicht in der vorgeschrie-

benen Höhe an Straßenbeleuchtungsmasten anbringt
7. entgegen § 4 Abs. 3 Plakate an Straßenbeleuchtungs-

masten mittels nicht ummanteltem Draht, Klebeband oder 
anderen Materialien anbringt, welche zu Beschädigungen 
der Masten führen können

8. entgegen § 4 Abs. 3 Plakate oder Werbeträger dort auf-
stellt oder anbringt, wo dies nach Abs. 4 untersagt ist

9. entgegen § 5 Plakate und Werbeträger ohne die erforderli-
che Erlaubnis aufstellt oder anbringt

10 entgegen § 9 Abs. 1 Werbeträger nicht vollständig entfernt
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
1.000,-- Euro geahndet werden.
(3) Das Bundesgesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils 
gültigen Fassung findet Anwendung; zuständige Verwaltungs-
behörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten (OWiG) ist die Verbandsgemeindeverwaltung

§ 13 In Kraft Treten
Die Wahlwerbungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Kandel,14.07.2021
Michael Niedermeier
Stadtbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Satzung

über die Aufstellung des Bebauungsplans
 „2. Änderung Nordwest K2“

Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fas-
sung vom 03.11.2017 (BGBl I S. 3634) in Verbindung mit § 24 
der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung 
vom 31.01.1994 (GVBl. 1994, 153) zuletzt geändert durch Arti-
kel 37 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448) hat der 

zungen, Einmündungen und Fußgängerüberwegen sowie 
auf Verkehrsflächen, die zum Parken freigegeben sind,

• auf Straßenbegleitgrünflächen, sofern es sich um bepflanzte 
Flächen handelt, sowie an und auf Pflanzgefäßen jeglicher 
Art,

• an Bäumen, die keine zum Aufhängen geeignete Schutzvor-
richtung haben,

• an Lichtmasten, an denen bereits 2 Plakate (oder zwei Dop-
pelplakate) aufgehängt wurden.

§ 5 Genehmigungspflicht
Die Aufstellung von Plakaten, Werbeträgern und Informati-
onsständen im Geltungsbereich dieser Satzung bedarf der 
schriftlichen Erlaubnis der zuständigen Ordnungsbehörde der 
Verbandsgemeinde Kandel. Die entsprechenden Anträge auf 
Erlaubnis sind rechtzeitig, mindestens 7 Tage vor der geplanten 
Aufstellung einzureichen. Die Erlaubnis wird befristet und wider-
ruflich erteilt und kann mit Auflagen versehen werden.

§ 6 Erlaubnisversagung
(1) Die Erlaubnis ist zu versagen,
• wenn überwiegend öffentliche Interessen dies erfordern, z. 

B. wenn durch die Aufstellung von Werbung oder deren Häu-
fung eine nicht vertretbare Beeinträchtigung der Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten ist, die auch durch 
Bedingungen und Auflagen nicht ausgeschlossen werden 
kann, oder

• wenn wegen der Art des Werbeträgers oder durch die Art 
und Weise seiner beabsichtigten Aufstellung oder Anbrin-
gung eine Beschädigung der öffentlichen Straße nicht aus-
geschlossen werden kann.

(2) Die Erlaubnis soll insbesondere versagt werden, wenn:
• der Werbeträger nicht den unter § 2 Abs.3, § 4 Abs. 1 oder 

§ 4 Abs. 3 genannten Bedingungen entspricht und wenn der 
Inhalt gegen die guten Sitten verstößt, Sucht fördernd wirkt 
oder verfassungsfeindlich ist,

• der Inhalt keine Veranstaltungswerbung enthält oder in sons-
tiger Weise gegen andere Rechtsvorschriften verstößt,

• der Antrag unvollständig ist,
• die Veranstaltung kommerziellen Zwecken dienen soll oder 

sonst der Öffentlichkeit nicht allgemein zugängig ist.
§ 7 Aufgrabungen oder Verankerungen

Aufgrabungen des Straßenkörpers oder Verankerungen im Stra-
ßenkörper sind nicht gestattet. Werbeträger müssen mit eigener 
Schwere auf der öffentlichen Straßenanlage stehen. Im privaten 
Bereich aufgestellte Werbeträger dürfen den öffentlichen Ver-
kehrsraum im Falle von, z. B. Umstürzen, nicht beeinträchtigen. 
Darüber hinaus bedürfen Verankerungen der Werbeträger in 
öffentlichen Straßen-begleitgrünflächen der gesonderten vor-
herigen schriftlichen Erlaubnis (Sondernutzungs-/Aufgrabungs-
erlaubnis). In diesem Fall sind entsprechende Anträge an das 
Ordnungsamt zu richten. Die Bearbeitungsfrist für diese Anträge 
beträgt zehn Arbeitstage.
§ 8 Weitere Anforderungen an die Ausübung der Wahlwer-
bung und der Sondernutzung durch Informationsstände

1. Die Werbeträger sind laufend zu kontrollieren und unver-
züglich zu ersetzen oder zu beseitigen, wenn sie beschä-
digt sind.

2. Verschmutzungen öffentlicher Straßen oder Ablagerungen 
auf öffentlichen Straßen, die durch die Sondernutzung 
bedingt sind, sind vom Berechtigten unverzüglich auf 
eigene Kosten zu beseitigen.

3. Informationsstände dürfen Gewerbeeinrichtungen nicht 
beeinträchtigen.

4. Eine Beschallung bedarf der vorherigen Genehmigung 
durch die Ordnungsbehörde

5. Passanten dürfen weder belästigt noch genötigt werden.
§ 9 Entfernen von Werbeträgern, Ersatzvornahme

(1) Für die Beräumung der Werbeträger und Informationsstände 
gilt Folgendes:
• Werbeträger für Veranstaltungswerbung sowie die Befesti-

gungsmaterialien sind binnen drei Tagen nach dem Ende der 
letzten Veranstaltung, für die auf dem Werbeplakat gewor-
ben worden ist, abzuräumen.

• Hänge- und Stellschilder, sind binnen drei Tagen nach der 
Wahl oder der Abstimmung vollständig abzuräumen. Die 
öffentliche Straßenfläche bzw. die Fläche des Straßenbe-
gleitgrüns ist, sofern erforderlich, zu reinigen und wiederher-
zustellen.
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Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden.

Weitere Hinweise:

a) Diese Bekanntmachung nach den Rechtsvorschriften des § 
10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) beinhaltet auch die förmliche Bekannt-
machung der örtlichen Bauvorschriften nach § 88 Abs. 
6 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 
24.11.1998 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 15.06.2015 (GVBl. S. 77).

b) Gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) wer-
den
1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften;
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans;
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs
dann unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachver-
halts geltend gemacht worden sind.

c) Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) über die fristge-
rechte Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprü-
che für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
diesen Bebauungsplan - §§ 39 - 42 BauGB - und über das 
Erlöschen möglicher Entschädigungsansprüche wird hinge-
wiesen. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht 
innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbei-
geführt wird.

d) Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) vom 
31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 37 
des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448) gelten Sat-
zungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemein-
deverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Kandel, den 16.07.2021
Michael Niedermeier, Stadtbürgermeister

Nichtamtlicher Teil

Kath. Kirchengemeinde
Gottesdienstzeiten

Unsere Pfarrei im Internet: 
www.pfarrei-kandel.de

17. Sonntag im Lesejahr B
Samstag 24.07.2021
Schaidt 18:30 Uhr Vorabendmesse
Sonntag 25.07.2021
Steinweiler 09:30 Uhr Amt für Egon Dieringer, Christa Trösch 
und Angela Roth
Kandel 11:00 Uhr Stiftsamt nach Meinung der Stifter / Amt für 
Adolf Kempen
Dienstag 27.07.2021
Minfeld 18:30 Uhr Eucharistiefeier für alle Verstorbenen des 
Monats
aus der Gemeinde Minfeld (Anmeldung erforderlich)

Stadtrat der Stadt Kandel in öffentlicher Sitzung am 13.07.2021 
den Bebauungsplan „2. Änderung Nordwest K2“ als Satzung 
beschlossen.

§ 1
Räumlicher Geltungsbereich

Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans „2. 
Änderung Nordwest K2“ ist der Lageplan des zeichnerischen 
Teils vom 13.07.2021 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Sat-
zung.

§ 2
Inhalt des Bebauungsplans

Der Inhalt des Bebauungsplans „2. Änderung Nordwest K2“ 
ergibt sich aus dem zeichnerischen und textlichen Teil in der 
Fassung vom 13.07.2021.

§ 3
Inkrafttreten

Der Bebauungsplan „2. Änderung Nordwest K2“ tritt mit der 
ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich 
aus folgendem Kartenausschnitt:

Maßgebend ist der Entwurf des Bebauungsplans vom 
13.07.2021.
Der Bebauungsplan, einschließlich der textlichen Festsetzungen 
und der Begründung, kann ab sofort bei der Verbandsgemein-
deverwaltung Kandel, Gartenstraße 8, 76870 Kandel, Zimmer-
Nr. 225, während der üblichen Sprechzeiten dienstags und 
donnerstags eingesehen werden. Jedermann kann über den 
Inhalt des Bebauungsplanes Auskunft erlangen.
Es wird darauf hingewiesen, dass mit der Neufassung des 
Baugesetzbuchs durch Bekanntmachung vom 03.11.2017 ein 
Antrag nach § 47 VwGO zulässig ist, auch wenn mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 



Kandel - 21 - Ausgabe 29/2021

Als Gewinner des 1. Preises beim Internationalen Orgelwettbe-
werb in St. Albans 2015 und des „Grand Prix de Chartres“ 2018 
zählt der österreichische Organist, Cembalist und Kirchenmusi-
ker zu den erfolgreichsten Nachwuchsorganisten seiner Gene-
ration.
Das Programm führt von der Spätrenaissance über Barock und 
Klassik bis zu großen romantischen Orgelwerken und zugleich 
von Spanien über Frankreich nach Deutschland.
Zum Abschluss der Reihe wird Bezirkskantor Wolfgang Heil-
mann selbst an der Orgel sitzen. Ihm zur Seite steht das Jazz 
Trio Michael Spors. Michael Spors hat sich als Arrangeur die 
Triosonaten von Johann Sebastian Bach vorgenommen und sie 
für Klavier, Kontrabass und Schlagzeug bearbeitet. Hier wird 
auch der Förster-Flügel der Kirchengemeinde Kandel erklingen. 
Das Konzert bringt eine bunte Mischung aus Jazz und Barock, 
Orgel und Jazztrio werfen sich gegenseitig die Bälle zu und for-
men gemeinsam ein ebenso ungewöhnliches wie besonders 
reizvolles Gesamtkunstwerk.
Der Orgelsommer St. Georg findet in Kooperation mit dem För-
derverein der St. Georgskirche Kandel e.V. und mit großzügiger 
Förderung der VR-Bank Südpfalz statt.

Über das Bezirkskantorat
Das Bezirkskantorat Bad Bergzabern und Germersheim besteht 
in seiner jetzigen Form seit 2018. Schwerpunkte der Arbeit sind 
die Musik im Gottesdienst und bei Konzerten in St. Georg (Kan-
del) und der Marktkirche (Bad Bergzabern). Die Bezirkskanto-
rei Bad Bergzabern arbeitet regelmäßig an großen oratorischen 
Werken und bringt sie zusammen mit renommierten Orchestern 
und Solist*innen zur Aufführung.

CVJM Kandel e.V.
Vorsitzende Heike Keppel, Telefon 07275/8209
Auf die Plätze fertig Camp!
Move On bedeutet, daß Praiseland zu dir in die 
Nähe deines Wohnortes kommt. Du übernach-

test zu Hause und bis dann von Montag bis Freitag tagsüber bei 
Praiseland. Wir haben eine Woche voller Action, Gemeinschaft 
und neuen Erlebnissen für dich vorbereitet. Bring am besten 
dein Freunde und Freundinnen mit und erlebt endlich die langer-

Mittwoch 28.07.2021
Steinweiler 18:30 Uhr Eucharistiefeier für alle Verstorbenen des 
Monats
aus der Gemeinde Steinweiler (Anmeldung erforderlich)
Donnerstag 29.07.2021 Hl. Marta
Schaidt 18:30 Uhr Eucharistiefeier für alle Verstorbenen des 
Monats
aus der Gemeinde Schaidt (Anmeldung erforderlich)
Freitag 30.07.2021
Kandel 18:30 Uhr Eucharistiefeier für alle Verstorbenen des 
Monats
aus der Gemeinde Kandel (Anmeldung erforderlich)
18. Sonntag im Jahreskreis - Lesejahr B
L1: Ex 16, 2-4.12-15 L2: Eph 4, 17.20-24 Ev: Joh 6, 24-35
Samstag 31.07.2021
Schaidt 18:30 Uhr Vorabendmesse
Sonntag 01.08.2021
Minfeld 09:30 Uhr Amt für die Pfarrei
Steinweiler 11:00 Uhr Eucharistiefeier

Prot. Kirchengemeinde
Gottesdienste

Sonntag, 25. Juli 2021, 8. So.n. Trinitatis
18.00 Uhr - St. Georgskirche - Pfarrerin Ettinger
Sonntag, 1. August 2021, 9. So.n. Trinitatis
10.00 Uhr - St. Georgskirche - Pfarrerin Ettinger

10.30 Uhr - Kapelle der Asklepios-Klinik - Pfarrer Hauck
Für die Gottesdienste gelten die jeweils gültigen Infektions-
schutzregeln.
Z.Zt. werden keine Veranstaltungen im Prot. Gemeindezentrum 
angeboten.
Öffnungszeiten des Gemeindebüros in der Schulgasse 2:
Mo/Di/Fr von 10.-12.00 Uhr, Do von 14.-18.00 Uhr, mittwochs 
geschlossen
Tel. 07275/1297, Fax 07275/3204,
E-Mail: prot.kirche.kandel@evkirchepfalz.de, Homepage: www.
prot-kirche-kandel.de
Bitte beachten Sie, dass der Eingang sich momentan in der 
Schulgasse 2 befindet. Bitte tragen Sie beim Eintreten in das 
Gebäude den vorgeschriebenen Mund-Nasenschutz und 
beachten Sie bitte die Abstandsregeln.
Pfarramt I: Pfarrerin Mirjam Dembek und Pfarrer Dr. Arne Dem-
bek,
Tel. 07275/1470, FAX 07275/949723, E-Mail: pfarramt.kan-
del.1@evkirchepfalz.de
Pfarramt II: Pfarrerin Vera Ettinger, Tel. 0178/4073756, E-Mail: 
vera.ettinger@evkirchepfalz.de
Bezirkskantor Wolfgang Heilmann: Tel. 0176/76652409, 
E-Mail: wolfgang.heilmann@evkirchepfalz.de
PSZ Pfalz: Iris Klemm, Psychologin (M.Sc.), Termine nur nach 
Vereinbarung, Tel. 0176/11664084,
Mail: iris.klemm@diakonie-pfalz.de

Orgelsommer St. Georg: Die neue 
Konzertreihe in Kandel

Samstag 7. August, 19:00, Angelika Rau- ulo und Michael 
ulo

Freitag, 13. August, 19.00, Johannes Zeinler
Freitag, 20. August, 19.00, Trio Michael Spors und W. Heil-
mann
Eintritt jeweils 12 €, ermäßigt 6 €, Schüler*innen frei
Der Festivalpass für alle Konzerte: 30 €, ermäßigt 15 €
Karten im Vorverkauf ab dem 19.7. in Kandel bei Bücher Pausch, 
Hauptstraße 65, und im Gemeindebüro, Schulgasse 2a, sowie 
an der Abendkasse.
Ein Jahr nach der Wiederinbetriebnahme der umfangreich res-
taurierten Stiehr-Orgel hat Bezirkskantor Wolfgang Heilmann für 
die erste Auflage des Orgelsommer St. Georg ein abwechs-
lungsreiches Programm mit namhaften Künstler*innen zusam-
mengestellt.
Mit vier Händen und vier Füßen starten das Orgelduo KMD Ange-
lika Rau- ulo und Michael ulo aus Hildesheim/Hannover. Das 
Kantorenpaar ist bekannt für seine einfallsreichen Programme 
mit Musik für zwei Organist*innen. In Kandel werden Werke von 
Rutter, Mozart, Merkel, Litaize u.a. erklingen.
Eine Woche später zieht Johannes Zeinler (*1993) aus Wien alle 
Register der Stiehr-Orgel.
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Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltungen der Hygi-
ene- und Abstandsregelungen statt. 
Die Teilnehmerzahlen sind im Innenraum begrenzt, deshalb 
muss sich zeitnah vorher angemeldet werden. 
Weitere Informationen können Sie bei Gemeindepastor 
Carsten Perl 
Tel. 07275 - 2152, oder unter der 
E-Mail: info@ecg-kandel.de erfragen.

Sofern nichts anderes angege-
ben ist, finden die Veranstaltun-
gen im Gewerbegebiet Kandel 
- Minderslachen, Höfener Ring 
11 statt.
Ansprechpartner: 
Gemeindepastor Carsten Perl, 
Tel. & Fax: 07275 - 2152
Der Anrufbeantworter wird 
regelmäßig abgehört.
E-Mail: info@ecg-kandel.de
Homepage: 
www.ecg-kandel.de
Vorschau:
Vom 10.09. - 12.09.2021 fin-
det unsre diesjährige Gemein-
defreizeit im Freizeitheim des 
EC-Landesverband in Dobel 
(Hochschwarzwald) statt.

(https://ec-dobel.de/)
Unser Referent ist Otto Lang Geschäftsführer des SGV, Pastor 
und Therapeut. Leiter des Beratungsvereins „Lebensecht“.
Für die Kinder wird es am Samstag und Sonntagvormittag ein 
buntes kreatives Programm geben.
Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung, Anmeldeschluss ist der 
30.07.2021.

Anmeldung Gemeindefreizeit Dobel
vom 10.-12.09.2021

Hiermit melde ich folgende Personen an:

1. ............................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Name, Vorname / Adresse

................................................................................................
Telefon / Geburtstag

2. ............................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Name, Vorname / Adresse

................................................................................................
Telefon / Geburtstag

Mit der Teilnahme an der Freizeit, dem damit verbundenen 
Programm und angebotenen Sportarten bin ich einverstan-
den. Ich akzeptiere die Regeln des Hauses und erkenne die 
Teilnahmebedingungen (SGV) an.

................................................................................................
Datum, Unterschrift
(Für Teilnehmer unter 18 Jahre Erziehungsberechtigte)

sehnte und wohlverdiente Abwechslung vom Schulalltag. Jeder 
Tag bietet ein in sich geschlossenes Programm, sodass auch
die Teilnahme an einzelnen Tagen möglich ist.
Move on Teens - 02.08 - 06.08.21, 14 - 18 Jahre
Uhrzeit: täglich von 10 - 18 Uhr
Kosten 20 Euro pro Tag/Teilnehmer
Leistungen Verpflegung Programm und Versicherung
Ort: Prot. Gemeindezentrum
Schulgasse 2, 76870 Kandel
Move on Kids - 09.08. - 13.08.21, 10 - 14 Jahre
Uhrzeit taglich 09 - 17 Uhr
Kosten 20 Euro pro Tag/Teilnehmer
Leistungen Verpflegung, Programm und Versicherung
Ort: Prot. Gemeindezentrum
Schulgasse 2, 76870 Kandel
Anmeldungen online www.praiseland.de

Ev. Christusgemeinde
Die Evangelische Christusgemeinde 

ist eine Gemeinde des 
„Südwestdeutschen Gemeinschaftsverband e. V.“ (SGV)

Veranstaltungen für den Zeitraum vom 25. Juli bis 01. August 
2021
Sonntag 25.07.2021
10:00 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst.
Der Gottesdienst wird zeitgleich per Zoom übertragen.
Die Predigt hält: Pastor Bastian Bengert er gründet zusammen 
mit dem SGV eine neue Gemeinde in Neulußheim.
Bei schönem Wetter findet der Gottesdienst im Freien auf unse-
rem Gelände statt.
Anmeldungen, für den Präsenzgottesdienst und Zoom-
gottesdienst ist bis Freitag, 23.07.2021 18:00 Uhr unter der 
E-Mail-Adresse: gottesdienst@ecg-kandel.de oder unter 
der Telefonnummer 07275 - 2152 und 07275 - 1078 möglich. 
Den Link für den Zoomgottesdienst erhalten Sie per E-Mail.
Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltungen der Hygi-
ene- und Abstandsregelungen statt. Die Teilnehmerzahlen 
sind im Innenraum begrenzt, deshalb muss sich zeitnah 
vorher angemeldet werden. Weitere Informationen können 
Sie bei Gemeindepastor Carsten Perl Tel. 07275 - 2152, oder 
unter der E-Mail: info@ecg-kandel.de erfragen.
Freitag 30.07.2021
17:30 Uhr Jungschar
In den Ferien findet keine Jungschar statt:
Nix für Große - nur für Kids im Alter von 8 - 12 Jahre!
Ansprechpartner: Gemeindepastor Carsten Perl, Tel. 07275 - 
2152
Freitag 30.07.2021
19:30 Uhr tag - für Jugendliche ab 16 Jahre
In den Ferien findet kein Jugendkreis statt:
Unser Jugendkreis „tag“ möchte ein Zeichen sein, um anderen 
Menschen die Liebe Gottes weiter zu geben und ein Ort, um 
selbst im Glauben zu wachsen und Gemeinschaft mit Christen 
zu haben.
Ansprechpartner: Gemeindepastor Carsten Perl, Tel. 07275 - 
2152
Samstag 31.07.2021
15:30 Uhr Teenkreis im Alter von 13 - 15 Jahre
In den Ferien findet kein Teenkreis statt:
Unser Teenkreis trifft sich in jeder Schulwoche Samstag von 
15:30 bis 17:00 Uhr in unserem Gemeindehaus. Impulse zum 
Christlichen Glauben und viel gemeinsamer Spaß bei kreativer 
Action stehen immer auf dem Programm.
Ansprechpartner: Gemeindepastor Carsten Perl, Tel. 07275 - 
2152
Sonntag 01.08.2021
10:00 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst.
Der Gottesdienst wird zeitgleich per Zoom übertragen.
Die Predigt hält: Pastor Andreas Enke
Bei schönem Wetter findet der Gottesdienst im Freien auf unse-
rem Gelände statt.
Anmeldungen, für den Präsenzgottesdienst und Zoom-
gottesdienst ist bis Freitag, 30.07.2021 18:00 Uhr unter der 
E-Mail-Adresse: gottesdienst@ecg-kandel.de oder unter 
der Telefonnummer 07275 - 2152 und 07275 - 1078 möglich. 
Den Link für den Zoomgottesdienst erhalten Sie per E-Mail.
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Bürgergemeinschaft e.V.
Nachbarschaftshilfe und Fahrradtour 

am Samstag
Hilfe im Haushalt oder beim Einkaufen

... oder wünschen Sie einen Begleitdienst oder Fahrtdienst zu 
Ärzten oder Behörden oder brauchen Sie Hilfe bei der Kinder-
betreuung?
Melden Sie sich rechtzeitig bei uns, wir kümmern uns darum und 
schauen, dass wir Ihnen dabei helfen können.
Büro im Raum 216 in der VG-Kandel donnerstags von 10-12 
Uhr
Die Bürgergemeinschaft Kandel hat ihr Büro im Raum 216 in der 
Verwaltung der Verbandsgemeinde Kandel. Die Sprechstunden 
finden donnerstags von 10 - 12 Uhr statt. Bitte melden Sie sich 
für Besuche bei der Verbandsgemeinde unter 960-0 an!
Erreichbarkeit der Bürgergemeinschaft für Anfragen
- per Mail mit der Adresse 
buergergemeinschaft-kandel@web.de.
- an Donnerstagen telefonisch von 10-12 Uhr unter der Nummer 
07275 960 214
- Telefonisch unter der privaten Rufnummer 07275 913032.
Fahradtour am Samstag um 15 Uhr an der Verbandsge-
meinde

An kommenden Samstag den 24.7. startet die erste kleinere 
Radtour in die Umgebung mit Stärkungen im Eis-Heisel in Min-
feld, Besuch der Lourdesgrotte bei Büchelberg und Abschluß im 
Naturfreundehaus in Kandel. Wer Interesse hat, komme bitte mit 
passender Ausrüstung am Samstag gegen 15 Uhr zum Treffen 
an die Verbandgemeinde Kandel!

FFZ - Haus der Familie Kandel
Im Kulturzentrum, Eingang Süd
Luitpoldstr. 6, 76870 Kandel
info@ffz-kandel.de

www.ffz-kandel.de
Tel.: 07275 / 4316

Aktuelle Geschäftszeiten:
Täglich telefonisch unter 07275 / 43 16 oder per 
E-Mail: info@ffz-kandel.de

Elterncafé „Auszeit“ – online

Das Elterncafé „Auszeit“ für Schwangere, 
Väter und Mütter mit Kindern bis 3 Jahre 
startet mit einem digitalen Angebot.
Mach es dir gemütlich mit einem Ka ee 
oder Tee und komm zum Online-Eltern-

café! Datum: 01.06.2021 Uhrzeit: 10:00 - 11:30 Uhr Das Online-
Elterncafé findet in Kooperation zwischen dem FFZ-Haus der 
Familie Kandel e.V. und dem Caritas Zentrum Germersheim 
statt. Für die Teilnahme ist eine Möglichkeit der Bild- und Tonü-

Evang. methodistische Kirche
Bezirk Kandel-Neustadt-Speyer, 

Friedenskirche Kandel, Waldstr. 36a
Gottesdienst am Sonntag, 25. Juli um 10.00 Uhr, mit Pastor 
Joachim Schumann in der Friedenskirche unter Einhaltung der 
noch geltenden Corona-Regeln.
Am Sonntag, 01. August, Gottesdienst um 10.00 Uhr, mit 
Jörg Schmiel in der Friedenskirche.
Auf der Webseite finden Sie unter www.emk-kandel.de weitere 
Informationen über unsere Kirchengemeinde und die Evange-
lisch-methodistische Kirche.
Pastorat: Pastor Joachim Schumann, Tel. 07275/5260, E-Mail: 
joachim.schumann@emk.de Evangelisch-methodistische Kir-
chengemeinde Kandel, Waldstr. 36a. Bezirk: Kandel/Neustadt/
Kandel
Öffnungszeiten des Fair-Lädchens: Nach Schluss des Gottes-
dienstes, kurz nach 11 Uhr, unter Berücksichtigung der Corona-
Regeln. Oder nach telef. Vereinbarung mit mit Uschi Esser,
Tel. 07275/3922
Außerdem ist unser Bücher-Tisch geöffnet, wo auch Bestellun-
gen jeglicher Art erfolgen können.

Jehovas Zeugen
Versammlung Kandel-West

Unsere Gottesdienste finden bis auf weiteres als Videokon-
ferenz mittels der „Zoom“-App statt.
Sonntag, den 25.07.2021
10:00 Uhr Bibel-und Wachtturmstudium bis 10.35 Uhr. Nach 
dieser verkürzten Betrachtung kann man sich auf der Internet-
seite jw.org das Samstagvormittags-Programm des Regionalen 
Kongresses „Durch Glauben stark!“ anschauen.
Donnerstag, den 29.07.2021
19:00 Uhr Besprechung biblischer Themen und fortlaufender 
Kurs im Vermitteln der biblischen Botschaft.
Alle Zusammenkünfte sind öffentlich - Sie können gern daran 
teilnehmen. Die Zugangsdaten erfragen Sie bitte unter 0162 
3248343.
Wir stehen weiterhin für Bibelkurse im privaten Rahmen zur Ver-
fügung. Diese können sowohl per Telefon als auch per Internet 
(z.B. WhatsApp, E-Mail, Skype, Zoom) oder eine andere sichere 
Methode durchgeführt werden. Dies ist völlig unverbindlich und 
kostenlos. Weitere Infos auf JW.ORG.
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Schüler für Tiere
Schüler für Tiere hilft den 

Tieren & Menschen bei der 
Hochwasserkatastrophe!

Sowohl finanziell alsauch mit Sachspen-
den haben wir versucht unseren kleinen 

Teil beizutragen...
Alle wurden überrascht - Menschen und Tiere!
Alle brauchen Hilfe!
Wir versuchen über einen Moneypool dem überschwemmten 
„Gnadenhof Anna e.V.“ zu helfen - 1000€ haben wir schon vom 
Verein überiwesen! Aber es gibt noch weitere Lebenshöfe, Tier-
heim & Wildtierstationen, die finanzielle Hilfe benötigen...
Wer uns unterstützen möchte - jeder Cent hilft und kommt zu 
100% dort an - darf gerne hier, Stichwort „Hochwasser“, helfen:
VR Bank Südpfalz
IBAN: DE75548625000002589257
BIC: GENODE61SUW
oder PayPal:
info@sft-laus.de (BITTE an Freunde - sonst Gebührenabzug!)
Selbstverständlich haben wir auch unglaublich viele Sachspen-
den für Menschen & Tiere erhalten, die wir am Sonntag zur 
Firma Conrad Express in Rülzheim gebracht haben! 1000 Dank 
für den Transport ins Krisengebiet!!!
Ein großes Dankeschön geht dafür besonders an unsere tollen 
Herxheimer Nachbarn: Regina, Christoph, Matthias, Sabine, 
Luca, Jan & Daniela, die am Sonntag Morgen früh beim Verladen 
geholfen haben!

Danke diesen Herxheimern!
Anpacken, statt Sprüche kloppen - SUPER!
Gemeinsam sind wir stark für Tier & Mensch!
Schüler für Tiere e.V., Untere Hauptstraße 6, 76863 Herxheim, 
Mail: info@sft-laus.de, www.schueler-fuer-tiere.de
Artikel & Fotos erstellt von: Sabine Luppert, Vorstand SfT

Volkshochschule
VHS Kandel e. V. aktuelle Infos!

Liebe Teilnehmer/innen der VHS Kandel,
da ein einheitlicher Semesterstart weiterhin schwierig ist, wird 
es auch im Herbst-/Winter kein vollständiges Programm als Bei-
lage im Amtsblatt geben.
Stattdessen werden wir sukzessive neu beginnenden Kurse und 
Veranstaltungen im Amtsblatt sowie auf unserer Homepage aus-
schreiben.
Gerne können Sie sich direkt auf unserer Homepage für die 
Kurse anmelden: www.vhs-kandel.de
oder uns eine E-Mail schreiben: anmeldung@vhs-kandel.de
Hier eine erste Auswahl neuer Kurse, die im September/Oktober 
beginnen:

Yoga/Sport:
Mittwoch 07.09.2021
18:00-19:30 Uhr Yoga Nr. 21.03.01.04
19:30-21:00 Uhr Yoga Nr. 21.03.01.05
Donnerstag 16.09.2021
19:00 -20:30 Uhr Yoga Online Nr. 21.03.01.07

bertragung Voraussetzung. Das Angebot wird in einem regelmä-
ßigen Rhythmus stattfinden.
Bei Interesse bitte Anmeldung per E-Mail:
tina.stadel@caritas-speyer.de
Termine: 27.07.2021
Uhrzeit: 10:00-11:30 Uhr
Alle weiteren Informationen werden anschließend per E-Mail 
versendet

Anwaltliche Allgemeine Rechtsberatung
anwaltlich, allgemein
Jeden 3. Montag im Monat| 17:45 - 18:45 Uhr
Das FFZ - Haus der Familie Kandel e.V. bietet im Rahmen einer 
Sozialsprechstunde eine anwaltliche Erstberatung an.
Die ehrenamtliche Rechtsberatung soll dem/der Ratsuchenden 
bei juristischen Problemen helfen bzw. unterstützen.
Die Beratung erfolgt nach Terminabsprache individuell und ver-
traulich. Eine erste rechtliche Beurteilung und Einschätzung des 
Falles die sog. Erstberatung erfolgt auf ehrenamtlicher Basis.
Die Rechtsberatung wird von Frau Rechtsanwältin Kerstin Jor-
dan durchgeführt.
Die Beratung findet jeden 3. Montag im Monat statt.
Aufgrund den aktuellen Vorsichtsmaßnahmen erfolgt die 
Beratung telefonisch!
Info und Anmeldung: FFZ - Haus der Familie Büro 
Tel.: 07275-4316 oder info@ffz-kandel.de
Termin: 16. August 2021

Beratungsstelle Neue Chancen im Beruf - AWA
Jeden 1. Donnerstag im Monat, 13:00 - 15:00 Uhr
Sie suchen eine Ausbildungsstelle oder eine (Wieder-) Einstiegs-
möglichkeit in den Beruf? Gerne begleiten wir Sie bei diesem 
Bewerbungsprozess. Persönlich und motivierend.
Das Angebot ist kostenfrei und unverbindlich.
Kontakt: Frau Edeltraud Wiegel
Tel. 06341 - 141 4433 oder 
Edeltraud.Wiegel@profes-gmbh.de
Termin: 05. August 2021 und nach Absprache
Weitere Infos hierzu auch auf unserer Homepage unter:
www.ffz-kandel.de

Musikschule Kandel e.V. geht in die Sommerferien
Liebe Musikfreunde,
die Musikschule Kandel e. V. verabschiedet sich in die Sommer-
ferien. Das Büro ist ab dem 19. Juli - 13. August nicht besetzt.
Wir wünschen Ihnen schöne und erholsame Sommerferien und 
freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehen.

Ihre Musikschule Kandel e.V.
www.musikschule-kandel.de

Naturkindergarten Bienwald e.V.
Openair Hofflohmarkt am 31. Juli

 Foto: Tina Johannes

Am Samstag, den 31. Juli findet 
in der Bahnhofstraße 6 in Kandel 
ein Hofflohmarkt unter freiem 
Himmel statt.
Gerne können interessierte 
Familien einen Verkaufsstand 
buchen und gut erhaltene 
Gegenstände anbieten.
Weitere Infos folgen in den 
nächsten Tagen.
Stand-Reservierung unter: 
info@bienwaldkindergarten.de
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Veranstalter bemühen sich um größtmöglichen Schutz für alle 
Besucherinnen und Besucher.
Bitte halten Sie sich an die entsprechenden Vorgaben.

Schülerjahrgang 1936/37
Wir wollen die Sorgen gegen Freude austauschen und treffen 
uns deshalb wieder nach langer Zeit am Mittwoch, 4. Aug., 15 
Uhr im Cafe Schaaf. Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Liesel und Helmut

Angelsportverein
Blick nach vorn ...

Mit Zuversicht und gedämpftem Optimismus trafen sich am 
vergangenen Samstag acht Vereinsmitglieder am Polizeiweiher, 
um im Rahmen eines Arbeitseinsatzes die Wiederaufnahme der 
Vereinsaktivtäten anzugehen. Wie in den Jahren vor der Pan-
demie war es notwendig, die Angelplätze frei zu schneiden, die 
Uferstrukturen zu stabilisieren, den Rasen zu mähen und somit 
einen einladenden Gesamtzustand der Weiheranlage herzu-
stellen. Diese Tätigkeiten sind nicht nur im Interesse der Angler 
erfolgt; mit ihnen wird auch einer vertraglichen Vereinbarung mit 
der Stadt Kandel entsprochen, das Gelände zu kultivieren und 
in einen begehbaren Zustand zu bringen, damit der pandemie-
belasteten Öffentlichkeit eine Gelegenheit zum Spaziergang und 
zur Erholung geboten wird. Wir bedanken uns bei den „Ehren-
amtlichen“ für das Engagement und die Mitwirkungsbereitschaft 
auch im Namen der Allgemeinheit.

Einladung zur Mitgliederversammlung und Tagesordnung
Wie bereits in der Vergangenheit mitgeteilt, wurde aufgrund 
einer Entscheidung des Vereinsregisters beim Amtsgericht 
Landau die nochmalige Durchführung einer Mitgliederversamm-
lung erforderlich, was mit einem formaljuristischen Versäumnis 
begründet wurde. Hintergrund der wegen der Pandemie ver-
schobenen Zusammenkunft ist die Vorstellung und Annahme 
einer neuen Satzung des Vereins.
Am Samstag, den 04.09.2021, 14.oo Uhr, findet eine Mitglie-
derversammlung auf dem Vereinsgelände vor dem Container 
statt (dortige Wiese).

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Vorstellung des Entwurfs der neuen Satzung
3. Diskussion und Aussprache zur vorgestellten Satzung
4. Abstimmung über die Neufassung
5. Beschlussfassung zur besonderen Ermächtigung der Vor-

standsmitglieder
6. Verschiedenes
Diese Neufassung kann bei Interesse bereits jetzt wie folgt ein-
gesehen werden: Homepage des Rechtsanwaltes Foos aus 
Winden, Homepage des ASV Kandel, laminierte Ausfertigung 
am Vereinscontainer des ASV. Zu einem späteren Zeitpunkt fin-
det dann als Folgeveranstaltung eine Generalversammlung mit 
Neuwahlen statt, deren Termin fristgerecht mitgeteilt wird.

Dienstag 21.09.2021
17:00 -18:00 Uhr After Work Fitness Nr. 21.03.02.05
Mittwoch 27.10.2021
17:30-18:30 Uhr BBP und Rückenfit Nr. 21.03.02.11

Sprachen
Mittwoch 01.09.2021
18:00-19:30 Uhr Spanisch A1 Nr. 21.04.22.01
Montag 06.09.2021
19:30-21:00 Uhr Französisch A2 Nr. 21.04.08.02
Dienstag 07.09.2021
10:15-11:45 Uhr Französisch A2 Nr. 21.04.08.01
17:00-18:30 Uhr Englisch B1/B2 Conversation Intermediate
Nr. 21.04.06.16
18:30-20:00 Uhr Französisch B1 Nr. 21.04.08.03
18:30-20:00 Uhr Italienisch A2 Nr. 21.04.09.04
Dienstag 14.09.2021
19:30-21:00 Uhr Deutsch A2/B1 Nr. 21.04.04.02
Montag 13.09.2021
09:00-10:30 Uhr Englisch B1 Nr. 21.04.06.13
10:30-12:00 Uhr Englisch B2 Nr. 21.04.06.14
Mittwoch 15.09.2021
09:00-10:30 Uhr Englisch B1 Nr. 21.04.06.10
10:30-12:00 Uhr Englisch B1 Nr. 21.04.06.11
19:30-21:00 Uhr Spanisch A2 Nr. 21.04.22.07
Donnerstag 16.09.2021
19:30-21:00 Deutsch A1/A2 Nr. 21.04.04.01
Pandemie bedingt und wegen der Sommerferien sind wir nicht 
regelmäßig im Büro erreichbar. Sollten Sie ein Anliegen haben, 
schreiben Sie uns gerne eine Mail. Wir melden uns baldmög-
lichst bei Ihnen.
Ihr VHS-Team
VHS-Geschäftsstelle, 76870 Kandel, Hauptstr. 61
Telefon: 0 72 75 - 95 273
Geschäftszeiten: Mo. - Do 8-12 Uhr
E-Mail: anmeldung@vhs-kandel.de
Homepage: www.vhs-kandel.de

Verein 
für Handel und Gewerbe

Malaktion des VHG 
„Sommer in Kandel“

Bilder werden mit Eintrittskarten zum Spielfest belohnt.
„Sommer in Kandel“ – unter diesem Motto startet der VHG Kan-
del e.V. ab sofort eine Malaktion für Kinder von 4 – 14 Jahren. 
Bei Abgabe eines Bildes erhalten die Kinder im Gegenzug eine 
Eintrittskarte für das Kinderspielfest am 30. August 2021 an der 
Bienwaldhalle. Die selbstgemalten Bilder können ab dem 26. 
Juli bei Bücher Pausch, Modehaus Meier oder bei Geschenk-
haus Stoll abgegeben werden. Pro Kind kann jeweils ein Bild 
gegen eine Karte eingetauscht werden. Zur Kontaktnachverfol-
gung werden die Angaben der Kinder benötigt. Im Anschluss 
sollen die Bilder im Stadtgebiet ausgestellt werden. Der VHG 
stellt Gratiskarten zur Verfügung und freut sich schon jetzt auf 
zahlreiche bunte und fröhliche Sommerbilder.
Beim diesjährigen Stadtfestival in Kandel wird es montags ein 
großes Kinderspielfest geben. Höhepunkt dabei ist sicher Kin-
derstar Markus Becker, der die Herzen der kleinen und großen 
stadtfestival-Besucher höher schlagen lassen wird. Das rote 
Pferd – Wer kennt es nicht? Seit 2007 gehört es zu den bekann-
testen Kinderliedern in Deutschland. Der Mann hinter dem roten 
Pferd und unter dem bekanntesten roten Cowboyhut Deutsch-
lands begann seine musikalische Karriere in der Partymusik und 
landete in den letzten zehn Jahren einen Kinderparty-Hit nach 
dem anderen und wurde millionenfach auf Kinder- und Party-
CDs ausgekoppelt.
Von 15 bis 19 Uhr darf auf dem Kinderspielfest aber nicht nur 
mit Markus Becker gesungen und getanzt werden. Es gibt eine 
Hüpfburg für kleine und größere Kinder, einen Luftballon-Künst-
ler und einen Bobbycar-/Pferdchen-Parcours – da ist der Spaß 
vorprogrammiert! Karten für dieses Event gibt es bei pfalzshow.
de zum Preis von 7,00 -11,50 € im Vorverkauf – oder eben für ein 
selbst gemaltes Sommerbild. Die Aktion läuft, solange der Vorrat 
an Gratis-Karten reicht.
Hinweis:
Auf Pfalzshow.de können Sie die erforderlichen Corona – Hygi-
enevorgaben für das Kinderspielfest ersehen. Zur Kontaktnach-
verfolgung werden auch die Angaben der Kinder benötigt. Die 
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des Zauns für den nächsten Einsatz zu markieren und die Frei-
schneide-Reste aus einer 2m-breiten Schneise um diesen Ver-
lauf zu entfernen�

Red Line für‘s Management
Das Zaun-Team brachte das für die Baumsäge-Arbeiten der 
Verbandsgemeinde entfernte Drahtgeflecht des ersten Zaun-
Abschnitts wieder an�
Das Hecken-Team stutzte dieselbige nicht nur sondern bog die 
durch den Sturm eingedrückten Stellen auch wieder zurecht�
Bei so vielen Helfern blieb dann noch Zeit, die seitlich in das 
Schießfeld ragenden Äste zu schneiden und die Schnittreste 
vom Schießplatz zu entfernen� Freie Helfer wechselten wie 
selbstverständlich zu dieser Aufgabe, so dass auch sie zügig 
beendet werden konnte�
Nach diesem erweiterten Arbeitspaket folgte dem Fleiss eine 
leckere Speis‘, und alle waren glücklich und gestärkt bereits am 
frühen Nachmittag wieder bei ihren Familien�
Beim nächsten Arbeitseinsatz, dessen Termin von der Verfüg-
barkeit der Zaunbestandteile abhängt, werden dann die Zaun-
pfosten gestellt�
In einem abschließenden Einsatz werden dann noch das Zaun-
geflecht sowie die an ihm zu befestigenden Warnschilder ange-
bracht werden� Damit werden die Sturmschäden dann endgültig 
behoben sein�

FC Bienwald Kandel
Vorbereitungsspiele

Kandel II : VfR Sonderheim II  �������������������4:1 (1:1)
In der ersten Hälfte fand die Zweite nicht richtig 
ins Spiel und kam doch zu einigen Torchancen, 
die aber lange ungenutzt blieben�

Den überfälligen Führungstreffer kurz vor der Halbzeit durch 
Anthony Ascuitto beantwortete Sonderheim postwendend mit 
dem Ausgleich�
In Hälfte zwei brachte der FCB die Gäste mit mehr Tempo und 
Aggressivität zunehmend in Schwierigkeiten� Das Ergebnis 
waren drei weitere Treffer durch Nicolai Fritz, Dennis Hanß und 
Mehmet Soylu� VH
Vorbereitungsspiele 1. Mannschaft:
14�07�2021: ATSV Mutschelbach (Baden) - FC Bienwald Kandel 
�����������������������������������������������������������������������������������������������4 : 0
10�07�2021: FSV Schifferstadt : FC Bienwald Kandel ���������� 1 : 5
Vorbereitungsspiele A-Junioren:
18�07�2021: FC Bienwald Kandel/Maximiliansau SG : SpVgg 
Bad Bergzabern/Bienwald SG U21 �������������������������������������� 2 : 2

Boulefreunde Kandel
Rückrundenstart mit Kandel-West gegen Kandel-Ost

Im ersten Spiel um den Ü60-Cup der „Freien Bouler Pfalz“ ste-
hen sich die Kandeler Boulefreunde-Teams ‚West‘ und ‚Ost‘ 
als Kontrahenten gegenüber� Abhängig vom Ausgang dieses 
Spiels, könnte das Team-Ost mit einem Sieg am Team-West in 
der Tabelle vorbeiziehen�
Zwar ist Kandel-West durch seinen 5:4-Sieg in der Vorrunde 
leicht favorisiert, aber insgesamt erzielten die Spieler von Kandel-
Ost bisher 25 gewonnene Spiele, während Kandel-West dieser 
Erfolg nur in 19 Spielen gelang� Die ausgeglichenere Spielstärke 
des Kandel-Ost-Teams, könnte daher diesmal die Waagschale 
in die Richtung von Kandel-Ost sinken lassen� Dann würde die 
Rote Laterne des Tabellen-Schlusslichts sogar erstmals eine 
Woche lang im Tabellenkeller von Kandel-West leuchten�

Bogensportverein
Arbeitsdienst „Zaun-Schneise“ am 17.07.2021
Am Samstag Morgen war es so weit: Der erste 
Arbeitsdienst zur Wiederherstellung des durch 
einen Sturm in Mitleidenschaft gezogenen Zauns 
war ausgerufen� Und einmal wieder zeigte sich, 
dass der BSV Kandel sich auf seine Mitglieder 

verlassen kann: Mehr als zwei Dutzend fleißige und bis an die 
Zähne bewerkzeugte Helfer*innen fanden sich am Schießplatz 
ein� Dies ist umso erfreulicher, als der Verein aus tiefer Über-
zeugung keine Strafgebühren für nicht oder zu wenig geleistete 
Arbeitsdienste erhebt� Wer jemals an einem solchen teilgenom-
men hat, weiß aber auch, dass wir hier einander helfen und beim 
Arbeiten auch noch Spaß haben, was uns auch neue Mitglieder 
positiv überrascht zurückgemeldet haben - Augen auf bei der 
Vereinswahl!

gestutzt und wieder senkrecht - so muss eine Hecke aussehen
Da es so viele Helfer waren, wurde flugs die ToDo-Liste von 
Wald- und Flur-(Be-)Reinigung auf Platzpflege und Hecken-
schnitt erweitert� Hier ergänzten sich die Interessen glücklicher-
weise, so dass im Nu ein Wald-, ein Zaun- und ein Hecken-Team 
gebildet hatte�
Im Wald hatte unser Platzwart Klaus mit Thorsten und einem 
Kollegen unter der Woche schon erheblich vorgearbeitet, so 
dass die Arbeit hauptsächlich daraus bestand, den Verlauf 
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Herren 50 I (A-Klasse) gegen Rot-Weiss Pirmasens 8:1 - ihren 
vierten Sieg in Folge konnten unsere Herren im Heimspiel 
gegen Pirmasens verbuchen. Zwar waren die Einzel sehr hart 
umkämpft - drei gingen in den Champion Tiebreak, das letzte 
Match unserer Nummer 1 (Thorsten Beck) dauerte über zwei 
Stunden! Aber letztendlich war mit fünf gewonnenen Einzeln die 
Begegnung zu unseren Gunsten schon entschieden. Noch drei 
Doppelgewinne brachte dieses tolle Endergebnis. Ein Aufstieg 
rückt in greifbare Nähe! Herzlichen Glückwunsch! Die Fünfziger 
führen zurzeit in der Tabelle mit 8:0 Punkten - ein Spiel gegen 
Neupotz steht am 18.09. noch an.
Damen I (SG Hagenbach/Tennis Südpfalz) gegen Neupotz 
9:0 - das Nachholspiel wurde in Kandel ausgetragen. Die jungen 
Damen ließen ihren Gegnerinnen keine Chance zu punkten. Mit 
einem „Traumergebnis“ gehen sie in die Sommerpause! Glück-
wunsch zu dieser Leistung - weiter so!
Es spielten: Sophie Heinz, Maren Schopf, Jule Loreth, Jule 
Bürckmann, Luisa Mittenbühler, Tessa Schwarz
Wir wünschen allen unseren Meden-Spielerinnen und -Spielern 
gute Erholung während der Sommerpause!

Ausgang der Doppel-Clubmeisterschaft
Neue Clubmeisterinnen im Doppel sind Amelie Reddmann/
Jule Loreth
In der letzten Woche wurden unsere Doppelmeisterschaften 
ausgetragen. Spannende und zum Teil hart umkämpfte Spiele 
waren zu verfolgen. Pandemiebedingt war leider die Resonanz 
nicht so groß; bei den zurückliegenden Clubmeisterschaften 
waren doppelt so viele Mitspieler - zumindest immer bei den 
Herren - gemeldet! Bei den Damen ist die Beteiligung immer 
geringer. Nur zwei Paarungen waren eingetragen, so dass nur 
in einem Spiel - dem Finale - um den Clubmeistertitel gekämpft 
wurde. In zwei Sätzen schafften es Amelie Reddmann/Jule 
Loreth dieses Finale zu gewinnen und sind damit Clubmeiste-
rinnen 2021 im Doppel - herzlichen Glückwunsch! Den zweiten 
Platz belegten Luisa Müllich/Nele Reiser!

Amelie Reddmann, Nele Reiser, Jule Loreth, Sportwart Christian 
Becker

Neue Doppel-Clubmeister Henrik Schoof/Joshua ILL
Bei den Herren kämpften 8 Paarungen um diesen Meister-
schaftstitel. Sieger im „kleinen Finale“ wurden David ILL/Timm 
Bennewitz!
Das Spiel um den 3. Platz gewannen „kampflos“ Christian 
Becker/Willi Engel!
Von der voll besetzten Terrasse aus verfolgten am Sonntagnach-
mittag die Zuschauer das Finale der Hauptrunde. In diesem 
standen sich Henrik Schoof/Joshua ILL und Dieter Mächerle/
Thomas Hahn gegenüber. Die jüngeren Spieler bestimmten 
von Anfang dieses Match mit ihren powervollen und schnellen 

Schützenverein 1960 e.V.
Mit bestimmten Einschränkungen und unter 
Beachtung des Hygienekonzepts ist das Trai-
ning im SV Kandel wieder möglich!
Trainingszeiten:

Montag: 18.00 bis 19.00 Uhr KK-GK
Dienstag: 18.00 bis 19.00 Uhr KK-GK
Freitag: 18.00 bis 19.00 Uhr KK-GK
Samstag: 14.30 bis 19.00 Uhr KK-GK
Sonntag: 10.00 bis 12.30 Uhr KK

Tennisclub
Nachlese Jahreshauptversammlung 

und News
Am 16. Juli fand unsere diesjährige Mitgliederversammlung - 
wegen Corona - auf der Terrasse statt. Nach Begrüßung der 
Mitglieder durch den 1. Vorsitzenden Heiko Reddmann - er 
freute sich besonders über die viele jungen Damen und Herren 
- verlas er seinen Jahresbericht. Aufgrund von Corona war dies 
das erste größere Treffen seit sechs Monaten - vorher wurde 
innerhalb der Vorstandschaft nur im engsten Kreis über Video 
kommuniziert. Das war schon eine Herausforderung die anste-
henden Termine, Turniere, Medenrunde/Mannschaften, bei den 
Jugendlichen Spielgemeinschaften mit Wörth und Hagenbach 
zu gründen und Vieles mehr, zu koordinieren! Der 1. Vorsit-
zende bedankte sich hierfür beim Sportwart Christian Becker 
und Jugendwart Mar Loreth für deren intensive und hervorra-
gend gemeisterte Arbeit. Die Mitgliederzahl blieb konstant mit 
300 Mitglieder, Die finanzielle Situation des Vereins ist stabil und 
es gab - trotz Corona - keine Einbußen zu verzeichnen. Leider 
gab es über Veranstaltungen, wie gesellschaftliche und sportli-
che Zusammenkünfte nichts zu berichten - denn es gab keine 
- sie waren infolge der strengen Corona-Regeln nicht zulässig! 
Zum Abschluss lobte der 1. Vorsitzende seine Mitglieder, die 
sich während der gesamten „Corona-Zeit“ vorbildlich verhalten 
und die entsprechenden Vorschriften beachtet haben. Denn das 
Tennisspielen stand/steht im Vordergrund - da dies während der 
Wintermonate in den Hallen nicht erlaubt war.
Die Kassenwartin Sabine ILL hatte auch nur Positives zu 
berichten, wenn auch - wegen Corona - der Wirtschaftsbetrieb 
2020 niedriger war als zu „Normalzeiten“.
Sportwart Christian Becker erwähnte, dass in der Saison 2020 
von den 12 zur Medenrunde gemeldeten Mannschaften, sich 10 
Teams an einer vereinsinternen „Vergleichskampf“ beteiligten, 
da an der Medenrunde - wegen der enormen Corona-Auflagen 
- nicht teilgenommen wurde. Ansonsten wurden die vereinsin-
terne Meisterschaften, wie Einzel-, Doppel- und Mixed mit ent-
sprechend guter Beteiligung durchgeführt.
Jugendwart Marc Loreth, der mit Joshua ILL eng zusam-
menarbeitet, berichtete von einem leichten Rückgang bei den 
Jugendlichen unter 18 Jahren. Das Tennistraining konnte erst 
Mitte Mai 2020 - aufgrund Corona - im Freien beginnen. Daran 
nahmen 60 Jugendliche teil - Trainer waren/sind Bernd Liebler 
und Carolin Hasa. Die Mederunde von der Jugend war ebenfalls 
nicht durchführbar. Da ab 2021 in jeder Altergruppe zu wenig 
Jugendliche vorhanden waren, um eine entsprechende Mann-
schaft zu bilden, wurden Spielgemeinschaften mit Wörth und 
Hagenbach gegründet, da diese Vereine ebenfalls Probleme 
mit der Aufstellung hatten. Dies funktionierte bisher gut und die 
Jugendlichen sind zufrieden. In diesem Sommer ( 26.-30.07.) 
wird wieder ein reines Tenniscamp durchgeführt - angemeldet 
sind bereits 32 Kinder/Jugendliche!
Alles in allem war der Rückblick auf die vergangenen Monaten - 
trotz Corona - im Allgemeinen recht zufriedenstellend!

Letzte Ergebnisse der Nachholspiele
Das Nachholspiel der Herren 65 - Doppel (Pfalzliga) gegen TC 
Rot-Weiss Neustadt vom 15. Juli ging Unentschieden (2:2) aus. 
Das letzte Nachholspiel gegen Miesenbach findet erst am 22. 
September, 10.00 Uhr zu Hause statt.
Herren 40 II (C-Klasse) gegen Friedelsheim 9:0 - besser geht es 
nicht - mit ihrem vierten Sieg im Gepäck fuhren unsere Vierziger 
nach Hause! Herzlichen Glückwunsch! Sie sind zurzeit Tabel-
lenführer und ihre Aufstiegschancen stehen gut. Nur ein Nach-
holspiel am 11.09. gegen Altrip (Tabellenzweiten) steht noch an.
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Informationen
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderats Minfeld 

am 12. Juli 2021
Über die einzelnen Tagesordnungspunkte wurde wie folgt 
Beschluss gefasst:
1. Antrag eines Ratsmitgliedes
Die Firma ESS Kempfle GmbH informiert den Gemeinderat 
über ein Betreibermodell zur Realisierung einer Photovolta-
ikanlage auf dem Dach der Mundohalle. Die Klimaschutz-
beauftragte der Verbandsgemeinde Kandel soll nach der 
Sommerpause mögliche Betreibermodelle und eigene Reali-
sierung ein PV-Anlage gegenüberstellen. Die Fraktionen sind 
aufgefordert, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
2. Ausstattung der Gemeindearbeiter
Der Vorsitzende trägt die Notwendigkeit einiger Beschaf-
fungen zur Ausstattung der Gemeindearbeiter vor. Folgende 
Investitionen werden getätigt:
- Der Rasenmäher AS 531 4T wird zum Preis von 2.159,- € 

gekauft.
- Der Anhänger RK-AL 2516/15 (Angebot 1) wird zum 

Preis von 3.550,- € gekauft. Es wird darauf hingewiesen, 
möglicherweise noch einen Aufbau zum Transport von 
Schnittgut für den Anhänger zu kaufen.

- Entsprechend den Konditionen für Gemeinden soll ein 
Ford Transit Kasten L2 Fahrzeug für die Dauer von 2 Jah-
ren geleast werden.

Abstimmungsergebnis:
Mit 17 Ja Stimmen, einstimmig angenommen
3. Radweg am Hintergraben zwischen Minfeld und Kan-
del - weitere Vorgehensweise
(Vorlagen-Nummer: 2019/0726)
Der Vorsitzende informiert über die inzwischen vorliegenden 
Gutachten (Fachbeitrag Naturschutz und Natura2000 Vor-
prüfung). Wenn die Untere Naturschutzbehörde dem Ausbau 
in Asphalt zustimmt, wird der Förderantrag beim LBM ein-
gereicht. Sobald ein positiver Bewilligungsbescheid eingeht, 
wird die Bauleistung ausgeschrieben und an den günstigsten 
Bieter vergeben.
In diesem Zusammenhang soll überprüft werden, wie der 
Autoverkehr über den Weg gesteuert werden kann.
4. Bauanträge und Bauvoranfragen
Bauvoranfrage 2021/096, Errichtung eines Neubaus, 
Wohngebäude
Der Gemeinderat beschließt den Verwaltungsvorschlag, das 
Einvernehmen gemäß § 3 BauGB zu versagen.
Abstimmungsergebnis:
Mit 17 Ja Stimmen, einstimmig angenommen

Nichtamtlicher Teil

Kath. Kirchengemeinde
Gottesdienstzeiten

Unsere Pfarrei im Internet: www.pfarrei-kandel.
de

17. Sonntag im Lesejahr B
Samstag 24.07.2021
Schaidt 18:30 Uhr Vorabendmesse
Sonntag 25.07.2021
Steinweiler 09:30 Uhr Amt für Egon Dieringer, Christa Trösch 
und Angela Roth
Kandel 11:00 Uhr Stiftsamt nach Meinung der Stifter / Amt für 
Adolf Kempen
Dienstag 27.07.2021
Minfeld 18:30 Uhr Eucharistiefeier für alle Verstorbenen des 
Monats aus der Gemeinde Minfeld (Anmeldung erforderlich)
Mittwoch 28.07.2021
Steinweiler 18:30 Uhr Eucharistiefeier für alle Verstorbenen des 
Monats aus der Gemeinde Steinweiler (Anmeldung erforderlich)
Donnerstag 29.07.2021 Hl. Marta
Schaidt 18:30 Uhr Eucharistiefeier für alle Verstorbenen des 
Monats aus der Gemeinde Schaidt (Anmeldung erforderlich)

Schlägen. Sie ließen ihren etwas älteren Kontrahenten kaum 
Chancen zu punkten. Sie gingen als Sieger vom Platz und sind 
damit Doppel-Clubmeister 2021. Herzlichen Glückwunsch an 
Henrik Schoof und Joshua ILL!

-Henrik Schoof, Joshua ILL, Timm Bennewitz, Thomas Hahn, 
David ILL, Dieter Mächerle, Sportwart Christian Becker-
In der anschließenden Siegerehrung bedankte sich Sportwart 
Christian Becker bei den Teilnehmern und belohnte die Gewin-
ner/Sieger mit einem Präsent! Auch wenn die Beteiligung dieses 
Mal nicht so groß war, sollten die internen sportlichen Meister-
schaften - auch in Pandemiezeiten - durchgeführt werden, damit 
das Clubleben wieder „angekurbelt“ wird und belebt bleibt!

Bündnis 90/Die Grünen
Infos und Gespräche am Wahlstand

Der Gemeindeverband BÜNDNIS 90 / DIE GRÜ-
NEN Kandel lädt herzlich ein zu Infos und Gesprächen - selbst-
verständlich mit Abstand - am Wahlstand, Samstag, 07. August, 
10 bis 12 Uhr in Kandel in der Hauptstraße.

MinfeldMinfeld

Amtlicher Teil

Sprechtage und Sprechzeiten
Bis auf weiteres findet keine Sprechstunde statt. Der Ortsbür-
germeister ist über Telefon: 07275-1249 erreichbar.

Leerung der Senkkästen
Am Samstag, den 24.07.2021 werden in Minfeld ab 8.00 Uhr 
die Senkkästen geleert und gereinigt. 
Diese wichtige Aufgabe wird auch in diesem Jahr wieder von 
der Freiwilligen Feuerwehr Minfeld übernommen. 

Um den Helfern die Aufgabe zu erleichtern, bitten wir die 
Bevölkerung die Senkkästen und Rinnen in den Straßen 
nicht zuzuparken. 

Die Gemeinde bedankt sich vorab bei den Helfern der Feuer-
wehr für ihren Einsatz.

Eröffnung der Biergarten beim Gockelwirt
Am Samstag, den 24.07.21 wird der Gockelwirt seinen Biergar-
ten und das Lokal eröffnen. Ab 17:30 Uhr spielt der Minfelder 
Musikverein auf und es erfolgt ein Fassbieranstich. Am Sonntag 
wird der Musikverein ebenfalls ab 17:00 Uhr für Unterhaltung 
sorgen. Die Gemeinde wünscht dem Gockelwirt viel Erfolg!

Ihr Ortsbürgermeister
-Martin Volz-
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Kontakt für Rückfragen:
Uwe Mann, Vorstand Männer- und Frauenchor 1859 Minfeld 
e.V., Telefon 07275 - 918535, E-Mail MFCMinfeld@gmail.com

SV Minfeld
Saisonabschluss der G- und F- Jugend

Eine ereignisreiche, leider durch Corona 
geprägte Saison neigt sich dem Ende zu. Durch 
die Auflösung des JFV werden sich auch einige 

Wege trennen. Wir wünschen allen auf Ihrem zukünftigen Weg 
viel Spaß und Erfolg und wir freuen uns euch auf irgendeinem 
Sportplatz mal wieder zu sehen. Am Freitag den 09.07. fand das 
letzte gemeinsame Training der G- Jugend statt. Trotz „Fritz-
Walter-Wetter“ hatten die Kinder bei Ihrem Abschlussturnier 
sehr viel Spaß. Im Anschluss bekam jeder noch ein Trikot mit 
seinem Namen und seiner Wunschnummer, zur Freude aller.

Die F- Jugend hatte am 13.07. ebenfalls ihr Abschlusstraining. 
Auch hier veranstalteten wir ein kleines internes Turnier mit zahl-
reichen spannenden Spielen. Jede der 4 Mannschaften gab bis 
zum letzten Spiel ihr bestes. Zum Schluss gab es für alle Spie-
ler die neuen Trainingssets, über die sich die Kids sehr gefreut 
haben.

Wie und wann wir in die neue Saison starten, geben wir rechtzei-
tig bekannt. Wir freuen uns auf euch!
Ergebnisse Vorbereitungsspiele
SVM II - TSV Fort. Billigheim-Ingenheim III  ........................... 7:0
SVM - TSV Fort. Billigheim-Ingenheim II  ............................... 0:2
Vorschau Vorbereitungsspiele am 24.07.21
15:30 h: SVM II - FVP Maximiliansau II
17:30 h: SVM - TuS Knittelsheim A-Jugend
Clubhaus
Das SVM-Clubhaus ist zu folgenden Zeiten geöffnet:
- Donnerstag, ab 14:00 h
- Samstag, von 14:00 h - 18:00 h.
Weitere Infos auf der Homepage des SVM unter www.svminfeld.
de, auf Twitter unter @SVMinfeld oder auf Facebook.

Freitag 30.07.2021
Kandel 18:30 Uhr Eucharistiefeier für alle Verstorbenen des 
Monats aus der Gemeinde Kandel (Anmeldung erforderlich)
18. Sonntag im Jahreskreis - Lesejahr B
L1: Ex 16, 2-4.12-15 L2: Eph 4, 17.20-24 Ev: Joh 6, 24-35
Samstag 31.07.2021
Schaidt 18:30 Uhr Vorabendmesse
Sonntag 01.08.2021
Minfeld 09:30 Uhr Amt für die Pfarrei
Steinweiler 11:00 Uhr Eucharistiefeier

Prot. Kirchengemeinde
Minfeld-Winden für Minfeld & Büchelberg

Sonntag, 25.07.2021
10:30 Uhr Gottesdienst kompakt, Prot. Kirche Min-
feld
Sonntag, 01.08.2021

10:30 Uhr Gottesdienst kompakt, Prot. Kirche Winden
Bitte beachten Sie in jedem Fall aktuelle Änderungen im 
Schaukasten vor Ort und auf unserer Homepage: www.kir-
che-minfeld-winden.de
In unseren Kirchen bitte die jeweils aktuell geltenden Regeln 
(Abstand, Hygiene, Kontaktdatenerfassung…) vor Ort beachten!
Bei gutem Wetter finden die Gottesdienste im Freien statt.
Ruhe-Zeit:
Unsere Minfelder Kirche steht, solange es möglich bleibt, täglich 
offen, zum persönlichen Gebet und zur Einkehr.
Wer läutet im Sterbefall?
Wenden Sie sich in allen kirchlichen Fragen zu Trauerfeiern 
(auch Läuten u.s.w.) am besten direkt ans Pfarramt, Tel. 07275-
913080. Wir klären alles Weitere gerne mit Ihnen ab.
Bürozeiten im Pfarramt:
In allen Fragen, dringenden Angelegenheiten ist Pfarrer 
Lang jederzeit gerne für sie da!
Prot. Pfarramt, Kirchgasse 4, 76872 Minfeld Tel. 07275-913080
Mail: pfarramt.minfeld.winden@evkirchepfalz.de
Internet: www.kirche-minfeld-winden.de

Männer- und Frauenchor 1859
Am Mittwoch, den 04. August 2021, findet die 
diesjährige Mitgliederversammlung statt. Alle akti-
ven und fördernden Mitglieder sind dazu herzlich 
eingeladen.
Die Versammlung beginnt um 18:30 Uhr vor der 

Mundohalle (beim Bouleplatz) mit einem gemeinsamen Grillen. 
Bei schlechtem Wetter treffen wir uns in der Mundohalle - grillen 
aber trotzdem.
Tagesordnung
1. Begrüßung und Totengedenken
2. Jahresbericht 1. Vorsitzende
3. Bericht des Kassenwartes
4. Bericht der Schriftführerin/Pressesprecherin
5. Bericht der Chorleiterin
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Aussprache zu Top2-6 und Entlastung der Vorstandschaft
8. Wünsche und Anträge
9. Verschiedenes
Anträge von Mitgliedern müssen bis spätestens acht Tage vor 
der Versammlung in schriftlicher Form beim Vorsitzenden ein-
gegangen sein.
Alles wird gemäß der 24. Corona Bekämpfungsverordnung RLP 
ablaufen. Details hierzu entnehmen Sie bitte dem nächsten 
Amtsblatt.
Über eine rege Teilnahme an der Mitgliederversammlung bedan-
ken wir uns im Voraus.
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(2) Er dient der Bestattung oder Beisetzung derjenigen Perso-
nen, welche

a) bei ihrem Tode Einwohner der Ortsgemeinde waren,
b) ein besonderes Recht auf Bestattung in einer bestimmten 

Grabstätte haben,
c) ohne Einwohner zu sein, nach § 2 Abs. 2 Satz 2 und 3 BestG 

zu bestatten sind,
d) vor Aufnahme in einem auswärtigen Alten- und Pflegeheim 

ihren Wohnsitz in der Ortsgemeinde hatten.
(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen 
Zustimmung der Ortsgemeinde.

§ 3
Schließung und Aufhebung

(1) Der Friedhof oder Teile des Friedhofes können ganz oder 
teilweise für weitere Bestattungen oder Beisetzungen gesperrt 
(Schließung) oder anderen Zwecken gewidmet werden (Aufhe-
bung) vergl. § 7 BestG.
(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestat-
tungen und Beisetzungen ausgeschlossen. Soweit durch die 
Schließung das Recht auf weitere Bestattungen oder Beiset-
zungen in Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten erlischt, wird dem 
Nutzungsberechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt 
eines weiteren Bestattungs- und Beisetzungsfalles auf Antrag 
eine andere Wahl- bzw. Urnenwahlgrabstätte zur Verfügung 
gestellt. Außerdem kann er die Umbettung verlangen, soweit die 
Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist.
(3) Durch die Aufhebung geht die Eigenschaft des Friedhofes 
als Ruhestätte der Toten verloren. Die in Urnenreihengrabstätten 
Bestatteten, werden, falls die Ruhezeit noch nicht abgelaufen 
ist, die in Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten, falls die Nutzungs-
zeit noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Ortsgemeinde 
Steinweiler in eine andere Grabstätte umgebettet.
(4) Schließung oder Aufhebung werden öffentlich bekanntge-
macht. Der Nutzungsberechtigte einer Wahl- oder Urnenwahl-
grabstätte erhält außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn 
sein Aufenthalt bekannt oder über das Einwohnermeldeamt zu 
ermitteln ist.

Das Grabfeld II wird in drei Felder aufgeteilt: II, IIa und IIb
Feld II: vorhandene Urnenwahlgräbstätten und Wahlgrab-

stätten mit besonderen
Gestaltungsvorschriften (analog Grabfeld III)

Feld IIa: Urnenreihengräber im Rasenfeld
Feld IIb: Grabfeld IIb ist geschlossen.
Das Grabfeld V wird in zwei Felder aufgeteilt: Va und Vb
Feld Va: In bestehenden Grabstätten können künftig Zubettun-

gen erfolgen. Abgeräumte Grabstätten können wieder 
belegt werden.

Feld Vb: Grabfeld Vb ist geschlossen.
(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffent-
lich bekanntgemacht. Gleichzeitig werden sie bei Wahl- oder 
Urnenwahlgrabstätten den Nutzungsberechtigten, bei Urnenrei-
hengrabstätten - soweit möglich - einem Angehörigen des Ver-
storbenen mitgeteilt.
(6) Ersatzgrabstätten werden von der Ortsgemeinde Steinweiler 
auf ihre Kosten entsprechend den Grabstätten auf dem aufge-
hobenen bzw. geschlossenen Friedhof oder dem Friedhofsteil 
hergerichtet. Die Ersatzwahlgrabstätten werden Gegenstand 
des Ruhe- bzw. Nutzungsrechts.
II. Ordnungsvorschriften

§ 4
Öffnungszeiten

(1) Die Öffnungszeiten werden an den Eingängen durch Aushang 
bekanntgegeben. Zu anderen Zeiten darf der Friedhof nur mit 
Erlaubnis der Ortsgemeinde Steinweiler betreten werden.
(2) Die Ortsgemeinde Steinweiler kann aus besonderem Anlaß 
das Betreten des Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile vorü-
bergehend untersagen.

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der Würde des 
Ortes entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Fried-
hofspersonals bzw. des Ortsbürgermeisters sind zu befolgen.
(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung 
Erwachsener betreten.

SteinweilerSteinweiler

Amtlicher Teil

Sprechtage und Sprechzeiten
des Ortsbürgermeisters: montags von 16.30 bis 17.30 Uhr
Tel.-Nr. des Gemeindebüros (nur während der Sprechzeiten 
besetzt): 06349/6383

Gemeindewald-Info
Im Rathaus Steinweiler findet z.Zt. keine Sprechstunde statt.
Brennholz-Bestellungen sind jederzeit per mail unter bernd.
mueller@wald-rlp.de möglich.
Ab dieser Brennholz - Saison sind nur noch Poltergrößen von 5 
Festmetern und ein vielfaches davon möglich.

Informationen
über die Sitzung des Gemeinderats Steinweiler

am 14. Juli 2021
Über die einzelnen Tagesordnungspunkte wurde wie 
folgt Beschluss gefasst:

1. Sanierung Hauptstr. 36
Vorstellung der Planung durch das Architekturbüro Kühle 
und Beschlussfassung über die Stellung eines Zuschus-
santrags
(Vorlagen-Nummer: 2019/0724)
Beschluss:
Der Gemeinderat folgt dem Beschluss des Bauausschusses 
vom 05.07.2021, die Planung zur Zuschussantragstellung 
freizugeben.

2. Straßensanierung Steinweiler - Auftragsvergabe Bau-
leistung
(Vorlagen-Nummer: 2019/0675)
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag dem günstigsten 
Bieter, somit der Fa. REIF in Höhe von gesamt 1.868.273,59 
€/brutto zu erteilen. Der Kostenanteil von 951.736,15 €/
brutto wird von der Ortsgemeinde Steinweiler übernommen.

3. Hauptstraße 35;
Beauftragung Konzeptvergabe - Verfahrensbegleitung
(Vorlagen-Nummer: 2019/0721)
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, das Planungsbüro Stadtimpuls 
aus Landau mit der Verfahrensbegleitung der Konzeptver-
gabe - Hauptstraße 35 -, vorbehaltlich der Einzelkreditge-
nehmigung, zu beauftragen.

Friedhofssatzung 
der Ortsgemeinde Steinweiler

Der Gemeinderat Steinweiler hat in seiner Sitzung am 31.03.2021 
aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17.12.2020 (GVBl. S. 728), und § 
2, Abs. 1, 7, 8 des Kommunalabgabengesetzes für Rheinland-
Pfalz (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S.175), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.05.2020 (GVBl. S. 158), 
folgende Satzung beschlossen:
I. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für den im Gebiet und im Eigentum der Orts-
gemeinde Steinweiler gelegenen und von ihr verwalteten Fried-
hof.

§ 2
Friedhofszweck

(1) Der Friedhof ist eine nicht rechtsfähige Anstalt (öffentliche 
Einrichtung) der Ortsgemeinde Steinweiler.
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§ 8
Särge

(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, daß 
jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Der 
Sargboden ist mit einer mindestens 5 cm starken Schicht auf-
saugenden Materials auszulegen. Särge und ihre Ausstattung 
dürfen nicht schwer verrottbar sein, soweit nichts Anderes aus-
drücklich vorgeschrieben ist.
(2) Die Särge dürfen höchstens 2,00 m lang, 0,70 m hoch und 
im Mittelmaß 0,70 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere 
Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. Die Särge für 
Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen 1,20 m lang, 
0,60 m hoch und im Mittelmaß 0,60 m breit sein.

§ 9
Grabherstellung

(1) Die Gräber werden von dem Friedhofspersonal bzw. den 
Beauftragten der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder 
verfüllt.
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche 
(ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, 
bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m.
(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch 
mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein.
(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör, Grabmale, Ein-
fassungen und Fundamente vorher auf seine Kosten zu entfer-
nen und zu entsorgen.
(5) Sofern beim Ausheben der Gräber, Grabmale, Fundamente 
oder Grabzubehör durch die Ortsgemeinde entfernt werden 
müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch den Nut-
zungsberechtigten der Ortsgemeinde zu erstatten.
(6) Die Maße für die Flächengestaltung der einzelnen Grabstät-
ten legt die Friedhofsverwaltung fest.

§ 10
Ruhezeit und Nutzungsdauer

(1) Bei Urnenreihengrabstätten beträgt die Ruhezeit und Nut-
zungsdauer 20 Jahre.
(2) Bei Wahlgrabstätten beträgt die Ruhezeit 20 Jahre und Nut-
zungsdauer 25 Jahre.
(3) Die Ruhezeit wird durch eine Umbettung einer Leiche und 
Asche nicht unterbrochen.

§ 11
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbescha-
det der sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung kann 
nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden; bei 
Umbettungen innerhalb der Gemeinde im ersten Jahr der Ruhe-
zeit nur bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interesses.
(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- und 
Aschenreste können mit vorheriger Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung in belegte Wahlgrabstätten umgebettet werden.
(4) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt 
sind bei Umbettungen aus Urnenreihengrabstätten die Ver-
antwortlichen nach § 9 Abs. 1 BestG, bei Umbettungen aus 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungs-
berechtigte. Die Ortsgemeinde ist bei dringendem öffentlichen 
Interesse berechtigt, Umbettungen vorzunehmen.
(5) Umbettungen werden von der Ortsgemeinde Steinweiler 
durchgeführt. Sie kann sich dabei auch eines gewerblichen 
Unternehmens bedienen. Sie bestimmt den Zeitpunkt der 
Umbettung.
(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die 
an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbet-
tung entstehen, hat der Antragsteller zu tragen.
(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungsdauer wird durch 
eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.
(8) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungs-
zwecken nur auf behördliche oder richterliche Anordnung aus-
gegraben werden.
IV. Grabstätten

§ 12
Allgemeines, Arten der Grabstätten

(1) Die Grabstätten werden unterschieden in:
a) Reihengrabstätten für Feuerbestattungen (Feld IIa)

(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren. Dies gilt nicht 

für Kinderwagen, Rollstühle, Handwagen zur Beförderung 
von Material zur Grabherrichtung. Fahrzeuge von zugelasse-
nen Gewerbetreibenden und Fahrzeuge der Ortsgemeinde 
Steinweiler sind ausgenommen.

b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten,
c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Beisetzung, 

Bestattung oder Gedenkfeier störende Arbeiten auszufüh-
ren,

d) ohne Auftrag eines Nutzungsberechtigten bzw. ohne 
Zustimmung der Ortsgemeinde Steinweiler gewerbsmäßig 
zu fotografieren,

e) Druckschriften zu verteilen,
f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grab-

stätten zu verunreinigen oder zu beschädigen,
g) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzuladen,
h) Tiere - ausgenommen Blindenhunde - mitzubringen,
i) zu Spielen, Lärmen und Musikwiedergabegeräte zu betrei-

ben,
j) Wege- und Grünflächen um die einzelnen Grabstätten mit 

Pflanzenbehältnissen zu sperren bzw. Pflanzungen von Bäu-
men, Koniferen, Blumen oder ähnlichem vorzunehmen.

Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie 
mit dem Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf ihm zu ver-
einbaren sind.
(4) Feiern und andere nicht mit einer Bestattung/Beisetzung 
zusammenhängende Veranstaltungen bedürfen der Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung, sie sind spätestens eine Woche 
vorher anzumelden.

§ 6
Ausführen gewerblicher Arbeiten

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige mit der Gestal-
tung und Instandhaltung von Grabstätten befasste Gewerbetrei-
bende bedürfen für Tätigkeiten auf dem Friedhof der vorherigen 
Zulassung durch den Ortsbürgermeister, der gleichzeitig den 
Umfang der Tätigkeit festlegt.
(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die in 
fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig 
sind, was im Regelfall durch die Eintragung in die Handwerks-
rolle nachgewiesen wird. Die Zulassung kann befristet werden.
(3) Die Zulassung kann zurückgenommen werden, wenn die Vor-
aussetzungen der Ziffer 2 nicht mehr vorliegen oder die Gewer-
betreibenden trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung gegen die 
Bestimmungen der Friedhofsatzung verstoßen.
(4) Der bei diesen Arbeiten anfallende Abraum (Beton, Steine 
usw.) ist durch die Nutzungsberechtigten selbst zu entsorgen. 
Bei Inanspruchnahme der Entsorgung durch die Ortsgemeinde 
sind die anfallenden Kosten vom Nutzungsberechtigten bzw. 
Gewerbetreibenden zu übernehmen. Dies gilt auch bei Graböff-
nungen und Grababräumungen.
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7
Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit

(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Beurkundung des 
Sterbefalles unter Vorlage der Bestattungsgenehmigung bei der 
Friedhofsverwaltung/Ortsgemeinde anzumelden. Für die Beiset-
zung von Aschen gilt § 15.
(2) Wird eine Bestattung oder Beisetzung in einer vorher erwor-
benen Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist auch 
das Nutzungsrecht nachzuweisen.
(3) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung im 
Benehmen mit den Angehörigen fest.
(4) Aschen müssen spätestens zwei Monate nach der Einäsche-
rung beigesetzt werden, andernfalls werden sie auf Kosten des 
Bestattungspflichtigen (Verantwortlichen gem. § 9 BestG) in 
einer Urnenreihengrabstätte beigesetzt.
(5) In jedem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist 
jedoch gestattet, ein Elternteil mit seinem nicht über zwei Jahre 
alten Kind in einem Sarg zu bestatten. Mit Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung können auch Geschwister im Alter bis zu 
fünf Jahren in einem Sarg bestattet werden.
(6) Bestattungen oder Beisetzungen werden an Sonn- oder 
gesetzlichen Feiertagen nicht durchgeführt. Die Friedhofsver-
waltung kann Ausnahmen zulassen.
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Innerhalb der einzelnen Gruppen wird unter Ausschluß der übri-
gen Angehörigen der Gruppe die nach Jahren älteste Person 
nutzungsberechtigt.
(10) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht 
auf eine Person aus dem Kreis der in Abs. 11 genannten Perso-
nen übertragen. Der Rechtsnachfolger hat bei der Friedhofsver-
waltung das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich 
umschreiben zu lassen.
(11) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser 
Satzung und der dazu ergangenen Regelungen das Recht, 
in der Wahlgrabstätte bestattet zu werden, bei Eintritt eines 
Bestattungsfalles über andere Bestattungen und über die Art 
der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden.
(12) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jeder-
zeit, an belegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhe-
zeit zurückgegeben werden. Eine vorzeitige Rückgabe ist nur in 
begründeten Fällen für die gesamte Grabstätte, mit Zustimmung 
der Ortsgemeinde, möglich. Es erfolgt keine Gebührenerstat-
tung.

§ 15
Urnengrabstätten

(1) Es dürfen ausschließlich biologisch abbaubare Urnen ver-
wendet werden.
In Grabstätten, in denen nach der Feuerbestattung noch Erdbe-
stattungen erfolgen sollen, müssen nicht biologisch abbaubare 
Urnen verwendet werden.
(2) Aschen dürfen beigesetzt werden in

a) Reihengrabstätten für Feuerbestattungen (Feld IIa)
b) Wahlgrabstätten für Feuerbestattungen (Feld II)
c) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen
d) Wahlgrabstätten an Bäumen für Feuerbestattungen 

(Feld I)
e) Ehrengrabstätten
(3) Reihengrabstätten für Feuerbestattungen (Feld IIa) werden 
der Reihe nach belegt und erst im Bestattungsfall für die Dauer 
der Ruhezeit (§ 10) zur Beisetzung abgegeben.

· Es darf grundsätzlich nur eine Urne beigesetzt werden.
· Die Grabstätten haben eine Größe von 0,40 m x 0,40 m.
· Auf Wunsch kann ein Namensschild an dem dafür vorgese-

henen Steinkreuz angebracht werden.
· An Reihengrabstätten für Feuerbestattungen dürfen keine 

Erinnerungsstücke, Grabschmuck oder sonstige Hinweise 
auf die Grabstätte, aufgebracht werden.

· Zum Gedenken an die Verstorbenen dürfen Blumensträuße, 
Kerzen, ohne Namenshinweise, vor dem vorhandenen 
Denkmal abgelegt werden.

· Wahlgrabstätten für Feuerbestattungen haben eine Länge 
von 0,80 m und eine Breite von 0,60 m. Es können bis zu 
vier Aschen beigesetzt werden.

· In einer Wahlgrabstätte an Bäumen für Feuerbestattungen 
können max. zwei Urnen, durch Tieferlegung, bestattet wer-
den.

· Die Reservierung einer Grabstelle an einem Baum ist gegen 
Gebühr möglich. Die Reservierungsdauer beträgt zehn 
Jahre. Die Reservierungsgebühr richtet sich nach der Höhe 
der Nutzungsgebühr, 10/25 der Erwerbskosten. Tritt der 
Bestattungsfall während der Reservierung ein, wird anteilig 
die verbleibende Reservierungsgebühr auf die Nutzungsge-
bühr angerechnet.

· Eine Bestattung oder Reservierung an Bäumen ist nur für 
Bürger der Ortsgemeinde möglich. Für Nichtbürger der 
Ortsgemeinde bedarf der vorherigen Zustimmung der Orts-
gemeinde. Es besteht kein Anspruch auf eine Reservierung.

· Die Gestaltung der Grabstätte an Bäumen wird durch die 
Ortsgemeinde vorgegeben. Es werden einheitliche Grab-
platten mit einheitlichem Schriftzug an die Grabstätte ange-
bracht.

(4) Die Beisetzung ist bei der Friedhofsverwaltung rechtzeitig 
anzumelden. Der Anmeldung ist eine Ausfertigung der standes-
amtlichen Sterbeurkunde und die Bescheinigung des Trägers 
der Feuerbestattungsanlage über die Einäscherung beizufügen.
(5) Soweit sich aus dieser Satzung nichts Anderes ergibt, gelten 
die Vorschriften für Reihen- und Wahlgrabstätten entsprechend 
auch für Urnengrabstätten.

b) Wahlgrabstätten für Erd- und Feuerbestattungen
c) Wahlgrabstätten für Erd- und Feuerbestattungen mit 

besonderen Gestaltungsvorschriften 
(Feld II + III)

d) Wahlgrabstätten an Bäumen für Feuerbestattungen 
(Feld I)

e) Kindergrabstätten für Erdbestattungen
f) Ehrengrabstätten
(2) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Ortsgemeinde Stein-
weiler. Rechte an ihnen können nur nach dieser Satzung erwor-
ben werden. Es besteht kein Anspruch auf Verleihung des 
Nutzungsrechts an einer der Lage nach bestimmten Grabstätte 
oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.

§ 13
Reihengrabstätten

Reihengrabstätten sind Grabstätten, die der Reihe nach belegt 
werden und im Bestattungsfall für die Dauer der Ruhezeit zuge-
teilt werden. Mit Inkrafttreten dieser Satzung werden keine 
neuen Reihengrabstätten mehr vergeben. Bestehende Reihen-
grabstätten müssen zum Ende der Ruhezeit abgeräumt werden 
oder sie können nach § 14 in Wahlgrabstätten umgewandelt 
werden. Reihengrabstätten für Feuerbestattungen im Grabfeld 
IIa (Rasengrabfeld) bleiben davon unberührt.

§ 14
Wahlgrabstätten für Erdbestattungen

(1) Die Lage einer Wahlgrabstätte wird im Benehmen zwischen 
der Ortsgemeinde und dem Nutzungsberechtigten bestimmt.
(2) Eine Wahlgrabstätte kann mit Zustimmung der Ortsgemeinde 
für die Dauer von 10 Jahren reserviert werden. Die Reservie-
rungsgebühr richtet sich nach der Höhe der Nutzungsgebühr, 
10/25 der Erwerbskosten. Tritt der Bestattungsfall während der 
Reservierung ein, wird anteilig die verbleibende Reservierungs-
gebühr auf die Nutzungsgebühr angerechnet. Sofern die Reser-
vierung ausgelaufen und noch keine Bestattung erfolgt ist, kann 
das Grab mit Zustimmung der Ortsgemeinde erneut reserviert 
werden. Es besteht kein Anspruch auf eine Reservierung.
(3) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und 
Pflege des Grabes.
(4) Ein Nutzungsrecht kann auf Antrag für die gesamte Wahl-
grabstätte verlängert werden. Eine Verlängerung ist maximal 
bis zu insgesamt 20 Jahren möglich (diese beinhaltet auch vor-
hergehende Verlängerungen). Die kürzeste Verlängerungszeit 
beträgt 5 Jahre.
(5) Nach der maximalen Verlängerungszeit von 20 Jahren kann auf 
Antrag das Nutzungsrecht für die Wahlgrabstätte erneut verliehen 
werden. Die Wiederverleihung des Nutzungsrechts beträgt 25 Jahre.
(6) Es werden unterschieden:

a) einstellige
Wahlgrabstätten,

Grabgröße 2,00 m x 1,00 m
(Einzelgrab)

b) zweistellige
Wahlgrabstätten,

Grabgröße 2,00 m x 2,00 m
(Doppelgrab)

als Einfach- oder Tiefgräber
(7) Es ist nur in Tiefgräbern zulässig, zwei Verstorbene pro Grab-
stelle übereinander zu bestatten. Ausnahmen genehmigt die 
Friedhofsverwaltung. Hiervon unberührt bleibt die Bestattung 
von Fehlgeburten, sie gelten nicht als Belegung einer Grabstelle.
(8) Das Abräumen von Grabfeldern oder Teile von ihnen, nach 
Ablauf der Ruhezeit bzw. Nutzungsdauer, wird 3 Monate vorher 
veröffentlicht und durch ein Hinweisschild auf der betreffenden 
Grabstelle bekannt gemacht. Im Übrigen findet § 26 Entfernen 
von Grabmalen entsprechend Anwendung.
(9) Hat der Nutzungsberechtigte zu seinen Lebzeiten keinen 
Rechtsnachfolger bestimmt und der Friedhofsverwaltung mit-
geteilt oder nimmt der bestimmte Rechtsnachfolger spätestens 
bis zum Eintritt des Todes des Nutzungsberechtigten die Über-
tragung nicht an, geht das Nutzungsrecht in nachstehender 
Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungs-
berechtigten mit deren Zustimmung über:

a) auf den überlebenden Ehegatten,
b) auf die Kinder,
c) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter 

und Mütter,
d) auf die Eltern,
e) auf die Geschwister,
f) auf Erben bzw. sonstige Personen.
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Die Stärke des Materials muss in einem entsprechenden Ver-
hältnis zur Höhe und Breite des Grabmals stehen�

§ 23
Grabfeld mit besonderen Gestaltungsvorschriften

(1) Für Grabstätten mit besonderen Gestaltungsvorschriften ist 
das Feld II und III und das Feld IIa ausgewiesen� Für diese gelten 
neben den allgemeinen Vorschriften der §§ 19 ff die nachfolgend 
festgelegten Bestimmungen:
(2) Feld II + III

a) Einfriedungen in der bisher üblichen Form sind nicht zuge-
lassen�

b) Anstelle einer Grabeinfassung verlegt die Friedhofsverwal-
tung einen Plattenbelag�

c) Grabdenkmäler in der üblichen Form sind in diesem Fried-
hofsteil untersagt�

d) Zur Grabkennzeichnung sind nur Namensplatten aus Natur- 
oder Kunststein, die liegend auf dem Grab angebracht 
werden, zugelassen; sie sollen folgende Größen nicht über-
schreiten:
· Einzelgrabstätte: ca� 0,50 m x 0,65 m
· Doppelgrabstätte: ca� 0,50 m x 1,00 m

(3) Feld IIa
a) Blumen- bzw� Grabschmuck zur Beerdigung können auf der 

dafür vorgesehenen Fläche abgelegt werden� Dieser ist nach 
der Beerdigung wieder zu entfernen� Anpflanzungen sind 
nicht zulässig� Kränze, Grabschmuck, Erinnerungsstücke 
oder sonstige Grabbeigaben dürfen nicht niedergelegt oder 
der Urne beigegeben werden; Kerzen oder Lampen dürfen 
ebenfalls nicht aufgestellt werden�

b) Die Belegung erfolgt „der Reihe nach“� Eine Verlängerung 
der Nutzungsdauer ist nicht möglich�

c) Es werden Vornamen, Nachnamen, Geburts- und Sterbe-
datum mittels Schild (Größe, Beschaffenheit, wird von der 
Ortsgemeinde vorgegeben), sofern gewünscht, am vorhan-
denen Sandsteinkreuz angebracht� Diese Namensschilder 
werden nach Ablauf der Ruhezeit von 20 Jahren durch die 
Gemeinde entfernt�

d) Grabmale, Gedenksteine und sonstige bauliche Anlagen 
sind nicht zulässig�

§ 24
Standsicherheit der Grabmale

Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein 
anerkannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren und so 
zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim 
Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken 
können; dies gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend�

§ 25
Verkehrssicherungspflicht für Grabmale

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dau-
ernd in verkehrssicherem Zustand zu halten� Sie sind zu über-
prüfen oder überprüfen zu lassen und zwar in der Regel jährlich 
zweimal, im Frühjahr nach der Frostperiode und im Herbst� Ver-
antwortlich dafür ist bei Urnenreihengrabstätten, wer den Antrag 
auf Zuteilung der Grabstätte (§ 13) gestellt hat; bei Wahl- und 
Urnenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte�
(2) Scheint die Standsicherheit eines Grabmales, einer sonstigen 
baulichen Anlage gefährdet, ist der für die Unterhaltung Verant-
wortliche verpflichtet, unverzüglich die erforderlichen Maßnah-
men zu treffen�
(3) Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kos-
ten des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z�B� Umlegen 
von Grabmalen usw�) treffen� Wird der ordnungswidrige Zustand 
trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht 
innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist die Friedhofsverwaltung dazu berechtigt, die Mängel auf 
Kosten des Verantwortlichen zu beseitigen� Sie kann das Grab-
mal oder Teile davon entfernen� Die Ortsgemeinde ist verpflich-
tet, diese Gegenstände drei Monate aufzubewahren� § 25 gilt 
entsprechend� Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder über 
das Einwohnermeldeamt nicht zu ermitteln, genügen als Auffor-
derung eine öffentliche Bekanntmachung oder ein Hinweisschild 
auf der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat ange-
bracht wird�

§ 16
Kindergrabstätten

Kindergrabstätten als Erdbestattungen werden als Wahlgrab-
stätten (§ 14 Wahlgrabstätten) zwischen der Ortsgemeinde im 
Benehmen mit dem Nutzungsberechtigten bestimmt� Bei Feuer-
bestattungen gilt § 15 (Urnengrabstätten)�

§ 17
Ehrengrabstätten

(1) Ehrengrabstätten sind Grabstätten, die durch den Fried-
hofsträger auf unbestimmte Zeit das Recht zum Erhalt, in ihrer 
Gesamtheit verliehen bekommen, auch nach Zubettung des Ehe-
gatten� Im Falle der Zubettung des Ehegatten, erlischt das Ehren-
grab nach erfüllter Ruhefrist des Ehegatten� Durch die Zubettung 
eines weiteren Familienangehörigen, verliert die Ehrengrabstätte 
ab dem Zeitpunkt der Zubettung ihren Status als solche und 
muss als Wahlgrabstätte (§ 14) weitergeführt werden�
(2) Die Zuerkennung von Ehrengrabstätten obliegt ausschließ-
lich dem Friedhofsträger� Die Zuerkennung einer solchen Ehren-
grabstätte erfordert einen Beschluss des Gemeinderates�
(3) Soweit Pflege und Unterhaltung von Ehrengrabstätten nicht 
gewährleistet werden, übernimmt sie der Friedhofsträger�
V. Gestaltung der Grabstätten

§ 18
Wahlmöglichkeit

(1) Auf dem Friedhof können Grabfelder mit allgemeinen Gestal-
tungsvorschriften (§ 18) und Grabfelder mit besonderen Gestal-
tungsvorschriften (§ 22) eingerichtet werden�
(2) Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften sind in 
einem Belegungsplan festzulegen�
(3) Sind Grabfelder nach Ziff� 2 festgelegt, bestimmt bei der 
Zuweisung einer Grabstätte der Antragsteller, ob diese in einem 
Grabfeld mit allgemeinen oder besonderen Gestaltungsvor-
schriften liegen soll� Entscheidet er sich für eine Grabstätte mit 
besonderen Gestaltungsvorschriften, so besteht die Verpflich-
tung, die Gestaltungsvorschriften dieser Friedhofsatzung einzu-
halten� Eine entsprechende Erklärung ist durch den Antragsteller 
zu unterzeichnen�
(4) Wird von dieser Wahlmöglichkeit nicht rechtzeitig vor der 
Bestattung Gebrauch gemacht, wird eine Grabstätte im Fried-
hofsteil mit besonderen Gestaltungsvorschriften zugeteilt�

§ 19
Allgemeine Gestaltungsvorschriften

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzu-
passen, daß die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen 
und in seiner Gesamtanlage gewahrt bleibt�
VI. Grabmale

§ 20
Gestaltung der Grabmale in Grabfeldern mit allgemeinen 

Gestaltungsvorschriften
(1) Auf den Grabstätten ohne besondere Gestaltungsvorschrif-
ten (mit Ausnahme der anonymen Urnengrabstätten und Feld 
IIa) können Grabmale errichtet werden� Diese sind so aufzustel-
len und instand zu halten, daß die öffentliche Sicherheit auf dem 
Friedhof nicht gefährdet wird� In ihrer Gestaltung und Bearbei-
tung unterliegen sie keinen besonderen Anforderungen�
(2) Nutzungsberechtigte sind für die Standsicherheit der Grab-
male allein verantwortlich�

§ 21
Grabmalarten

Auf dem Friedhof werden Grabkreuze, stehende Grabmale, lie-
gende Grabmale und Pultsteine (liegende Steine, bei denen die 
abgeschrägte Oberfläche etwa 20 Grad geneigt ist) zugelassen�

§ 22
Grabmalgestaltung

(1) Die Grabmale sind so zu gestalten und instandzuhalten, daß 
sie der Würde des Friedhofes entsprechen und nach Größe, 
Form, Werkstoff, Farbe und Bearbeitung nicht verunstaltend 
wirken� Sie haben sich in das Gesamtbild des Friedhofs und die 
nähere Umgebung der Grabstätte einzufügen�
(2) Nicht zulässig sind Grabmale und Schriftplatten aus Terrazzo, 
Beton, Porzellan, Glas, Blech, eloxiertem Metall, Tropfstein, 
echtem und nachgemachtem Mauerwerk sowie Grabmale mit 
Farbanstrich�
(3) Stehende Grabmale aus Stein - ausgenommen auf Urnen- 
und Kindergrabstätten - müssen mindestens 14 cm stark sein� 
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Zeiten festlegen, wobei in besonderen Fällen (z.B. Unfalltod) 
Ausnahmen möglich sind.
(2) Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der 
Trauerfeier oder der Bestattung zu schließen.
(3) Bei gesundheitlichen oder ästhetischen Bedenken entschei-
det der Amtsarzt über das Betreten der Leichenhalle.
IX. Schlussvorschriften

§ 30
Alte Rechte

(1) Bei Grabstätten, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits 
zugeteilt oder erworben sind, richten sich Ruhezeit und Gestal-
tung nach den bisherigen Vorschriften.
(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nut-
zungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer oder 
von 25 Jahren und mehr werden auf die Nutzungszeiten die-
ser Satzung seit Verleihung begrenzt. Darunter zählen auch 
Nutzungsrechte, die in einer Urkunde geregelt sind. Sie enden 
jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieser 
Satzung bzw. der Ruhezeit der zuletzt beigesetzten Leiche oder 
Asche.
(3) Für Rechte an Reihengräbern (Doppelgräber, Tieferlegun-
gen, Zubettungen) die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits 
bestanden, gilt ausschließlich diese Satzung. Bei dringendem 
Grund (Zubettung des Ehegatten) erhalten diese Gräber den 
Status nach § 14 „Wahlgrabstätten“. Die Gebühren für die Neu-
zuteilung dieser Sondergrabstätten richten sich nach denen für 
Wahlgrabstätten.
(4) Im Übrigen gilt diese Satzung.

§ 31
Haftung

Die Ortsgemeinde haftet nicht für Schäden, die durch satzungs-
widrige Benutzung des Friedhofes sowie seiner Anlage und Ein-
richtungen durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. Im 
Übrigen haftet der Friedhofsträger im Rahmen der gesetzlichen 
Haftungsbestimmungen.

§ 32
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt im Sinne des § 24 Abs. 5 GemO, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig

a) den Friedhof entgegen der Bestimmungen des § 4 betritt,
b) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entspre-

chend verhält oder die Anordnungen des Friedhofsperso-
nals nicht befolgt (§ 5 Ziff. 1),

c) gegen die Bestimmungen des § 5 verstößt,
d) eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung 

ausübt (§ 6 Abs. 1),
e) Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 11),
f) die Bestimmungen über zulässige Maße für Grabmale nicht 

einhält,
g) Grabmale und Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem 

Zustand hält,
h) chemische Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel 

verwendet (z.B. Herbiziden)
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu Euro 
5.100 geahndet werden. Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
(OwiG) findet in der jeweils geltenden Fassung Anwendung.

§ 33
Gebühren

Für die Benutzung des von der Ortsgemeinde verwalteten 
Friedhofs und seiner Einrichtungen sind die Gebühren nach der 
jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.

§ 34
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt nach ihrer Verkündigung in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Friedhofssatzung vom 28.11.2013 sowie alle übrigen 
entgegenstehenden ortsrechtlichen Vorschriften außer Kraft.

Steinweiler, den 01.04.2021
Für die Ortsgemeinde Steinweiler:
Detzel, Ortsbürgermeister

Gemäß § 24 der GemO wird auf folgendes noch hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

§ 26
Entfernen von Grabmalen

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grab-
male nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
entfernt werden.
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Urnenreihengrabstätten, nach 
Ablauf der Nutzungszeit bei Wahl- und Urnenwahlgrabstätten 
oder nach der Entziehung von Nutzungsrechten sind die Grab-
male und sonstigen baulichen Anlagen innerhalb einer Frist von 
drei Monaten zu entfernen. Auf den Ablauf der Ruhezeit bzw. der 
Nutzungszeit wird schriftlich bzw. durch öffentliche Bekanntma-
chung hingewiesen. Kommt der Verpflichtete dieser Verpflich-
tung nicht nach, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die 
Grabstätte abräumen zu lassen. Lässt der Verpflichtete das 
Grabmal nicht binnen drei Monaten nach Ablauf des Nutzungs-
rechts abholen, geht es entschädigungslos in das Eigentum der 
Gemeinde über, wenn nichts Anderes bei Erwerb des Nutzungs-
rechts oder bei der Genehmigung für die Errichtung des Grab-
males oder sonstiger baulicher Anlagen schriftlich vereinbart 
wurde. Sofern Grabstätten von dem Friedhofsträger abgeräumt 
werden, hat der Verpflichtete die Kosten zu tragen.
VII. Herrichten und Pflege der Grabstätten

§ 27
Herrichten und Instandhalten der Grabstätten

(1) Jede Grabstätte ist so herzurichten und dauernd instandzu-
halten, daß die Würde des Friedhofes gewahrt bleibt. Dies gilt 
entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und 
Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen und 
an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. Die Verwendung 
von Blumen, Kränzen und sonstigem Grabschmuck aus nicht 
verrottbaren Stoffen ist unzulässig. Die Anwendung von Herbi-
ziden (chemische Bekämpfungsmittel) ist im Bereich des Fried-
hofes untersagt.
(2) Die Höhe und Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestal-
tung sind dem Gesamtcharakter des Friedhofs anzupassen. Es 
sind nur solche Bepflanzungen erlaubt, welche die Grabstätten 
sowie den sonstigen öffentlichen Bereich nicht beeinträchtigen.
(3) Für die Herrichtung und Instandhaltung bei Urnenreihengrab-
stätten ist der nach § 9 BestG. Verantwortliche; bei Wahl- und 
Urnenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte.
(4) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grab-
stätten selbst anlegen und pflegen oder damit einen Dritten 
beauftragen.
(5) Urnenreihengrabstätten müssen innerhalb von 6 Monaten 
nach der Bestattung, Wahl- und Urnenwahlgrabstätten inner-
halb von 6 Monaten nach der Verleihung des Nutzungsrechts, 
bepflanzt sein.
(6) Die Friedhofsverwaltung kann verlangen, daß der Nutzungs-
berechtigte die Grabstätte nach Ablauf der Ruhezeit bzw. des 
Nutzungsrechts abräumt. Kommt der Berechtigte der Aufforde-
rung innerhalb einer angemessenen Frist nicht nach, so kann die 
Ortsgemeinde die Räumung auf seine Kosten vornehmen.
(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtneri-
schen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich 
der Ortsgemeinde.

§ 28
Mangelnde Pflege der Grabstätten

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder 
gepflegt, kommt der Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung 
trotz Aufforderung der Friedhofsverwaltung nach Ablauf einer 
angemessenen Frist nicht nach, ist die Friedhofsverwaltung zur 
Ersatzvornahme auf Kosten des Nutzungsberechtigten berech-
tigt.
(2) Ist die Ruhezeit bereits abgelaufen, kann unter den Voraus-
setzungen des Abs. 1 das Nutzungsrecht entschädigungslos 
entzogen werden.
(3) Die Aufforderung der Friedhofsverwaltung erfolgt durch 
öffentliche Bekanntmachung oder einem 4-wöchigen Hinweis 
auf der Grabstätte, wenn der Nutzungsberechtigte nicht bekannt 
oder sein Aufenthalt nicht ohne weiteres zu ermitteln ist.
VIII. Leichenhalle

§ 29
Benutzung der Leichenhalle

(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur 
Trauerfeier oder Bestattung. Sie darf nur mit Erlaubnis der Fried-
hofsverwaltung betreten werden. Diese kann hierfür bestimmte 
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1.2. Grabfeld mit besonderen Gestaltungsvorschrif-
ten
(§ 23 Friedhofsatzung)
Einzelgrabstätte im Grabfeld III 750,00
Einzelgrabstätte als Tiefgrab im Grabfeld III 1.000,00
Doppelgrabstätte im Grabfeld III 1.250,00
Doppelgrabstätte als Tiefgrab im Grabfeld III 1.600,00

1.3 Grabstätte entlang der Friedhofsmauer (S, O, N, 
W)
Einzelgrabstätte 750,00
Einzelgrabstätte als Tiefgrab 1.000,00
Doppelgrabstätte 1.350,00
Doppelgrabstätte als Tiefgrab 1.800,00
jede weitere Grabstelle 750,00
jede weitere Grabstelle als Tiefgrab 1.000,00

1.4 Urnenwahlgrabstätte 500,00
1.5 Urnenwahlgrabstätte unter Bäumen

Urnenwahlgrabstätte normal 950,00
Urnenwahlgrabstätte tief 1.250,00
Grabplatte für Urnenwahlgrabstätte unter Bäu-
men 225,00

2. Verlängerung des Nutzungsrechtes nach Ziffer 
1 bei späteren Bestattungen bzw. Wiederverlei-
hung des Nutzungsrechtes nach Ablauf der ers-
ten Nutzungszeit je Jahr für

2.1 Grabstätte zu 1.1
Einzelgrabstätte 25,00
Einzelgrabstätte als Tiefgrab 37,50
Doppelgrabstätte 45,00
Doppelgrabstätte als Tiefgrab 66,75
jede weitere Grabstelle 25,00
jede weitere Grabstelle als Tiefgrab 37,50

2.2 Grabstätte zu 1.2
(Besondere Gestaltungsvorschriften)
Einzelgrabstätte im Grabfeld III 37,50
Einzelgrabstätte als Tiefgrab im Grabfeld III 50,00
Doppelgrabstätte im Grabfeld III 62,50
Doppelgrabstätte als Tiefgrab im Grabfeld III 80,00

2.3 Grabstätte zu 1.3
Einzelgrabstätte 37,50
Einzelgrabstätte als Tiefgrab 50,00
Doppelgrabstätte 62,75
Doppelgrabstätte als Tiefgrab 90,00
jede weitere Grabstelle 37,50
jede weitere Grabstelle als Tiefgrab 50,00

2.4 Grabstätte zu 1.4 (Urnenwahlgrabstätte) 25,00
2.5 Grabstätte zu 1.5

(Urnenwahlgrabstätte unter Bäumen)
Urnenwahlgrabstätte normal 47,50
Urnenwahlgrabstätte tief 62,50

3. Zubettungen unter Ziffer II 1 - 2
Gebühr für Zubettungen in Tiefgräber oder Dop-
pelgräber bei Verleihung von Nutzungsrechten 
an Gräbern vor dem 01.01.2000 Erdbestattung 
oder Urnenbestattung 350,00

III. Bestattungen gem. § 2 Abs. 3 Friedhofsatzung
Bei Bestattungen von Personen gem. § 2 Abs. 3 Friedhofsat-
zung ist über das Entgelt eine Sondervereinbarung zu treffen. 
Darin ist vorzusehen, dass im Übrigen die Friedhofsatzung und 
die Friedhofsgebührensatzung analog gelten.
IV. Ausheben und Schließen der Gräber

Euro
Normalgrab (Einzelgrab) 475,00
Normalgrab in bereits bestehender Grabstätte 475,00
Tiefengrab (Einzelgrab) 575,00
Tiefengrab in bereits bestehender Grabstätte 575,00
Urnengräber 165,00
V. Zuschläge für Bestattungen
Bei Bestattungen oder Beisetzungen an Samstagen, Sonn- oder 
Feiertagen wird ein Aufschlag von 100 % auf die Gebühren nach 
IV. für Grabanfertigung berechnet.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbe-
hörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Ver-
letzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber 
der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 1 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung 
der Satzung ist auf die Voraussetzung für die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die 
Rechtsfolgen hinzuweisen, was hiermit geschieht.

Satzung über die Erhebung 
von Friedhofsgebühren 

der Ortsgemeinde Steinweiler
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Steinweiler hat am 
10.06.2021 aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für 
Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit gültigen Fassung und 
der §§ 1, 2, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
vom 20.06.1995 (GVBl. 1995 S. 175) und des § 33 der Fried-
hofsatzung für die Ortsgemeinde Steinweiler folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1 Allgemeines
Für die Benutzung der Einrichtungen des Friedhofes und ihrer 
Anlagen werden für Leistungen nach der Friedhofsatzung 
Benutzungsgebühren erhoben. Die Gebührensätze ergeben sich 
aus der Anlage zu dieser Satzung.

§ 2 Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind:
1. Bei Bestattungen, Urnenbeisetzungen sowie Verlängerung 

der Nutzungsrechte die Personen, die nach bürgerlichem 
Recht und dem Bestattungsgesetz die Kosten zu tragen 
haben sowie der Antragsteller.

2. Bei Umbettungen und Wiederbeisetzungen der Antragstel-
ler.

3. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3 Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit
Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der 
Leistungen nach der Friedhofsatzung. Die Gebühren werden 
innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides fällig; sie sind an die Verbandsgemeindekasse Kandel 
zu entrichten.

§ 4 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung vom 29.11.2013 
außer Kraft.

Steinweiler, den 10.06.2021
gez. Detzel, Ortsbürgermeister

Anlage zur Friedhofsgebührensatzung der Ortsgemeinde 
Steinweiler

I. Reihengrabstätte (§ 13 Friedhofsatzung) Euro
1. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte im Feld IIa 
/ Anonym 400,00
Schild, sofern in diesem Feld gewünscht (Größe, 
Beschaffenheit wird von Ortsgemeinde vorgegeben) für 
Vornamen, Nachnamen, Geburts- und Sterbedatum 60,00
II. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten
(§ 14 Friedhofsatzung)

Euro
1. Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte 

nach § 2 Abs. 2 der Friedhofsatzung für
1.1. Einzelgrabstätte 500,00

Einzelgrabstätte als Tiefgrab 750,00
Doppelgrabstätte 900,00
Doppelgrabstätte als Tiefgrab 1.350,00
jede weitere Grabstelle 500,00
jede weitere Grabstelle als Tiefgrab 750,00
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Es waren aufregende 18 Jahre, auf die Frau Heppenheimer 
zurückblicken kann. Dank ihres Engagements konnte sich die 
Schule stetig weiterentwickeln und ein solides Schulkonzept 
entstand. Nicht ein einziges Mal ließ sie es sich dabei nehmen, 
für ihre Schule einzustehen, zu kämpfen und innovative Neue-
rungen, wie zuletzt die Beschaffung mehrerer iPads und weiterer 
Grundausstattungen zur Digitalisierung der Grundschule, durch-
zusetzen, die ein aussichtsreiches und zeitgemäßes Lernen und 
Lehren ermöglichen. 1347 Schüler*innen blicken auf eine erfolg-
reiche Grundschulzeit unter ihrer Leitung zurück.
Gerne lassen Lehrer*innen und Schüler*innen sie nicht ziehen. 
Das wurde auch bei den Videobotschaften deutlich, die die ein-
zelnen Klassen für diesen Anlass einstudiert und aufgenommen 
haben.
Um es abschließend mit den Worten der Schüler*innen zu sagen:
Danke für die gute Zeit, Danke für den super Unterricht, Danke 
für die Herzlichkeit und den Zuspruch, Danke an Sie!

Das Kollegium der Grundschule Steinweiler

Corona-Virus (SARS-CoV-2)
Inzidenzwerte weiterhin leicht steigend

Nahezu 50 % der Bevölkerung 
mindestens einmal geimpft

Inzidenzwerte
Die Inzidenzwerte sind trotz leichtem 

Anstiegs weiterhin auf niedrigem Niveau. Stand 18.07.2021 liegt 
die Inzidenz bundesweit bei 10,0 (am 04.07.: 5,0 / 06.06.: 24,6), 
in Rheinland-Pfalz bei 10,9 (am 04.07.: 5,2 / 06.06.: 25,6) und 
im Landkreis bei 8,5 (am 04.07.: 4,7 / 06.06: 29,5).

Impf-Fortschritt
Stand 16. Juli 2021 sind in Deutschland ca. 38,2 Mio. Per-
sonen (45,6 % der Gesamtbevölkerung) vollständig geimpft 
(01.07.: 31,5 Mio.=37,9 % / 04. 06.: 17,2 Mio. = 20,7 %).
Insgesamt haben 49,6 Mio. Personen (59,7 %) mindestens 
eine Impfdosis erhalten (01.07.: 46,3 Mio.=55,6 % / 04.06.: 
37,8 Personen = 45,4 %). Insgesamt wurden nahezu 90 Mio. 
Impfdosen verabreicht.

24. Corona-Bekämpfungsverordnung seit 02. Juli in Kraft
Aufgrund sinkender Corona-Infektionen und der wachsenden 
Anzahl zweifach geimpfter Menschen werden in Rheinland-
Pfalz weitere Einschränkungen aufgehoben. Die 24. Corona-
Bekämpfungsverordnung des Landes gilt vom 02. Juli bis 
einschließlich 30. Juli. Einige der Lockerungen wurden in der 
letzten Ausgabe des Amtsblatts veröffentlicht. Siehe dazu auch 
die Interseiten des Landes, des Landkreises, der Verbands- und 
Ortsgemeinde.

Appell, Impfangebote zu nutzen
Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich für eine Impfung regis-
trieren lassen und auch ein Impfangebot erhalten. Nicht alle 
nehmen den Impftermin wahr. Dies ist fatal, da der reservierte 
Impfstoff dann nicht verabreicht werden kann und somit verfällt. 
Deshalb der Appel: Nutzen Sie Ihr Impfangebot - sagen Sie 
Parallelregistrierungen ab!

Corona-‚Drive-in‘-Teststation an der Bienwaldhalle 
zum 30. Juni geschlossen

Teststation Prot. Gemeindezentrum seit 01. Juli geöffnet
Seit dem 01.07.2021 wird der Testservice der Verbandsge-
meinde in der Stadtmitte in den Räumen des Prot. Gemeinde-
zentrums, Schulgasse 2, mit reduziertem Personal, aber mit 
großzügigeren Öffnungszeiten fortgeführt. Die Teststation ist 
ebenerdig und barrierefrei über die Schulgasse und dem Hofzu-

VI. Ausgrabungen, Umbettungen sowie Grababräumungen
Ausgrabungen und Umbettungen von Leichen werden von 
gewerblichen Unternehmen durchgeführt. Die Kosten sind vom 
Antragssteller / Gebührenschuldner in der tatsächlichen Höhe 
zzgl. eines Verwaltungskostenaufschlags von 20 % zu erstatten.

Euro
Einzelgrab 275,00
Doppelgrab 355,00
Urnengrab 155,00
VII. Benutzung der Leichenhalle

Euro
Benutzung der Leichenhalle und Leichenzelle je Bestat-
tung oder Trauerfeier einschließlich Reinigung und Des-
infektion 250,00
Desinfektion bei vorübergehender Einstellung einer Lei-
che 35,00
Vorübergehende Einstellungen einer Leiche je angefan-
genen Tag 50,00
Aufbewahrung einer Urne bis zu 7 Tagen 50,00
für jeden weiteren Tag 7,50
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 GemO, 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn
1.) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, oder

2.) vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbe-
hörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verlet-
zung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Grundschule Steinweiler: 
Verabschiedung der Schulleiterin

Herzlicher Abschied für Schulleiterin

Eine Ära geht zu Ende
18 Jahre lang war sie Schulleiterin an der Grundschule in Stein-
weiler. Jetzt wurde Frau Heppenheimer verabschiedet. Es war 
ein herzlicher Abschied, der deutlich machte, wie schmerzlich 
Frau Heppenheimer an der Grundschule vermisst werden wird. 
Entspannt, aber konsequent, humorvoll und engagiert, verläss-
lich und kollegial, motiviert und beliebt. Mit all diesen Worten 
beschrieben die anwesenden Redner*innen, aber auch die 
Kinder in ihren Corona-konformen Video-Botschaften bei der 
Abschiedsfeier die hoch geschätzte Schulleiterin.
Neben dem aktuellen Kollegium mit Frau Burger als Vertretung 
der Schule und den sich in Elternzeit befindenden Kolleginnen 
waren Frau Poh, die Schulrätin für den Bezirk Germersheim, 
der Schulelternbeirat, vertreten durch Herrn Ochsenreither und 
Herrn Schuff, Herr Bühner, stellvertretend für alle ehemaligen 
Schulelternsprecher, sowie der Ortsbürgermeister, Herr Det-
zel anwesend, um ihren Dank zum Ausdruck zu bringen. Als 
besonderer Gast war Herr Westermann geladen, der für die 
langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Vereinsle-
ben und Schule verantwortlich und nicht von der Schule weg-
zudenken ist.
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Mittwoch 28.07.2021
Steinweiler 18:30 Uhr Eucharistiefeier für alle Verstorbenen des 
Monats
aus der Gemeinde Steinweiler (Anmeldung erforderlich)
Donnerstag 29.07.2021 Hl. Marta
Schaidt 18:30 Uhr Eucharistiefeier für alle Verstorbenen des 
Monats
aus der Gemeinde Schaidt (Anmeldung erforderlich)
Freitag 30.07.2021
Kandel 18:30 Uhr Eucharistiefeier für alle Verstorbenen des 
Monats
aus der Gemeinde Kandel (Anmeldung erforderlich)
18. Sonntag im Jahreskreis - Lesejahr B
L1: Ex 16, 2-4.12-15 L2: Eph 4, 17.20-24 Ev: Joh 6, 24-35
Samstag 31.07.2021
Schaidt 18:30 Uhr Vorabendmesse
Sonntag 01.08.2021
Minfeld 09:30 Uhr Amt für die Pfarrei
Steinweiler 11:00 Uhr Eucharistiefeier

Bücherei in Steinweiler
Die Bücherei in Steinweiler hat während den Sommerferien 
(19.07.21 bis 27.08.2021) nur eingeschränkte Öffnungszeiten. In 
den ersten 3 Wochen ist die Bücherei jeweils am Dienstag von 
16 bis 17 Uhr geöffnet. Also am 27. Juli und am 03. August 2021.
Bitte nutzen Sie diese Zeiten, um sich mit schöner Ferien- und 
Sommerlektüre einzudecken.
Weiterhin möchten wir Sie bitten, die ausgeliehenen Medien 
unserer Fachstelle in Speyer in den nächsten beiden Wochen 
zurückzugeben.
Sollten diese Öffnungszeiten für Sie nicht passen, können 
Sie gerne weiterhin unseren Lieferservice nutzen bzw. einen 
Besuchstermin vereinbaren.
Bitte setzen Sie sich hierfür, mit Daniela Lochbaum in Verbin-
dung.
Weiterhin können Sie natürlich gerne unsere kostenfreie Onleihe 
verwenden.
Die Onleihe des Bistums Speyers bietet jetzt neue eMedien für 
die ganze Familie an. Das Onleihe-Angebot hat sich - dank För-
dermitteln des Bundes - erweitert: Kinder- und Jugendbücher, 
Sach- und Hörbücher und viele Zeitschriften finden sich jetzt 
neben den aktuellen Romanen, die bisher unser Schwerpunkt 
waren. Für diese Aktion kommen bis August monatlich neue 
Medien hinzu. Stöbern Sie unter „onleihe.bistum-speyer.de“.
Nach dem Sommerferien können Sie viele Medien aus unserer 
Fachstelle in Speyer und neue Bücher für die gesamte Familie, 
in unserer Bücherei, ausleihen.
Das Bücherei-Team wünscht allen Leser(innen) und Ihren Fami-
lien eine schöne und erholsame Sommer- und Ferienzeit.

Prot. Kirchengemeinde
Wochenspruch für den 8. Sonntag nach Trinita-
tis - aus Epheser 5, 8b.9
„Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des 
Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahr-
heit.“
Gottesdienst am Sonntag, 25. Juli

Steinweiler: 9 Uhr
Rohrbach: 10.15
Vorankündigung Vorschulfeier Ev. Kindergarten Steinweiler
Am 5. August um 17.30 Uhr für die Vorschulkinder und ihre 
Familien im Außengelände der Kita mit gemeinsamer Andacht 
und einem Schlusssegen mit Pfarrer Robin Braun und dem 
Team des Kindergartens.
Urlaub Pfarrer Robin Braun
Vom 2.-22. August ist das Pfarramt nicht besetzt. Die Urlaubs-
vertretung bei Sterbefällen hat Pfarrerin Dorothea Helfrich - vie-
len Dank dafür. Sie ist erreichbar unter Tel. 06349 / 62 45 oder 
per Mail unter pfarramt.heuchelheim@evkirchepfalz.de.
Hinweis zu den Jubelkonfirmationen
Mit den Presbyterien von Rohrbach und Steinweiler haben wir 
vereinbart, die Jubelkonfirmationen aufgrund der ungewissen 
Coronalage nochmals zu verschieben. Termine, die vermutlich 
für 2022 angesetzt werden, geben wir rechtzeitig bekannt, auch 
in Absprache mit den Ortsgemeinden.

gang zwischen dem Gemeindezentrum und den dortigen Gara-
gen zu erreichen.
Bitte beachten: Voranmeldung ist auch weiterhin an allen Tagen 
erforderlich, Link zur Online-Terminvergabe: https://www.clickn-
book.de/vg-kandel/ oder telefonisch unter der Corona-Hotline 
07275/9479912 (montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 
Uhr).
Die Corona-‚Drive-in‘-Teststation an der Bienwaldhalle wurde 
zum 30. Juni geschlossen.

Trotz niedriger Inzidenz: Kontakte reduzieren und 
vermeiden - AHA+L

Damit sich das Virus und die Mutanten nicht wieder ausbrei-
ten und die Inzidenzzahlen auf niedrigem Niveau bleiben, wird 
appelliert ‚Kontakte weiterhin zu reduzieren oder ganz zu 
vermeiden.‘ Auch in Zeiten niedriger Inzidenzwerte heißt das 
Motto: AHA+L- Abstand halten, Hygieneregeln einhalten, All-
tagsmaske tragen und Lüften! - und: bleiben Sie vorsichtig 
und gesund!

Michael Detzel, Ortsbürgermeister

Glasfaserausbau - Glasfaserkabel 
größtenteils eingeblasen

Nach Informationen der Deutschen 
Glasfaser wurde zwischenzeitlich in 
den Großteil der verlegten Leerrohre 
das Glasfaserkabel eingeblasen - dies 
ist daran zu erkennen, dass im Leerrohr 
ein dünnes, ebenfalls orangenes Kabel 

sichtbar ist.
Ab Ende Juli / Anfang August sollen die Hausbohrungen stattfin-
den und das Leerrohr mit dem Glasfaserkabel ins Gebäude ver-
legt werden (bei einigen Anschlüssen war dies bauseits bereits 
bei der Anbindung des Grundstücks möglich). Anschließend 
wird der Hausübergabeunkt (HüP) gesetzt.
Zu welchem Zeitpunkt die Aktivierung des Anschlusses und die 
Umstellung erfolgt, ist noch offen.
Die der Ortsgemeinde genannten, noch fehlenden Erschließung 
von Häusern, wurden der Deutschen Glasfaser gemeldet. Diese 
Anbindungen werden noch erfolgen.
Wann die Asphaltierungen der Querungen beginnen, ist eben-
falls noch offen.
Baubüro in Bad Bergzabern
In Bad Bergzabern wurde in der Neubergerstraße 2a ein Bau-
büro eingerichtet. Das Baubüro ist freitags von 10:00 -12:00 Uhr 
und von 12:30 bis 15:00 Uhr geöffnet.
Unter der Internet-Adresse deutsche-glasfaser.de/steinweiler 
kann ein Terminwusch adressiert werden.
Glasfaser-Hotline
Wie bereits informiert wurde seitens der Deutschen Glasfaser 
eine Bauhotline eingerichtet - 02861 890 60 900 - die von Mon-
tag bis Freitag von 08:00 bis 20:00 Uhr erreichbar ist. Bei Fragen 
jeglicher Art kann diese Hotline kontaktiert werden.

Michael Detzel, Ortsbürgermeister

Nichtamtlicher Teil

Kath. Kirchengemeinde
Gottesdienstzeiten

Unsere Pfarrei im Internet: www.pfarrei-kandel.
de
17. Sonntag im Lesejahr B
Samstag 24.07.2021
Schaidt 18:30 Uhr Vorabendmesse

Sonntag 25.07.2021
Steinweiler 09:30 Uhr Amt für Egon Dieringer, Christa Trösch 
und Angela Roth
Kandel 11:00 Uhr Stiftsamt nach Meinung der Stifter / Amt für 
Adolf Kempen
Dienstag 27.07.2021
Minfeld 18:30 Uhr Eucharistiefeier für alle Verstorbenen des 
Monats
aus der Gemeinde Minfeld (Anmeldung erforderlich)
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Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Bericht des Schriftführers
3. Bericht des Rechners
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung der Vorstandschaft für das Jahr 2019
6. Entlastung der Vorstandschaft für das Jahr 2020
7. Neuwahlen

1. 1. Vorsitzender
2. 2. Vorsitzender
3. Rechner
4. Schriftführer
5. Beisitzer
6. Kassenprüfer

8. Wünsche und Anträge
9. Verschiedenes
Anträge sind bis spätestens eine Woche vor dem Termin 
der Hauptversammlung, also spätestens am Sonntag, den 
08.08.2021 beim 1. Vorsitzenden (Thorsten Walk, Birkenweg 5, 
76872 Steinweiler) schriftlich einzureichen.
Alle Mitglieder sind hiermit recht herzlich eingeladen. Über eine 
rege Teilnahme würde sich die Vorstandschaft sehr freuen!
Teuflische Grüße und bleibt gesund, die Vorstandschaft.

Landfrauenverein
Grillfest

Liebe Landfrauen wir hoffen dass die Zahlen nicht wieder stei-
gen und möchten uns endlich wieder einmal treffen.
Wir möchten euch und eure Partner am 13.0.8.21 um 19.00 zum 
Grillfest auf der Terrasse des Vereinsheims vom Sportverein ein-
laden. Natürlich werden wir die Regeln einhalten die gelten.
Bitte meldet euch bis zum 05.08.21 bei Simone Tel.9959135 
oder Jutta Tel. 5198 oder bei jemanden vom Team an.
Wer einen Salat oder Kuchen mitbringen möchte, melde sich 
bitte auch.
Nun hoffen wir auf gutes Wetter und zahlreiche Teilnahme!

Das Team

Männergesangverein 1860 
Eintracht e.V.

Männerchor - „Singflöhe“ - „CHORios“
Herzliche Einladung zur MGV-Matinee

Liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Mitglieder 
und Freunde unseres Vereins, wir möchten Euch ganz herzlich 
zu unserer Matinee am Sonntag den 01.08.21, um 10:00 Uhr, 
ins Bürgerhaus Steinweiler einladen.
In feierlichem Rahmen werden wir langjährige Sänger ehren, 
die Ehrenmitgliedschaft für 45 Jahre aktives Singen verleihen, 
„CHORios“ zum 10-jährigen Bestehen gratulieren und uns bei 
der Dirigentin Martina Kaiser für ihr Engagement bedanken.
Den musikalischen Part werden Joachim und Theo überneh-
men.
Wir freuen uns auf Euch und hoffen, Euch allen einen kurzweili-
gen Vormittag bieten zu können.
Bitte die aktuellen Corona-Regeln beachten und an die Masken 
denken.

Im Namen der Vorstandschaft
Kurt Liginger

Musikverein
Musikverein aktuell

Generalversammlung
Die aktuelle pandemische Lage macht es mög-
lich, dass die diesjährige Generalversammlung 
abgehalten werden kann; bitte beachten Sie 

die aktuellen Regeln.
Einladung zur Mitgliederversammlung des Musikvereins 
Steinweiler e.V.
Sehr geehrtes Mitglied,
wir laden Sie herzlich zu unserer jährlichen Mitgliederversamm-
lung am
Mittwoch, den 28. Juli 2021, um 19.30 Uhr
in den Vereinsraum des Bürgerhauses Steinweiler ein.

Konfirmanden- und Präparandenunterricht
Pause während der Ferien. Am Ende der Ferien bekommen die 
Gruppen dann eine Info, ob wir uns weiterhin präsentisch treffen 
können oder wieder digital weitermachen - je nach Coronalage.
Schöne Ferien!
Kirchenchor
Zunächst ist kurze Sommerpause. Infos folgen, wenn es präsen-
tisch oder digital wieder losgehen kann.
Posaunenchor
Nach langen Monaten mit Onlineproben, übt der Posaunenchor 
nun wieder gemeinsam mittwochs um 18 Uhr im Schulhof der 
Grundschule Rohrbach. Wenn wir wieder „im Training“ sind und 
die nächste Lockerungsstufe beginnt, werden wir auch wieder 
im Dorf und im Gottesdienst musizieren und dies rechtzeitig 
bekannt geben.
Eure Silke Schönenberger
Kirche digital
Facebook „Protestantische Kirchengemeinden Rohrbach und 
Steinweiler“
YouTube-Kanal „Prot. Pfarramt Rohrbach-Steinweiler“ mit 
Onlineandachten
Instagram Pfarrer Robin Braun für kleine Gedankenimpulse 
unter „robinbraun1985“
Sprechzeiten im Pfarramt (Pfarrer Robin Braun)
Garantierte Erreichbarkeit: DI, MI, FR - jeweils 9-11 Uhr
Nutzen Sie bei Abwesenheit gerne den Anrufbeantworter und 
hinterlassen Sie für einen Rückruf gerne eine Nachricht mit Ihrer 
Nummer und Ihrem Anliegen.
MO ist das Pfarramt unbesetzt; Erreichbarkeit bei Sterbefällen 
auf dem Handy (Nummer auf dem AB).
Robin Braun

Jahreshauptversammlung 2021 
des Fördervereins der ev. Kita

Liebe Vereinsmitglieder,
wir laden heute zu unserer Jahreshauptversammlung ein. Unter 
den Richtlinien der aktuell gültigen 24. CoBeLVO des Landes 
Rheinland-Pfalz (30.06.2021) kann diese vollumfänglich stattfin-
den, jedoch sind die bekannten Schutzmaßnahmen (Abstand, 
Maskenpflicht, Hygiene) in öffentlichen Gebäuden einzuhalten. 
Sollte sich in künftigen Fassungen der CoBeLVO Änderungen 
ergeben, werden wir entsprechend reagieren und die Veranstal-
tung ggf. online durchführen. Informationen hierzu gibt es recht-
zeitig an gewohnter Stelle im Eingangsbereich der KiTa.
Wir treffen uns am Mittwoch, den 01. September 2021 um 
20:00 Uhr
Ort: Bürgerhaus Steinweiler, Hauptstraße 40, 76872 Steinwei-
ler
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Jahres- und Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden
3. Bericht der Kassenverwalterin und der Kassenprüferinnen
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Neuwahlen
6. Sonstige Anträge: Diese müssen bis 18. August 2021 in 

Textform beim Vorsitzenden eingegangen sein.

Tobias Bathelt, Vorsitzender

Landeskirchliche Gemeinschaft
Nachdem lange Zeit coronabedingt der Bibelgesprächskreis 
ausfallen musste, findet unser erstes Treffen am Donnerstag, 
den 22.07.21 um 19 Uhr im evangel. Gemeindehaus in der 
Kreuzgasse statt.
Alle Interessierte sind hierzu herzlich eingeladen.
Kontakt: Ilse und Gerhard Becker
Hauptstr. 18, Steinweiler, Tel. 06349/5308

FCK-Fanclub Betze Stürmer
Einladung zur Hauptversammlung

Liebe Betze-Stürmer,
Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Haupversammlung 
für das Jahr 2019 nicht wie gewohnt im Frühjahr 2020 gehalten 
werden. Aus diesem Grund müssen wir dieses Jahr eine kom-
binierte Hauptversammlung für die Jahre 2019 und 2020 durch-
führen.
Die Hauptversammlung findet am Sonntag, den 15.08.2021, um 
18:00 Uhr im Vereinsraum des Bürgerhauses in Steinweiler statt.



Kandel - 39 - Ausgabe 29/2021

Taufen in der Pandemie-Zeit
Schon im vergangenen Jahr wurden Kinder geboren, die auf-
grund der Pandemie noch nicht getauft worden sind.
Das hat dazu geführt, dass Taufen auch außerhalb des Sonn-
tagsgottesdienstes unter Einhaltung spezieller Pandemie-
Bestimmungen möglich gemacht worden sind.
Wenn Sie nähere Informationen zur Taufe wünschen, wenden 
Sie sich bitte vertrauensvoll an Pfarrer Kleppel.
Bibelgesprächskreis
Aufgrund der Einschränkungen in der Pandemie entfällt z.z.T. 
der Bibelgesprächskreis.
Prot. Pfarramt Freckenfeld: 
Pfarrer Kleppel, 
Tel.: 06340 8147.
Montags ist das Pfarramt geschlossen.
Bürozeiten im Pfarramt (während der Schulzeit) Dienstag und 
Freitag 06.45 Uhr bis 7.30 Uhr, darüber hinaus jederzeit Termine 
nach Vereinbarung möglich

Sportfreunde Dierbach
Neue Angebote der Sportfreunde

Nach den Sommerferien bieten wir in Kooperation mit „Zweisam 
Aktiv“ Angebote für die ganz kleinen Sportfreunde und schlie-
ßen damit eine Lücke in unserem Vereinsangebot. Jetzt können 
wir voller Stolz behaupten wir haben ein Angebot für die ganze 
Familie.
Nach den Sommerferien bietet Melaniie Schiller mit ihren Kursen 
„Mom in Motion“ und „Zwergenstunde“ zwei Angebote, die auf 
die Bedürfnisse von jungen Müttern und ihrer Babys und bei der 
„Zwergenstunde“ von Kleinkinder im Alter von 1-3 Jahren an.
Interessiert? 
Melde Dich bei Thorsten Kunz unter 0176 303 19 666.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht des Vorstand Organisation
4. Bericht des Vorstand Kommunikation
5. Bericht des Vorstand Finanzen und Wirtschaft
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Ausblick auf das Jahr 2021/2022
9. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie bei unserer Mitgliederver-
sammlung begrüßen dürften.

Mit freundlichen Grüßen
Musikverein Steinweiler e.V.
Julia Pfirrmann
Vorstand Kommunikation
MV Steinweiler e.V.

FSV
Einladung Mitgliederversammlung

Wir laden die Vereinsmitglieder gem. § 9 der Sat-
zung des FSV Steinweiler recht herzlich ein zu 

unserer diesjährigen Mitgliederversammlung am Freitag, den 
27.08.2021 um 19:00 Uhr im Clubhaus des FSV Steinweiler
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Rechenschaftsberichte des Vorstandes und Bericht der 

Kassenprüfer
4. Aussprache zu den Berichten
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wünsche und Anträge
7. Mitgliederehrungen
8. Verschiedenes
Anträge zur Aufnahme unter Punkt 6 der Tagesordnung sind bis 
spätestens 1 Woche vor der Versammlung schriftlich bei der 
Vorstandschaft einzureichen.
Wir bitten zu beachten:
Die Mitgliederversammlung findet unter Beachtung der zum 
Versammlungstermin geltenden Hygienevorschriften statt!
Um diese einhalten zu können, bitten wir Sie vorab um eine 
persönliche Anmeldung bis zum 24.08.2021 wie folgt:
- per Mail: mv@fsvsteinweiler.de
- telefonisch: 06349 929472

Die Vorstandschaft des FSV Steinweiler

VollmersweilerVollmersweiler

Amtlicher Teil

Sprechstunde in Vollmersweiler
Sprechstunde nach Vereinbarung (Telefon: 06340 1720, oder 
Email: kelemen.roland@t-online.de).

Roland Kelemen, Ortsbürgermeister

Nichtamtlicher Teil

Prot. Kirchengemeinde
Herzliche Einladung zum Gottesdienst:
Unter Beachtung der aktuellen Pandemie-Rege-
lungen, in Absprache mit den zuständigen Stellen 
von Staat und Kirche kann derzeit der Sonntags-
gottesdienst nur in der großen Kirche in Frecken-

feld stattfinden;
Sonntag, 25. Juli 2021:
10.15 Uhr Freckenfeld; Pfarrer B. Pfeifer.
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Herausgeber: Verbandsgemeinde Kandel
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Bitte beachten Sie in jedem Fall aktuelle Änderungen im 
Schaukasten vor Ort und auf unserer homepage: www.kir-
che-minfeld-winden.de
In unseren Kirchen bitte die jeweils aktuell geltenden Regeln 
(Abstand, Hygiene, Kontaktdatenerfassung…) vor Ort beach-
ten!
Bei gutem Wetter finden Gottesdienste auch im Freien statt.
Wer läutet im Sterbefall?
Wenden Sie sich in allen kirchlichen Fragen zu Trauerfeiern 
(auch Läuten u.s.w.) am besten direkt ans Pfarramt, Tel. 07275-
913080. Wir klären alles Weitere gerne mit Ihnen ab.
Bürozeiten im Pfarramt:
In allen Fragen, dringenden Angelegenheiten ist Pfarrer 
Lang jederzeit gerne für sie da!
Prot. Pfarramt, Kirchgasse 4, 76872 Minfeld, Tel. 07275-913080
Mail: pfarramt.minfeld.winden@evkirchepfalz.de
Internet: www.kirche-minfeld-winden.de

Ev. Kirchenchor
Singstundenbeginn

Nach monatelanger, pandemiebedingter Pause beginnen end-
lich wieder die Singstunden unseres Kirchenchores!
Wir treffen uns zur 1. Chorprobe am Donnerstag, den 22. 7. 
2021 um 18.30 Uhr im Bürgerhaus in Winden. Die gültigen 3 G 
- Regeln sind zu beachten. Mundschutz muss bis zum Sitzplatz 
getragen werden. Bitte bringt zur 1.Singstunde euren Impf-
nachweis mit, da wir verpflichtet sind, die Angaben über den 
Impfstatus zu kontrollieren. Wer keinen vollständigen Impf-
schutz hat, benötigt einen aktuellen, negativen Coronatest.
Wir freuen uns auf Euch!
Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen!

Deutsche Pfadfinder Marco 
DPSG

Altpapier
Die nächste Sammlung des Papiers ist 

am Samstag, den 07.08.2021
Wir freuen uns, wenn wieder viele Windener Einwohner das 
Papier bereitstellen würden. Es ist für uns immer eine gute 
Grundlage um unsere Ausstattung für die Gruppenstunden, die 
Zeltlager und sonstige Aktionen zu finanzieren. Daher sagen wir 
hier besonderen Dank an diejenigen, die uns sehr bei dieser 
Aktion unterstützen!

Herzliche Grüße, Ihre Windener Pfadfinder!
Gut Pfad!

Leiter und Rover beim Füllen des Papierlagers (Bild entstand vor 
Corona)

WindenWinden

Amtlicher Teil

Sprechzeiten Winden
Bitte beachten:
Bis einschließlich 01.08.2021 übernimmt der 1. Beigeordnete 
Rolf Schönlaub die Vertretung für den Ortsbürgermeister, Tel.: 
06349/5950
Sprechstunde nach Vereinbarung!
Telefon: 06349 8434; Mobil: 015158535622
Peter Beutel, Ortsbürgermeister
Notruf
bei Stromausfall oder sonstigen Störungen im Energieversor-
gungsnetz 06343-93390 o. 0171 750 6502 Stadtwerke Bad 
Bergzabern GmbH!!!!

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Winden sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt

eine Hilfsraft (m/w/d)
für das Projekt „Storchenwanderweg Winden“.

Die Einstellung erfolgt im Rahmen einer geringfügigen 
Beschäftigung auf 450 € Basis. Das Beschäftigungsver-
hältnis ist aufgrund der projektbezogenen Tätigkeit befristet.
Sie sollten erfahren sein bei der Unterhaltung und Pflege von 
Grünanlagen.
Die Aufgabe erfordert handwerkliches Geschick, eigenver-
antwortliches Arbeiten und Organisieren. Vorausgesetzt wird 
ein hohes Maß an zeitlicher Flexibilität und die körperliche 
Eignung für die genannte Aufgabe.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen, aussagefähigen Bewer-
bungsunterlagen per
E-Mail oder in schriftlicher Form bis zum 30.07.21 an die:

Verbandsgemeindeverwaltung Kandel
-Personalamt-
Gartenstraße 8
76870 Kandel

oder per E-Mail an personalamt@vg-kandel.de

Telefonische Auskünfte erhalten Sie bei Herrn Ortsbür-
germeister Peter Beutel unter der Tel.-Nr.: 06349 / 8434; 
Mobil: 015158535622 oder bei Herrn Harry Meyer unter 
der Tel. Nr. 06349 / 6219; Mobil: 017643412370

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Ver-
arbeitung und Speicherung ihrer personenbezogenen Daten 
zu dienstlichen Zwecken gemäß der Europäischen Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Landesdaten-
schutzgesetzes Rheinland-Pfalz zu.
Die datenschutzrechtliche Vernichtung nach Abschluss des 
Stellenbesetzungsverfahrens wird garantiert.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewer-
bungsunterlagen nach Abschluss des Verfahrens nicht 
zurückgeschickt, sondern datenschutzgerecht vernichtet 
werden. Wir bitten Sie daher, lediglich Kopien der Bewer-
bungsunterlagen einzureichen.
Im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehende Kosten 
können nicht erstattet werden.

Nichtamtlicher Teil

Prot. Kirchengemeinde
Sonntag, 25.07.2021
10:30 Uhr Gottesdienst kompakt, Prot. Kirche Min-
feld
Sonntag, 01.08.2021

10:30 Uhr Gottesdienst kompakt, Prot. Kirche Winden
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Landfrauen
Einladung zur Mitgliederversammlung

Liebe Landfrauen,
hiermit laden wir alle Mitglieder zu unserer Mitgliederversamm-
lung (Landfrauen-Jahr 2019/2020) am Dienstag, den 27. Juli 
2021, um 19.00 Uhr in das Bürgerhaus Winden recht herzlich 
ein:

Tagesordnung:
1) Eröffnung und Begrüßung
2) Totengedenken
3) Tätigkeitsbericht
4) Kassenbericht
5) Bericht der Kassenprüferinnen
6) Entlastung des Vorstandes
7) Verschiedenes
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und zahlreiches Erschei-
nen!
Die Vorstandschaft

TC Blau-Weiß 1982 e.V.

Offenes Turnier für Juniorinnen
und Junioren in den Konkurrenzen: 

• W18 (LK 17-25)
• M18 (LK 17-25)
• W15 (LK 17-25)
• M15 (LK 17-25)
• M12 (LK 19-25)

TC Winden 1982 e.V.         Am Sportplatz 11a          76872 Winden

3.Windener

Spielmodus: K.O. System
Startgeld: 25 Euro
Meldeschluss: 22.08.2021 23:00Uhr
Willkommensgeschenk, Pokale, Urkunden, Preise

Anmeldung: Online über mybigpoint
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Queichheimer Hauptstraße 247 - 76829 Landau - Tel. (06341) 95 65 0 - www.antretter-und-zittel.de

ANTRETTER  
& ZITTEL G

m
b

H Bad und  
Wärme ·  
seit 1968

Bad
ü 60-Plus-Bad
ü Komplettbäder
ü individuelle Lösungen

ü Planung in 3D
ü  Trinkwasser- 

aufbereitung

Wärme
ü  innovative  

Heizungsanlagen
ü  Solar und  

Photovoltaik

ü Klimageräte
ü  Kunden- und  

Notdienst
ü Wartungsverträge

Vermietung der Ferienwohnung
ab 5 Übernachtungen

Preis für 2 Personen 45,- €
für jede weitere Person 15,- €

Haustiere sind nicht erlaubt!

XXXXFerienwohnung Iris Kiefer
Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120

i.kiefer@t-online.de

Modern eingerichtete, abgeschlossene Komfort-Ferienwohnung für 2-4 Personen, 70 qm. Sepa-
rater Eingang, Diele, Wohnraum mit offener Küche, 2 Schlafzimmer, Designer-Duschbad. Teilüber-
dachte Terrasse mit unverbautem Blick bis Frankreich und Luxembourg, Grillplatz. Sehr ruhige 
Lage. Parkplatz direkt vor der Wohnung. Keine Kurtaxe!

Auch in diesem Jahr erreicht unser 
Ausbildungsratgeber die Schulen aus 
Rheinland-Pfalz.
Ihre Vorteile: 
• Nachwuchs direkt erreichen
• Von der Jugend für die Jugend
• Aus der Masse herausstechen
• Vorstellung der Berufe
• regionale Bezüge

Sie möchten mehr sehen? 
Schauen Sie sich den Dummy an:

MOVE IT
DER AUSBILDUNGSRATGEBER

AZUBIS 

JETZT SCHON 

FÜR 2022 

SICHERN!

https://share.wittich.de/ 
Move_It_DUMMY_2022

Ihr Ansprechpartner:
Ullmer & Brüggemann OHG
Tel.: 06347 972080
info@u-b-werbung.de
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

STELLENAUSSCHREIBUNG
Die Ortsgemeinde Freckenfeld sucht für ihre Kindertagesstätte  
„Bärenland“

ab sofort eine/n Mitarbeiter/in 
in Teilzeit mit 19,5 Wochenstunden.

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Kindern, Spaß an der Arbeit mit 
Kindern sowie die Förderung der individuellen Entwicklung und die Pflege 
der Zusammenarbeit mit den Eltern sollten für Sie selbstverständlich sein.

Wir suchen eine/n teamfähige/n Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter 
mit einer abgeschlossenen Ausbildung als staatlich anerkannte/r 
Erzieher/in oder vergleichbare Ausbildung. Bewerber/innen mit 
französischen Sprachkenntnissen werden bevorzugt.

Bewerber/innen mit französischen Sprachkenntnissen werden bevorzugt.
Sofern Sie an dieser Stelle interessiert sind, richten Sie bitte Ihre Bewer-
bung bis spätestens 15.08.2021 mit den üblichen Bewerbungsunterlagen 
(tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse) an die

Verbandsgemeinde Kandel
-Personalamt-
Gartenstr. 8, 76870 Kandel
oder per E-Mail: personalamt@vg-kandel.de

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Aurich, Kita-Leitung (Tel. 06340/1733) 
zur Verfügung.
Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Verarbeitung und Speicherung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu dienstlichen Zwecken gemäß der Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) und des Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz zu. Die 
datenschutzrechtliche Vernichtung nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens wird 
garantiert. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunterlagen nach 
Abschluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt, sondern datenschutzgerecht vernichtet 
werden. Wir bitten daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunterlagen einzureichen. 
Im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehende Kosten können nicht erstattet werden.

Die Prot. Kirchengemeinde Bad Bergzabern sucht für ihre 
Prot. Kindertagesstätte „Arche Noah“ ab 01.09.2021

eine/n staatlich anerkannte/n Erzieher/in (m/w/d) 
in Teilzeit (23,5 Wochenstunden) befristet bis 07/2022

Die Kindertagesstätte wird von 150 Kindern besucht.
Wir wünschen uns engagierte und kooperative  
Mitarbeiter/innen, die das Gesamtkonzept und die religions-
pädagogische Ausrichtung aktiv mittragen.

Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den  
öffentlichen Dienst (TVöD SuE) mit den im öffentlichen 
Dienst üblichen Sozialleistungen. Voraussetzung für die 
Einstellung ist die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche 
(ACK) und eine positive kirchliche Grundhaltung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 06.08.2021 an das 

Prot. Dekanat, Dekan Dietmar Zoller
Weinstraße 48, 76887 Bad Bergzabern

 STELLENAUSSCHREIBUNG

 Die Ortsgemeinde Jockgrim sucht für die
 Kindertagesstätte Max und Moritz

 einen Erzieher (m/w/d) in Teilzeit

mit 27 Wochenstunden befristet bis 31�12�2023 als Mutterschutz 
und Elternzeitvertretung�

Wir bieten:
• ein freundliches und aufgeschlossenes Team
• Möglichkeit der Mitgestaltung der pädagogischen
   Arbeit
• Leistungsgerechte Bezahlung nach dem TVöD SuE
• die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen

Wir erwarten:
• einen Abschluss als staatlich anerkannte/r Erzieher/in
   oder vergleichbare Ausbildung
• Freude im Umgang mit Kindern
• eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Fähigkeit zur Teamarbeit und Bereitschaft zu guter
   Zusammenarbeit mit Eltern und dem Träger

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung!
Bewerbungsschluss ist der 06. August 2021.

Bitte stellen Sie uns Ihre Bewerbung mit den üblichen  
Unterlagen online über INTERAMT.DE zur Verfügung  
(Angebots-ID: 700612). Die Registrierung dort ist für Sie kostenlos�

Eingehende Bewerbungen werden in elektronischer Form verar-
beitet� Die Beachtung der einschlägigen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen wird zugesichert�

Verbandsgemeindeverwaltung Jockgrim
Personalverwaltung, Untere Buchstraße 22, 76751 Jockgrim
E-Mail: personalabteilung@vg-jockgrim�de

Für telefonische Rückfragen stehen Ihnen Herr Stöffler,  
Leiter der Kita (07271 989696) sowie Frau Kohlhepp,
Personalverwaltung (07271 599145) gerne zur Verfügung�

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Joe´s Tennis- und Badminton
Service bei.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Ehrmann bei.

Finden Sie den passenden 
JOB in Ihrer Region!
Ein Blick auf jobs-regional.de  
bringt Sie weiter!
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Wir suchen in Teilzeit oder als Minijob

Mitarbeiter (m/w/d) für die  
morgendliche Reinigung (5:15 - 10:00 Uhr)

Weitere Informationen finden Sie unter www.suedpfalz-therme.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
 Staatsbad Bad Bergzabern GmbH 
Frau Christiane Human, Kurtalstraße 27, 76887 Bad Bergzabern
christiane.human@suedpfalz-therme.de
Gerne auch telefonisch unter 0 63 43/ 93 40 14

Eine Aufgabe in angenehmer Atmosphäre 
und einem netten Team wartet auf Sie.

Die X2E System Engineering GmbH  
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

HAUSMEISTER (m/w/d) für handwerkliche Tätigkeiten,  
zur Gebäudeinstandhaltung, zur Pflege der Grünanlagen  

sowie für Umzugs- und Aufräumarbeiten.  

Wir bieten ein teamorientiertes Arbeitsumfeld,  
flexible Arbeitszeiten und diverse Sozialleistungen.  

Vollständige Bewerbungsunterlagen an:
bewerbung@x2e-se.de  

Weitere Kontaktdaten: Telefon +49 6349 99599-147

Haushaltshilfe gesucht  
in Kandel je 3 Stunden an 2 Tagen/Woche,   

einkaufen - kochen - putzen 
für körperlich eingeschränkte 72-jährige Frau. 

Telefon 07275 - 98 98 720 mit Anrufbeantworter.

STELLENANGEBOT

REZEPTIONSKRAFT
für Physiotherapiepraxis (450 €)

www.AchimBullinger.de, 76863 Herxheim, Tel. 07276 919450

Suche HILFE für die Gartenarbeit  
in Minfeld auf 450-€-Basis 

Tel. 0170 / 7 07 64 26

STELLENAUSSCHREIBUNG
Die Stadt Kandel sucht für ihre Kindertagesstätten Mitarbeiterinnen bzw. 
Mitarbeiter in Vollzeit oder in Teilzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt in 
befristeten Beschäftigungsverhältnissen.

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Kindern, Spaß an der Arbeit mit 
Kindern sowie die Förderung der individuellen Entwicklung und die Pflege 
der Zusammenarbeit mit den Eltern sollten für Sie selbstverständlich sein.

Wir suchen teamfähige Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter mit einer 
abgeschlossenen Berufsausbildung als staatlich anerkannte Erzieher 
oder vergleichbare pädagogische Ausbildung.

Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Vorschriften des 
Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Sofern Sie an dieser Stelle interessiert sind, richten Sie bitte Ihre Bewer-
bung bis spätestens 05.08.2021 mit den üblichen Unterlagen an die

Verbandsgemeinde Kandel 
-Personalamt- • Gartenstr. 8 • 76870 Kandel 
oder per E-Mail an: personalamt@vg-kandel.de

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Happe, Kita-Leitung der 
Kindertagesstätte „Die Entdecker“, (Tel. 07275/9186140) sowie

Frau Kayisoglu, Kita-Leitung der Kindertagesstätte  
„Am Wasserturm“ (Tel. 07275/8312) zur Verfügung.

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Verarbeitung und Speicherung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu dienstlichen Zwecken gemäß der Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) und des Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz zu. Die 
datenschutzrechtliche Vernichtung nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens wird 
garantiert. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunterlagen nach 
Abschluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt, sondern datenschutzgerecht vernichtet 
werden. Wir bitten daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunterlagen einzureichen. Im 
Zusammenhang mit der Bewerbung entstehende Kosten können nicht erstattet werden.
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1-4) Nicht gültig für bereits reduzierte Ware und Artikel auf unserer Aktionsfl äche. In unseren Prospekten beworbene Ware wird bereits reduziert dargestellt. Abholpreis ist Basis für alle Abschläge. Nur gültig auf den Möbel Ehrmann-Preis und nur für Neuaufträge bis 07.08.2021. Nicht kombinierbar mit anderen 
Aktionen. 1) Nicht gültig für Artikel aus unseren Abteilungen Boutique, Leuchten, Gartenmöbel und Trendhaus, sowie Artikel der Marken Bacher, Blacklabel, BIRKENSTOCK, ERPO, FranzFertig, JETTE BETTEN, JOOP!, JORI, Leonardo, GALLERY M, Musterring, Rolf Benz, Bert Plantagie, Ronald Schmitt, SCHÖNER WOHNEN, 
Interliving, Team 7, WK, Spectral und Moll. 3) Nicht gültig für bereits reduzierte Ware und Artikel, die in unserer Ausstellung gekennzeichnet sind. 4) Nicht gültig für Artikel der Marken Mondo, Team 7, Decker, SMEG, Gaggenau, Miele, Bora, Next 125, Liebherr. Gültig ab einer Kaufsumme von 4.990 Euro. Vorab-Aufmaß 
bei Ihnen Zuhause ist möglich in einem Umkreis von 50km von Ihrem Ehrmann Einrichtungshaus. 5) Beim Kauf einer frei geplanten Küche im Aktionszeitraum. Die Gutscheine erhalten Sie 14 Tage nach Eingang Ihrer Anzahlung. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

LANDAU & HERXHEIM

IHRE STANDORTE in der Region | 76829 Landau | Lotschstraße 9 | Tel. 06341 977-0  ||  76863 Herxheim | St.-Christophorus-Str. 4-6 | Tel. 07276 980-0

ÖFFNUNGSZEITEN  |  Mo-Fr 10-19 Uhr | Sa 10-18 Uhr  ||  www.moebelehrmann.de
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Batterie-elektrischer Ford Mustang 
Mach-E an unsere ersten Kunden 
in Karlsruhe ausgeliefert
Der FordStore Karlsruhe hat den 
ersten Mustang Mach-E ausgelie-
fert� Ausgeliefert wurde ein Mach-E 
in Lucid-Rot Metallic mit Heckan-
trieb, und größerer Batterie („Ex-
tended Range“) mit 216 kW (294 
PS) und einem Drehmoment von 
430 Nm� Die kombinierte WLTP-
Reichweite beträgt 610 Kilometer� 
Die Zukunft von Ford ist elektrisch�
Die kombinierte WLTP-Reichweite 
des Fahrzeugs beträgt bis zu 610 
Kilometer� Mit dem neuen Mustang 
Mach-E, einem 5-türigen Cross-
over- SUV, präsentiert Ford eine rein 
elektrisch angetriebene Mustang- 
Variante� Sie wird von der gleichen 
Sehnsucht nach Freiheit, Fortschritt 
und Fahrdynamik geprägt wie der 
legendäre Sportwagen, der 1964 
auf den Markt kam� Der 4,71 Me-
ter lange, 1,88 Meter breite und 
1,62 Meter hohe Mustang Mach-E 
transformiert diese Ideale auf eine 
neue Ebene� Der Kunde sagte, 
dass er eigentlich im Internet bei 
der Suche nach einem E-Auto eher 
zufällig auf den Mustang Mach-E 
gestoßen sei� Bereits beim ersten 
Blick war ihm aber klar: „Das ist 
mein neues Auto!“ Schmunzelnd 
fügte er hinzu: „So ähnlich, wie mit 
meiner Frau: Liebe auf den ersten 
Blick!“ Thomas Zanzinger vom 
Autohaus Graf Hardenberg sagte 
bei der Fahrzeug-Übergabe: „Ich 
freue mich, auch im Namen mei-
nes Teams, dass wir heute mit dem 
Mustang Mach-E ein neues Kapitel 
aufschlagen�
Denn noch nie zuvor in unserer 
Unternehmensgeschichte konnten 
wir ein batterie-elektrisches Fahr-
zeug der Marke Ford einem unserer 
Kunden ausliefern� Seit mittlerweile 
fast 60 Jahren begeistert der Ford 
Mustang seine Fans rund um den 
Globus� Mit dem neuen Mustang 
Mach-E präsentieren wir erstmals 
eine rein elektrische Version dieser 
Sportwagen-Ikone� Der Mustang 
Mach-E ist einzigartig und trotz-
dem unverkennbar ein Mustang“� 
Der Mustang Mach-E: ein würdi-
ges neues Mitglied der legendären 
Mustang-Familie� Charakteristische 
Design- Elemente wie die kraft-
voll gezeichnete Fronthaube und 
die markante Heckpartie mit den 
typisch dreiteiligen Rückleuchten 
weisen den Mach-E als würdiges 
neues Mitglied der legendären 
Mustang-Familie aus� Der Mach-E 
basiert auf einer Fahrzeug-Archi-
tektur, die das Ford Team „Edison“ 
komplett neu für rein elektrische 
Automobile entwickelt hat� Dank 
der platzsparenden Anordnung der 

Batterie in der Bodengruppe zwi-
schen den Achsen ließ sich eine 
clevere Raumaufteilung verwirkli-
chen� Das Ergebnis ist ein Mustang 
mit den Abmessungen eines SUV, 
der fünf Erwachsenen einen beque-
men Aufenthalt an Bord ermöglicht, 
zugleich aber auch ausreichend 
Platz für Reisegepäck bietet�
So steht ein Ladevolumen von 402 
Liter bereit� Werden die Rücksitze 
nach vorn geklappt, erweitert es 
sich auf bis zu 1�420 Liter� „Pho-
ne as a key“–das Smartphone als 
digitaler Schlüssel� Der Mustang 
Mach-E kann auch ohne Schlüs-
sel geöffnet und gestartet werden� 
Möglich macht dies die Techno-
logie „Digitaler Schlüssel“, bei 
der das Smartphone als digitaler 
Schlüssel zum Öffnen des Fahr-
zeugs genutzt werden kann� Ford 
nennt diese Funktion, die mit dem 
Mustang Mach-E ihre Premiere 
feiert, „Phone as a key“ (Paak)� Er-
kennt das Auto via Bluetooth, dass 
sich ein entsprechend legitimiertes 
Smartphone (Phone���) nähert, ent-
riegelt es die Türen (���as a key)� 
Außerdem lässt sich der Mach-E 
per siebenstelligem, individuell pro-
grammierbaren Code auch über ein 
Ziffernfeld in der B-Säule öffnen� 
Auf konventionelle Türgriffe konn-
te daher verzichtet werden� Und 
mit einem separaten, achtstelligen 
PIN- Code, der auf dem zentralen 
Touchscreen eingegeben wird, ist 
der Wagen fahrbereit� Wem dies 
zu futuristisch ist: Einen konventi-
onellen Schlüssel zum Öffnen und 
Starten des Fahrzeugs gibt es na-
türlich ebenfalls� Mit Heck- und mit 
Allradantrieb, mit Standard- und 
mit Extended-Range-Batterie� Der 
Mustang Mach-E ist wahlweise 
mit Heck- (Elektromotor) oder mit 
Allradantrieb (Dual-Elektromotor) 
lieferbar� In Abhängigkeit von der 
Batteriekapazität stehen jeweils 
zwei Leistungsstufen mit einer tat-
sächlich nutzbaren (= netto) Bat-
teriekapazität von 68 kWh und 88 
kWh zur Wahl� Dies entspricht einer 
Brutto-Batteriekapazität von 75,7 
beziehungsweise 98,7 kWh� Das 
Leistungsspektrum reicht von 198 
kW (269 PS) bis 258 kW (351 PS)� 
Der Stromverbrauch des Mustang 
Mach-E beträgt je nach Version 
zwischen 19,5 und 16,5 Kilowatt-
stunden pro 100 Kilometer*� Je 
nach Antrieb und Batteriekapazität 
beträgt die kombinierte Reichweite 
des Mustang Mach-E bis 610 Kilo-
metern nach WLTP-Norm�
So wird Ford im Rahmen seiner 
Elektromobilitäts-Offensive alle 

Pkw- Modelle in Europa ab Mitte 
2026 mindestens in einer Plug-
In-Hybrid- oder in einer batterie-
elektrischen Variante anbieten� Ab 
2030 wird das Pkw-Angebot von 
Ford in Europa nur noch aus rein 
elektrischen Fahrzeugen bestehen� 
Um diesen gewaltigen Wandel in so 
kurzer Zeit stemmen zu können, in-
vestiert Ford massiv in die Elektro-
mobilität: Die Ford Motor Company 
hat angekündigt, bis zum Jahr 2025 
insgesamt 22 Milliarden US-Dollar 
in E-Fahrzeuge zu investieren und 
damit fast doppelt so viel wie bis-
lang geplant� Zudem sollen in den 
nächsten Jahren sieben Milliarden 
US-Dollar in die Entwicklung von 
autonom fahrenden Autos fließen 
–davon fünf Milliarden US-Dollar 
noch in diesem Jahr�

Autohaus Graf Hardenberg GmbH 
FordStore Karlsruhe
Rheinstraße 108, 76185 Karlsruhe
Tel� 0721/56590-0
www�fordstore-karlsruhe�de

Motorträume
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• SPEZIALFÄLLUNGEN • LANDSCHAFTSBAU
• WURZELSTOCK-FRÄSUNG

SPEYERER STRASSE 14 • 67363 LUSTADT
Tel. 06347/60 84 90 • Fax 60 80 189 • Mobil 0171/218 135 3

E-Mail: info@keller-forstbetrieb.de • www.keller-forstbetrieb.de

Neue Mühlgasse 78 · 76761 Rülzheim
Tel. 0 72 72 / 71 987/ Fax  97 28 104
E-Mail: gumbrecht@botekinfo.de
www.botekinfo.de

Abdichtungs- und Beschichtungssysteme 
für Terrassen, Balkone, Treppen, Innenbereich

vorhervorher

nachhernachher

InnenbereichInnenbereich

Die Fachbetriebe in Ihrer Nähe - 
erfahren - zuverlässig - kompetent -

und immer für Sie da !!! 
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Damit Ihre Lieben auch in Ruhe schlafen können! Damit Ihre Lieben auch in Ruhe schlafen können! 

Ihr Fachmann für Baufinanzierung

Kauf • Neubau • Umschuldung

Ihr Partner für Baufinanzierung und Privatkredite

Repräsentanz Landau
Tel. 0 63 41 - 55 77 60
www.fiba-kredit.de

Sie suchen den besten Granit für
Ihre Küche? Wir haben ihn zum 
besten Preis!
Mit 0,– Euro Anzahlung und 25 Jahren Granit-Garantie!*

Deutschlands Nr. 1 für Küchen mit Granit

Ihr Werksstudio Neustadt an der Weinstraße:  
Rittergartenstraße 19, T: 0 63 21 / 9 37 87 90
Geöffnet: Di – Fr 10 – 19 Uhr, Sa 10 – 16 Uhr

www.marquardt-kuechen.de
*Auf Produkte aus dem eigenen Granitwerk lt. unseren Garantiebestimmungen.

Ab sofort 
Küchen- 

Planungen im 
Werksstudio 

möglich!

Wohn(t)raum Wintergarten
Die ersten Sonnenstrahlen einfangen oder die romantischen Abenddämmerungen 
genießen – ein Wintergarten holt die Sonne ins Haus und rückt das Wohnen nä-
her nach draußen zur Natur. Der Trend „Wohn-Wintergarten“ setzt sich weiter fort. 
Konstruiert mit Aluminium-Profilen und viel Glas, ist der Anbau das ganze Jahr lang 
gemütlich. Im Sommer sorgen Belüftung und Beschattung für gutes Klima, im Winter 
schützt Dämmglas vor hohen Wärmeverlusten – und nutzt noch die letzte Wärme 
der Sonne durch die großen transparenten Flächen. Ein Wintergarten ist längst so 
individuell wie seine Bauherren. Der Geschmack entscheidet über Dachform, Farbe 
und Einbauelemente. Was möglich ist, zeigt das Online-Portal Sonne-am-Haus.de. 
Es begleitet Wintergarten-Fans von der Idee über die Planung bis zur Umsetzung. 
Damit sich der Wintergarten-Traum schnell erfüllt, finden sich darüber zudem quali-
fizierte Handwerksbetriebe. So finden Bauherren ihren kompetenten Ansprechpart-
ner in der Nähe.

Foto: TS-Aluminium-Profilsysteme GmbH & Co. KG/spp-o
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Steinteppich
Abdichtungs- und Beschichtungssys-
teme aus Marmorkies oder Quarzkies. 
Für außen und innen, Terrasse, Balkon, 
Treppen, Wohnbereich, Bad/WC, Flure.

 

Faszination Steinteppich - 
Eine neue Dimension der Wohnqualität
Die wohl schönste Variante von Naturstein als fugenlose Boden-
beschichtung für den Innen- und Aussenbereich

Ein fugenloser Steinteppich be-
steht aus 92% naturgefärbtem 
Steingranulat und 8% (Binde-
mittel), dass ist ein weit höherer 
natürlicher Anteil, als bei den 
meisten anderen herkömmli-
chen Bodenbelägen. Das Gra-
nulat wird mit dem Bindemittel 
vermengt und mit geschultem 
Auge in exakter Handarbeit 
aufgezogen. So entstehen edle, 
individuelle und handgefer-
tigte, fugenlose Bodenbeläge 
mit besonders vielen positiven 
Eigenschaften. Analog zum Bo-
denbelag können auch Sockel, 
Fussleisten, und Wandflächen 
gestaltet werden. 

Die fast unbegrenzte Farbwahl, und die unterschiedlichen Materialien, die 
verschiedenen Korngrössen ermöglichen Ihnen unendliche Gestaltungs-
möglichkeiten. Steinteppich ist ein homogener, befestigter und wasser-
durchlässiger Oberflächenbelag aus gebundenem Marmorkies. Er ist 
strapazierfähig, unempfindlich aber dennoch eine natürliche Alternative 
zu Fliesen, Parkett, Teppich, Linoleum und allen anderen herkömmlichen 
Bodenbeläge. Steinteppich ist der ideale NatursteinBodenbelagfürTrep-
pen,Balkone,Terrassen,Wohnräume,Büros,Ausstellungsflächen, Winter-
gärten, Restaurants, Badezimmer, Nass- und Wellnessbereiche.
Haben Sie Interesse an einer besonderen Art der Bodengestaltung? Dann 
ist unser Steinteppiche genau das richtige Produkt, um Ihren privaten 
oder gewerblichen Boden eine persönliche und moderne Note zu geben.

EIGENSCHAFTEN
• Auf alle festen und tragfähigen Untergründe verlegbar Hochwertige Bindemittel
• UV-beständig • Offenporig und diffusionsfähig   • Wasserdurchlässig 
• Rutschhemmen • Hitzebeständig und unbrennbar 
• Fugenlose und homogene Oberfläche 
• Sehr belastbar und strapazierfähig • Günstig im Unterhalt und pflegeleicht 
• Einfache Reinigung Witterungsbeständig        • Frost- und Tausalzbeständig
• Kratzfest • Ausgleichend bei Bodenunebenheiten
• Bestehender Belag kann meistens bleiben und muss nicht entfernt werden
Bodenmanufaktur K & M Bodentechnik, Bellheim

- Anzeige -

Michael Gaudier e.K. · Horstring 4 · 76870 Kandel 
Tel. 07275/9592-0 · transporte@gaudier-gruppe.de

  Erdarbeiten
 Baugruben
Abrisse

GAUDIER Erd- und Rückbau GmbH
Horstring 4 • 76870 Kandel • Tel. 07275/9592-55

erdbau@gaudier-gruppe.de

Beton- Tankstelle für Selbstabholer auf Knopfdruck

Ihre Ansprechpartner:
Norbert Ullmer 
Mobil: 0170 1842290 
Alexander Brüggemann
Mobil: 0170 1862290
E-Mail: info@u-b-werbung.de

Interessiert?
Die ideale Werbefläche

für Ihre gewerbliche Anzeige

Ihr Spezialist für Erdbau-, Abbrucharbeiten,  - Anzeige -

Bodenverfüllungen und Geländeaufschüttungen 
Wir von der Gaudier Erd- und Rückbau GmbH sind in und im Umkreis von 
etwa 40 km um Kandel herum gerne für Sie da!
Als mittelständisches Familienunternehmen blicken wir auf eine langjährige 
Erfahrung zurück. Wenn Sie in Kandel und Umgebung einen qualifizierten 
Ansprechpartner in den Bereichen Erdbau und Abbruch suchen, sind wir 
gerne für Sie vor Ort. Realisiert werden unsere fachgerechten Erd- und Ab-
brucharbeiten schnell und kompetent mit unserem hochwertigen und opti-
mal ausgestatteten Maschinenpark, bestehend aus unter anderem mehreren 
Baggern, Radladern und einer Raupe. 
Wir sind stolz darauf, einen über die Jahre immer weiter wachsenden Kunden-
stamm zu betreuen. Sie als Neukunden mit einer umfassenden Beratung zu 
überzeugen und Ihre Wünsche schnell und zuverlässig zu realisieren, darüber 
würden wir uns sehr freuen.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne und jederzeit zur Verfügung. 

Gaudier Erd- und Rückbau GmbH 
Horstring 4 • 76870 Kandel • Tel.: 07275 / 9592-0 
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Der Kauf von Splitt, Terrassenplatten 
oder gar einem Findling für den eige-
nen Garten ist nicht selten ein Schritt, 
der bei vielen Gartenliebhabern erst 
einmal Fragen aufwirft: Wie finden 
Steine, Wasserspiel & Co. überhaupt 
ihr neues Zuhause und wie wird das 
neue Highlight am Ende im eigenen 
Gartenparadies aussehen?

Wer dabei Inspiration sucht, findet 
sie garantiert in den großen Mus-
tergärten von Natursteine Kohler in 
Zeiskam. Idyllisch gelegen am Orts-
rand zwischen Feldern und Wiesen 
zeigt das mehr als 8.000 m2 große 
Verkaufsgelände des Traditions-
unternehmens, wie Steine und Natur 
im Garten Hand in Hand gehen kön-
nen – und sollten! Interessierte, die 
sich auf den Weg durch die liebevoll 
gestalteten Mustergärten machen, 
beeindruckt sofort die große Vielfalt 
an verschiedensten Naturstein- und 
Gartendeko-Produkten, die in die-
ser Form in der Pfalz seinesgleichen 
sucht. Zwischen Bachläufen und 
Teichen entdeckt man ausgefallene 
Showstones, individuell gestaltete 
Wasserspiele aus Stein und Edelrost, 
Dekofiguren und Gesichter sowie 
eine Fülle an Terrassenplatten, Pa-
lisaden und Pflaster aus Sandstein, 
Granit, Marmor & Co.

Worauf das erfahrene Team des 
Unternehmens, das mittlerweile seit 

mehr als 60 Jahren existiert, be-
sonders stolz ist: Die meisten der 
Produkte, die im Lagerverkauf prä-
sentiert werden, sind für die Kunden 
auch stets vorrätig zu haben. Dies 
gilt nicht nur für Splitte, Baustoffe, 
Rindenmulch und Fallschutz als lose 
Ware. Auch im Bereich Teichbau ist 
man bestens aufgestellt – als offiziell 
lizenzierter Oase-Teichbau-Partner, 
kann das Team nicht nur auf jede 
Menge Erfahrung zurückgreifen, 
sondern auch auf ein stets verfüg-
bares und umfangreiches Sortiment 
an Pumpen, Filtern, Beleuchtungsele-
menten und Vielem mehr.

Der große firmeneigene LKW-Fuhr-
park rundet das Angebot ab und 
kommt dabei nicht nur den Kunden 
durch entsprechend günstige Liefer-
preise und flexible Liefermöglichkei-
ten entgegen. „Auch Bestellungen 
aus dem Ausland, wie die zurzeit be-
sonders beliebten und hochwertigen 
Keramikplatten und Marmorsplitte 
aus Italien, können wir durch unsere 
langjährigen länderübergreifenden 
Partnerschaften in großen Mengen 
vorhalten und preiswert und schnell 
ausliefern“, so Firmeninhaber Chris-
tian Kohler. „Auch im Bereich Sand-
stein sind wir durch unsere kurzen Be-
zugswege besonders breit aufgestellt. 
Neben Findlingen, Bruch- und Mauer-
steinen aus rotem und gelbem Pfälzer 
Sandstein bieten wir auch Verblender, 
Treppen- und Blockstufen und Platten 
aus Frankreich und Indien zu äußerst 
attraktiven Konditionen an.“

Echte Inspiration in Sachen Naturstein im Herzen der Südpfalz 
Garten und Steine erleben im Lagerverkauf von Natursteine Kohler in Zeiskam

Wer sich selbst ein Bild von den som-
merlichen Steingärten von Naturstei-
ne Kohler verschaffen möchte, die 
übrigens das ganze Jahr über auch 
außerhalb der Öffnungszeiten begeh-
bar sind, ist herzlich eingeladen, zu 
den Sommeröffnungszeiten von 07:30 
- 17:30 Uhr und samstags von 08:00 - 
13:00 in Zeiskam vorbeizuschauen und 
sich zum vielfältigen Stein- und Gar-
tenangebot beraten zu lassen.

Wo: Natursteine Kohler,
In der Sauheide 2a, 
67378 Zeiskam
Wann: Mo-Fr: 07:30-17:30 
und Sa: 08:00-13:00 Uhr

Kontakt: 06347 - 324 // 
natursteine-kohler.de // 
shop@transporte-kohler.de

- Anzeige -
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Pfifferlings-Pfifferlings-

wochen und wochen und 

sommerliche sommerliche 

Gerichte, viele Salat-Gerichte, viele Salat-

variationenvariationen

Unsere Öffnungszeiten: 
Di.-Fr. 11.00 - 14.30 Uhr und 17.00 - 23.00 Uhr 
Sa., So., feiertags 11.00 - 23.00 Uhr durchgehend

Hauptstraße 52 • 76872 Winden 
Telefon: 06349-8474 - Mobil: 0160-6747632 
info@hofschaenke.de

AUGEN blick bitte -
Ihre Partner aus der Verbandsgemeinde Kandel�

IN IHRER REGION
WOHNEN

 Tel. 06323/93 886-11 www.garant-immo.de

- Eigenheim gesucht - 
Wir wollen uns vergrößern! Familie 
mit 2 Kindern sucht ein Haus in der 
Umgebung.  Einzug fl exibel, Finan-

zierung gesichert!
Angebote bitte an Petra Randolff.

Gute Fee, kannst Du mir helfen?
Ich möchte meine Immobilie zum besten Preis verkaufen,
am liebsten innerhalb von 4 Wochen, und ich möchte mir

den Käufer aussuchen können.
„Geh zu Lau & Partner in Jockgrim, die können das!“

Lau & Partner Immobilien GbR, 07271-959950
www.Lau-Partner.de

Suche Bauplatz, zahle über Marktpreis.
Neben Neubaugebiet, gerne auch große Grundstücke,
 Abrisshäuser, in zweiter Reihe oder Teil eines Gartens.

Telefon: 01 70 / 9 65 24 01

Essen & Trinken
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Hauptstraße 82 - 76870 KandelHauptstraße 82 - 76870 Kandel
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S.OLIVER | BUENA VISTA | CECIL
MAVI-JEANS | KEY LARGO | BLUE MONKEY

20%

AUGEN blick bitte -
Ihre Partner aus der Verbandsgemeinde Kandel�

Öffnungszeiten:
Mo.–Di. +
Do.–Fr.  09.00–12.30
 14.00–19.00
Mi.  Ruhetag
Sa.  09.00–14.00


